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Forderungen 

Gesetz 

VORWORT 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das 	 erste 	 Menschenrecht 	 ist 	 das 	 Recht, 	 Rechte 	 zu 	 haben, 	 stellte 	 die	 
Philosophin 	Hannah 	Arendt 	nach 	der 	Katastrophe 	des 	Zweiten 	Weltkrieges, 	
der 	Ermordung 	von 	Millionen 	Jüdinnen 	und 	Juden 	sowie 	Angehörigen 	der 	
Roma	 und	 Sinti	 und	 anderen	 Gruppen	 von	 Menschen,	 denen	 jedes	 Recht	 
gestohlen wurde, fest. 

Österreich 	 feierte 	 am 	 21. 	 Dezember 	 2017 	 das 	 150. 	 Jubiläum 	 des	 
Staatsgrundgesetzes,	 welches	 im	 Jahr	 1867 	 als	 Folge	 der	 bürgerlichen	 
Revolution gegen die Monarchie (1848/49) festgeschrieben wurde. Das  
Gesetz 	legte 	die 	allgemeinen 	Rechte 	von 	StaatsbürgerInnen 	fest. 	Bis 	heute 	
ist 	es 	zentraler 	Bestandteil 	des 	österreichischen 	Verfassungsrechts. 	16 	der 	
ursprünglich 	20 	Artikel 	sind 	auch 	gegenwärtig 	 in 	Kraft. 	Gemeinsam 	mit	 
anderen 	Gesetzen 	wie 	der 	Europäischen 	Menschenrechtskonvention 	sowie 	
mit 	internationalen 	Verträgen 	wie 	den 	Menschenrechts-, 	Flüchtlings-	und 	
Kinderrechtskonventionen	 der	 Vereinten	 Nationen,	 soll	 es 	die	 Grund-	und	 
Menschenrechte 	in 	Österreich 	sichern. 

Die 	 Aufnahme	 von 	 Teilen	 der 	 UN-Kinderrechtskonvention	 in 	 die	 
österreichische 	Verfassung 	2011 	war 	ein 	wichtiger 	Schritt 	zur 	Verbesserung 	
der	 kinderrechtlichen	 Situation	 und	 im	 globalen	 Vergleich	 vorbildlich.	 
Dennoch	 hat	 die	 Verfassung	 einen	 massiven	 Makel,	 da	 sie	 Kinder,	 die	 
geflüchtet 	 oder 	 aus 	 anderen 	 Gründen 	 aus 	 Drittstaaten 	 zugewandert	 
sind,	 von	 diesen 	universalen	 Grundrechten	 ausnimmt.	 Solange	 es	 Kinder	 
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gibt, die kein Recht auf Rechte haben, bleibt Österreich – wie so viele 

andere vermeintlich fortschrittliche EU-Staaten – ein Land, das massive 

Kinderrechtsverletzungen zulässt, indem es Kinder zweiter Klasse schafft 

und sogar deren Leben gefährden kann. Daher fordert die Kinder- und 

Jugendanwaltschaft Wien die politisch Verantwortlichen aus Bundes- sowie 

Landesebene dazu auf, alles Erdenkliche zu tun, um die Gleichwertigkeit 

aller Kinder, die ihren Lebensmittelpunkt in Wien oder Österreich haben, 
vor dem Gesetz zu sichern. 

Das Jahr 2017 war vom 25-jährigen Bestehen der KJA Wien geprägt. Wir 

danken allen beteiligten Menschen, die für die Rechte von Kindern und 

Jugendlichen eintreten, für die Unterstützung. 

Bei der Jubiläumsveranstaltung am 23. Juni im Wiener Rathaus rückte 

die KJA Wien die Rechte der Kinder und Jugendlichen, insbesondere die 
Lage der geflüchteten Minderjährigen in den Mittelpunkt und forderte 

die Gleichstellung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen sowie die 

Sicherung ihres Aufenthaltsstatus. 

Im Jahr 2017 wurde das Team der KJA Wien mit Erwin Sebek verstärkt 

und Martina Saygili hat sich nach 16-jährigem Engagement in den 

wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Wir wünschen Frau Saygili alles 

Gute für ihre weiteren Lebensziele. 

Weiters wollen wir uns an dieser Stelle bei Sonja Wehsely bedanken, die 

bis Jänner 2017 als Stadträtin für die Kinder- und Jugendanwaltschaft 

zuständig war und sich mit großem Engagement im Sinne der Kinderrechte 

für Wiener Kinder und Jugendliche eingesetzt hat. 

Der bisherige Stadtschulratspräsident, Jürgen Czernohorszky, wurde in 

derselben Gemeinderatssitzung zum neuen Stadtrat für Bildung, Integration, 
Jugend und Personal gewählt, auch ihm und seinem Team herzlichen Dank 

für die bereits erfolgreiche Kooperation 2017. 

Monika Pinterits, Ercan Nik Nafs 
Kinder- und JugendanwältInnen 
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25 JAHRE KJA WIEN – JUBILÄUMSFEIER IM 
RATHAUS 

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien feierte am 23. Juni 2017 ihr 

25-jähriges Bestehen im Wiener Rathaus. 

Eröffnet wurde der Festakt durch den amtsführenden Stadtrat Jürgen 

Czernohorszky und die amtierenden Kinder- und JugendanwältInnen der 

Stadt Wien, Monika Pinterits und Ercan Nik Nafs. 

KinderrechtsexpertInnen 

Gemeinsam mit den Kinder- und JugendanwältInnen der letzten Jahre 

sowie den ehemaligen und amtierenden StadträtInnen wurde auf die Erfolge 

dieses Vierteljahrhunderts zurückgeblickt. 

Stadtrat Jürgen Czernohorszky lobte, dass die Kinder- und 

Jugendanwaltschaft sich seit so vielen Jahren für die Kinderrechte einsetzt 

und immer wieder aus den Erkenntnissen der Einzelfallarbeit strukturelle 

Veränderungen im Sinne der Kinder und Jugendlichen herbeiführt. 

Höhepunkt der Veranstaltung war die Präsentation des Buches 

„Kinderrechte“, das dieses wichtige Thema aus der Sicht von jungen 

Menschen behandelt (mehr dazu auf Seite 71). 
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Präsentation des 
„Kinderrechtebuches“ 

In einem von der KJA initiierten Projekt hatten SchülerInnen unterschiedlicher 

Altersstufen und Schulen gemeinsam mit der Schreibpädagogin Lilly Axster 

Texte zu den Kinderrechten verfasst, die ihnen ein besonderes Anliegen 

sind. Die bewegenden, kreativen und berührenden Beiträge erzählen unter 

anderem von Leistungsdruck, von Gewalt, vom Recht auf die eigene Meinung, 
Mobbing, Identitätsfindung oder der Wichtigkeit von Freundschaft. 

Im anschließenden Round Table bat Moderatorin Sonja Kato die beiden 

ehemaligen Kinder- und JugendanwältInnen Marion Gebhart und Anton 

Schmid, die ehemaligen Stadträtinnen Grete Laska und Christian Oxonitsch, 
sowie Monika Pinterits und Ercan Nik Nafs auf die Bühne, die über essentielle 

Rückblicke während der jeweiligen Amtsperioden und von ihren Wünschen 
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Rückblicke wichtiger 
WegbegleiterInnen 

und Forderungen in Hinblick auf die Gestaltung einer kindgerechten Welt 
und der Umsetzung der Kinderrechte sprachen. 

Ingrid Smejkal (*14. April 1941 Wien, †25. Juli 2017) die zwischen 1992 

und 1994 zuständige Stadträtin für das Ressort war, konnte aufgrund 

ihrer Erkrankung leider nicht persönlich anwesend sein, ließ in ihren 

Grußworten jedoch ausrichten, wie wichtig die Tatsache ist, dass sich 

Menschen anonym an die KJA wenden können und umfassend, parteilich 

und höchstprofessionell beraten werden. 

Christian Oxonitsch betonte, dass die Kinder- und Jugendanwaltschaft 

durch ihr Beharren auf der Umsetzung und Einhaltung der Kinderrechte 

und die Aufnahme des Gewaltverbots in die Verfassung zu einer erhöhten 

Sensibilität beigetragen hat. 

Jürgen Czernohorszky lobte die aktuellen Errungenschaften, wie 

das Netzwerk Deradikalisierung und Prävention sowie die ständige 

seismographische Funktion der KJA. „Es ist schön, wenn man über ein 

Geburtstagskind sagen kann, dass es immer jung, flexibel und ewig innovativ 

ist“, so Czernohorszky über die KJA. 

Stadtrat Jürgen 
Czernohorszky im Einsatz 
für die Kinderrechte 

Die beiden ersten Wiener Kinder- und JugendanwältInnen Michael Singer 

und Claudia Pronay ließen in ihren Grußworten ausrichten, dass sie sehr 

froh sind, dass die Kinder- und Jugendanwaltschaft so ein Erfolg geworden 
ist. Singer und Pronay waren PionierInnen in ihrer Tätigkeit als Kinder- und 

JugendanwältInnen und haben sehr viel dazu beigetragen, dass die KJA 

weisungsfrei ist. 
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Marion	 Gebhart, 	 die 	 von 	 1994	 bis 	 1999	 Kinder-	 und 	 Jugendanwältin	 
war 	 und 	 jetzt 	 die 	 Abteilung 	 Frauenförderung	 und	 Koordinierung	 von	 
Frauenangelegenheiten 	(MA	 57) 	leitet, 	erklärte, 	dass	 es	 ihr	 schon	 immer	 ein	 
Anliegen 	war,	 Mädchen	 und	 Frauen 	zu	 „empowern“,	 damit	 aus 	Buben 	und	 
Mädchen 	gleichberechtigte 	Erwachsene 	werden. 	Auch 	dies 	ist 	und 	bleibt 	ein 	
großes Anliegen der KJA. 

Anton 	Schmid,	 der 	20 	Jahre 	lang	 das	 Amt	 des	 Kinder-	und	 Jugendanwalts	 
innehatte, 	ermahnte, 	dass 	die 	Kinder 	und 	Jugendlichen 	nicht 	„schlechter	 
oder 	 verdorbener“ 	 werden, 	 wie 	 es 	 seit 	 Jahren 	 immer 	 wieder 	 von 	 den	 
Erwachsenen 	 heißt. 	 Das 	 einzige, 	 was 	 schlechter 	 werden 	 kann, 	 sind	 
Erwachsene, 	die 	Kinder 	nicht 	unterstützen 	und 	schützen. 

Botschaften und Appelle  
der ehemaligen und  

amtierenden Kinder- und  
JugendanwältInnen 

Monika	 Pinterits 	 erklärte, 	 dass 	 sie 	 seit 	 Beginn 	 ihrer 	 Tätigkeit 	 immer	 
wieder	 Themen	 anspricht,	 die	 viele	 Menschen	 nicht	 hören 	wollen: 	Gewalt, 	
Missbrauch, 	 Unterdrückung 	 und 	 Vernachlässigung 	 von 	 Kindern 	 und	 
Jugendlichen. 	Themen, 	mit 	denen 	sich 	die 	KJA 	seit 	25 	Jahren 	beschäftigt	 
und 	die 	nach 	wie 	vor 	präsent 	sind. 

So 	wird 	die 	„gesunde 	Watsche“ 	in	 unserer	 Gesellschaft	 leider 	noch 	immer 	
akzeptiert. „Wir sollten alle einmal innehalten und überlegen, was wir unseren 
Kindern eigentlich antun.“,  so Pinterits. Als ein wichtiges Signal sieht die  
amtierende	 Kinder-	und	 Jugendanwältin 	an, 	dass	 ein	 Teil	 der	 Kinderrechte 	
in	 die	 Bundesverfassung 	aufgenommen	 wurde.	 Trotzdem	 muss	 weiterhin	 
für	 den	 Schutz	 und 	die 	Umsetzung 	der 	kompletten 	Kinderrechte 	gekämpft 	
werden. 

Ercan 	 Nik 	 Nafs 	 als 	 jüngster 	 Kinder-	 und	 Jugendanwalt 	 und 	 erster 	 mit	 
Migrationshintergrund	 ergänzte:	 „Wir blicken mit viel Stolz auf die letzten  
25 Jahre zurück. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft hat viel im Bereich der  
Aufklärung zu den Kinderrechten und in der Maßstabsetzung für den Schutz von 
Kindern in Österreich getan.“ 

Nik 	Nafs 	sprach 	vor 	allem 	über 	die 	Herausforderungen 	der 	Zukunft 	wie	 
Konflikte 	und 	Klimawandel, 	die 	die 	Menschen 	in 	die 	Flucht 	zwingen 	und 	legte 	
ein	 Bekenntnis	 dazu	 ab,	 dass	 das	 Team	 der	 Kinder-	und	 Jugendanwaltschaft 	
sich	 auch	 in	 den	 kommenden	 25	 Jahren	 engagiert	 und	 selbstbewusst	 für	 die 	
Kinderrechte, 	für	 Gleichheit	 der 	Geschlechter,	 für 	Demokratie 	und	 Freiheit	 
und	 gegen 	Diskriminierungen 	jeglicher 	Art 	einsetzen	 wird. 

„Wir wollen, dass die Kinder an der Gestaltung teilhaben und ihre Rechte  
ernstgenommen werden und wir werden uns nicht mit Kompromissen  
begnügen. Wir wollen, dass junge Menschen in Österreich geschützt vor Gewalt  
aufwachsen, egal welchen beruflichen, sozialen oder aufenthaltsrechtlichen  
Status ihre Eltern haben, dass sie lernen, sich ihre eigene Meinung zu  
bilden, kritisch zu sein, kreativ zu sein, dass sie fähig sein werden, mit den  

 

festlicher Ausklang   
der Veranstaltung 

Herausforderungen der Zeit klug, aber vor allem menschlich umzugehen“,  so 
Nik Nafs. 

Nach 	dem 	offiziellen 	Teil 	gab 	es, 	auch 	dank 	der 	großzügigen 	Unterstützung 	
des	 Bürgermeisterbüros, 	ein 	köstliches 	Buffet 	vom 	Rathauskeller. 	Für 	die 	
musikalische 	Unterhaltung 	sorgte 	die 	Band 	„Jayasri“. 
Wir	 bedanken	 uns	 bei	 allen,	 die	 an	 diesem	 wunderbaren	 Fest	 beteiligt	 waren 	
und 	dafür 	gesorgt 	haben, 	dass 	diese 	Jubiläumsfeier 	ein 	besonderer 	Tag 	für 	
die KJA wurde. 

Ein 	 herzliches	 Dankeschön	 natürlich 	 auch 	 an 	 alle 	 WegbegleiterInnen,	 
KooperationspartnerInnen 	und 	UnterstützerInnen, 	die 	aufgrund 	der 	Vielzahl 	
nicht 	namentlich 	genannt 	werden 	können. 	

Wir 	freuen 	uns 	auch 	weiterhin 	auf 	eine 	gute 	Zusammenarbeit 	im 	Sinne 	der 	
Kinderrechte. 
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DAS  TEAM DER KJA 

sitzend	 von	 links	 nach	 rechts:	 Monika	 Pinterits,	 Ercan	 Nik	 Nafs 

stehend 	 von 	 links 	 nach 	 rechts: 	 Martina 	 Saygili, 	 Peter 	 Sarto,	 Martina	 
Thalhammer,	 Sabine	 Polak,	 Petra	 Höflinger,	 Irina	 Scheitz 

Die 	 Kinder-	 und 	 Jugendanwaltschaft 	 Wien 	 möchte 	 zwei 	 personelle	 
Veränderungen	 bekanntgeben. 

Neuer Mitarbeiter 
Neu	 im 	 Team 	 begrüßen,	 dürfen	 
wir Erwin Sebek. Der gelernte  
Sozialarbeiter 	 begann 	 1996 	 in	 
der Kinder- und Jugendhilfe  
der MA 11 und danach in den  
Familienherbergen	 der	 damaligen	 
MA	 12.	 Nach 	zweijähriger 	Springer- 
tätigkeit	 wieder	 bei	 der	 MA	 11,	 
übernahm	 er	 2005	 sieben	 Jahre	 lang 	
die 	Leitung	 zweier	 Einrichtungen	 
der 	 Wohnungslosenhilfe 	 für	 

wohnungslose 	Männer.	 Nach 	der 	Leitung 	des 	Projekts 	Wintermaßnahme 	für 	
„wieder	 wohnen“	 wechselte	 Erwin	 Sebek	 für	 dreieinhalb	 Jahre	 zur	 MA	 40	 
und	 war	 zuständig	 für	 die	 Sozialarbeit	 im	 Bereich	 Mindestsicherung. 
Beweggrund	 für	 einen	 Wechsel	 zur	 KJA	 war	 die	 Überzeugung,	 dass	 Hilfe	 
möglichst	 früh	 ansetzen	 muss:	 „Wenn	 Kinder-	und	 Jugendliche	 ihre	 Rechte	 
verstehen	 und	 leben	 ermutigt	 es	 sie	 ein	 selbstbewusstes,	 solidarisches	 und	 
humanistisches	 Leben	 zu	 führen“. 

 

Pensionierung 
Nach	 16	 Jahren	 engagierter	 und	 
wertvoller Mitarbeit in der KJA  
verabschiedete sich Martina  
Saygili	 im	 Herbst	 2017	 in	 die	 
wohlverdiente Pension. Sie war  
eine erfahrene Mitarbeiterin  
mit 	 scharfem 	 Verstand 	 und 	 viel	 
Herzlichkeit.	 Als	 Sozialarbeiterin	 
aus 	 Leidenschaft 	 setzte 	 sie 	 sich	 
stets	 für	 die	 Rechte	 und	 den	 Schutz 	
von Kindern und Jugendlichen ein 
und engagierte sich neben ihrer  
Vollzeittätigkeit	 in	 der	 KJA	 auch	 im 	
Frauennotruf,	 sowie	 in	 zahlreichen 	

Projekten. 	Es 	wundert 	uns 	also 	nicht, 	wenn 	Martina 	Saygili 	auch 	 in 	der	 
Pension 	ihren	 Einsatz 	im	 Zeichen	 der	 Kinderrechte 	weiterhin 	verfolgt. 	Das	 
Team	 der	 Kinder-	und	 Jugendanwaltschaft	 wünscht 	ihr	 alles	 Gute,	 lange	 
Gesundheit 	und 	viel 	Freude 	für 	diesen 	neuen, 	spannenden 	Lebensabschnitt! 
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INTERESSENSVERTRETUNGEN,   
STELLUNGNAHMEN UND    
POSITIONSPAPIERE 

Stellungnahmen der KIJAs 

kindgerechte Schule  

Kinder-	und	 Jugendanwaltschaften	 sehen	 es	 als	 ihre	 Aufgabe,	 zu	 Gesetzes-
novellierungen, 	 sowie 	 zu 	 gesellschaftlichen 	 Diskursen 	 im 	 Interesse 	 der	 
Kinder 	und 	Jugendlichen 	Positionen 	und	 Stellung 	zu	 beziehen.	 

Stellungnahme zum Entwurf des Bildungsreformgesetzes 2017 –  
Schulrecht  

Gemäß 	 Artikel	 28 	 der 	 UN-Kinderrechtskonvention	 haben	 alle	 Kinder	 
und 	Jugendlichen 	das 	Recht 	auf 	das 	Höchstmaß 	an 	Bildung, 	welche 	die	 
Entfaltung der Kinder und Jugendlichen fördert und sie auf ein aktives  
Erwachsenenleben	 mit	 gegenseitigem	 Respekt	 bestmöglich	 vorbereitet.	 
Jedes 	 Kind 	 hat 	 individuelle	 Talente	 und 	 Begabungen.	 Diese 	 gehören	 
insbesondere 	im 	Rahmen 	der 	Schule 	besonders 	gefördert 	und 	gestärkt. 	Ein 	
den 	Kinderrechten 	entsprechender 	Unterricht 	orientiert 	sich 	primär 	an 	den 	
Stärken 	und 	Talenten 	der 	SchülerInnen 	und 	nicht 	an 	deren 	Schwächen. 	Der 	
vorliegende 	Gesetzesentwurf 	entspricht 	nicht 	dieser 	Prämisse! 	

Schulen 	müssen 	zu 	Lebensräumen 	umgestaltet 	werden, 	in 	denen 	das 	Kind 	
mit 	seinen 	Bedürfnissen 	ganzheitlich 	im 	Zentrum 	steht: 	also 	mit 	Raum 	zum 	
Forschen 	und 	Lernen, 	zum 	Gemeinschaft 	erleben 	und 	Freizeit 	gestalten, 	mit 	
entsprechenden	 Rückzugsmöglichkeiten.	 Bewegung,	 „Pause 	machen“ 	und	 
„sich	 aktiv	 erholen“	 sind	 für	 die	 Entwicklung	 des	 Kindes,	 für	 die	 Regeneration 	
und 	die 	Verarbeitung	 aktueller	 Erfahrungen	 notwendig.	 Im 	Lebensraum	 
Schule 	müssen 	ausreichend 	Zeit 	und 	Ressourcen 	für 	pädagogische 	Arbeit	 
(Beziehung) 	zur 	Verfügung 	stehen 	– 	diese 	darf 	nicht 	durch 	administrativen 	
Mehraufwand 	gefährdet 	werden. 

Es 	 muss	 daher	 sichergestellt	 werden,	 dass	 im	 Mittelpunkt	 dieser	 
Bildungsreform 	die 	Bedürfnisse 	der 	Kinder 	und 	Jugendlichen 	stehen! 	

Die 	 Kinder-	 und	 Jugendanwaltschaften	 Österreichs	 (kijas)	 stehen	 dem	 
Ausbau	 der 	 Schulautonomie	 grundsätzlich	 positiv	 gegenüber	 und	 
hoffen, 	dass 	es 	dadurch 	zu 	einer 	Verbesserung 	der 	Bildungssituation 	für	 
SchülerInnen	 in 	Österreich	 kommen 	wird. 	Aus 	kinderrechtlicher	 Sicht 	haben 	
wir 	 jedoch 	auch 	bedenkliche 	Mängel 	 festgestellt 	– 	auf 	einige 	wollen 	wir	 
hiermit 	konkret 	Bezug 	nehmen 	und 	ersuchen 	um 	Berücksichtigung 	unserer 	
Anregungen: 

SchülerInnenzahl   
in Klassen begrenzen 

Ausbau von Partizipation  
erwünscht  

1. Recht auf Partizipation von SchülerInnen 
Kinder	 haben 	das 	Recht 	auf 	eine 	eigene 	Meinung, 	das 	Recht 	sich 	zu 	versammeln, 	
ebenso 	wie 	ein 	Recht 	auf 	soziale 	Integration 	und 	das 	grundsätzliche 	Recht 	
auf 	Partizipation 	in 	allen 	Angelegenheiten, 	die 	Kinder 	betreffen. 	Durch 	die 	
Verstärkung 	der 	Beteiligungsrechte 	des 	 Schulgemeinschaftsausschusses	 
und	 des 	 Klassen-	 und	 Schulforums,	 insbesondere	 das	 Veto-Recht	 bei	 
der 	 Führung 	 von 	 alternativen 	 Pflichtgegenständen, 	 Freigegenständen,	 
unverbindlichen	 Übungen	 und	 eines	 Förderunterrichtes, 	 sowie	 Bildung	 
von 	 Schülergruppen 	 und 	 bei 	 der 	 Festlegung 	 der 	 Klassenschülerzahl 	 (§	 
8a 	Abs 	2 	SchOG 	und 	die 	darauf 	verweisenden	 Gesetzesstellen)	 wird 	das	 
Partizipationsrecht 	der 	SchülerInnen 	verbessert. 

•	 Klassengemeinschaft 	als 	wichtiges 	Lebensumfeld 	der 	Kinder 	
 Aus kinderrechtlicher Sicht ist aber die Abschaffung von  

Klassenschülerhöchstzahlen	 äußerst	 bedenklich.	 Eine 	 flexiblere	 
Handhabung	 in	 diesem	 Zusammenhang	 ist	 zwar	 durchaus	 sinnvoll,	 
jedoch 	 muss 	 auf 	 jeden 	 Fall 	 eine 	 kindgerechte 	 Gruppengröße, 	 die 	 den	 
Bedürfnissen	 und	 Fähigkeiten	 der	 SchülerInnen	 entspricht,	 sichergestellt 	
sein. Weiters ist es aus kinderrechtlicher Sicht unbedingt erforderlich,  
dass 	die 	Klasse 	als 	Verband 	erhalten 	bleibt. 	Eine	 Klassengemeinschaft 	ist 	
für 	SchülerInnen 	ein 	wichtiger 	sozialer 	Bezugsrahmen. 	Diese 	Forderungen 	
gilt 	es 	durch 	entsprechende 	Maßnahmen 	sicherzustellen. 	Schule 	ist 	für	 
Kinder 	Arbeits-	und 	Lebensraum 	zugleich 	und 	die 	Klassengemeinschaft 	
bietet 	den 	passenden 	Rahmen 	dazu. 	

•	 Einführung 	des 	Schulclusterbeirates 	ist 	im 	Sinne 	der 	Partizipation 	
	 Erfreulich 	ist 	auch 	die 	vorgesehene 	Regelung, 	dass 	im 	Schulclusterbeirat 	

in 	einem 	Bundesschul-Cluster 	die 	SchulsprecherInnen 	der 	am 	Schulcluster 	
beteiligten 	Schulen 	gesetzlich 	vertreten 	sind 

		 (§	 64a 	SchUG). 	Somit 	ist	 eine 	demokratisch 	legitimierte 	Vertretung 	der	 
SchülerInneninteressen 	sichergestellt. 	

•	 Partizipation 	im 	Schulclusterbeirat 	– 	auch 	im 	Pflichtschulbereich 	
	 Bedauerlicherweise 	 ist 	 dieses 	 wichtige 	 Instrument 	 aber 	 im	 

Schulclusterbeirat 	 im 	 Pflichtschul-Cluster 	 nicht 	 vorgesehen. 	 Wie 	 aus	 
den 	 Erläuterungen 	 zur 	 Schulpartnerschaft 	 zu 	 entnehmen 	 ist, 	 können	 
KlassensprecherInnen 	 nur 	 bei 	 Bedarf 	 mit 	 beratender 	 Funktion 	 an	 
den 	 Sitzungen 	 des 	 Schulclusterbeirats 	 teilnehmen. 	 Die 	 kijas 	 fordern	 
daher, 	auch 	im 	Pflichtschulbereich 	sicherzustellen, 	dass 	Klassen-	oder	 
SchulsprecherInnen	 als	 SchülerInnenvertreterInnen	 im	 Schulclusterbeirat 	
gesetzlich 	vertreten 	sind. 	

•	 SGA	 auch 	 in 	 NMS/HS 	 und 	 Sonderschulen, 	 die 	 nicht 	 nach 	 dem	 
Lehrplan 	der 	PTS 	geführt 	werden 	

	 Die	 Einführung 	eines 	Klassenforums 	für 	die 	AHS-Unterstufe	 ist	 erfreulich 	
(§ 	 64 	 SchUG), 	 im 	Gegenzug 	 dazu 	 ist	 es	 aber	 zu	 bedauern, 	 dass 	 durch	 
das 	Reformpaket 	der 	Schulgemeinschaftsausschuss 	nicht 	auch 	auf 	die	 
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anonyme Beurteilung 
von PädagogInnen 

durch SchülerInnen 

Neue Mittelschule bzw. Hauptschule und Sonderschulen, die nicht nach 

dem Lehrplan der Polytechnischen Schule geführt werden, ausgedehnt 

wurde. Das Kinderrecht auf Partizipation ist an kein Alter gebunden. 
Die Einbeziehung der Erziehungsberechtigten in Form von Klassen-
und Schulforen ist zwar gut und richtig, aber zur Verwirklichung 

dieses Kinderrechtes nicht ausreichend. Wichtige SchulpartnerInnen 

sind die PädagogInnen, die Erziehungsberechtigten, VertreterInnen der 

außerschulischen Jugendarbeit und vor allem die SchülerInnen selbst. 
Die Schule ist Lebens- und auch Arbeitsplatz der Kinder – ihre eigene 

Meinung muss entsprechend gehört werden. 

Die kijas fordern daher eine gesetzliche Einführung des 

Schulgemeinschaftsausschusses auch in der Neuen Mittelschule bzw. 
Hauptschule und in den Sonderschulen, die nicht nach dem Lehrplan der 

Polytechnischen Schule geführt werden. 

• Evaluierung des Unterrichts durch SchülerInnen als 

Qualitätssicherung 

Jeder Schüler und jede Schülerin wird in seiner/ihrer Schullaufbahn mit 

den unterschiedlichsten PädagogInnen und Vortragsstilen konfrontiert – 

ohne jemals die Möglichkeit zu haben, diese sachlich und anonym nach 

deren Qualität zu beurteilen. Aus kinderrechtlicher Sicht ist es daher 

dringendst erforderlich, den SchülerInnen ab der 5. Schulstufe diese 

Evaluierungsmöglichkeit endlich zu geben. Die Evaluierung durch die 

SchülerInnen muss unbedingt anonym erfolgen und darf auf keinen Fall 
Einfluss auf die Beurteilung der SchülerInnen haben. Hervorstechende 

Ergebnisse müssen entsprechende Folgen haben. 

Präventionsarbeit und 
Soziales Lernen als 

gesetzlicher Auftrag 

2. Recht auf Schutz vor Gewalt – Soziale Kompetenzen müssen in der 

Schule gelernt und gelebt werden 

Erwiesenermaßen kann die Schule durch eine entsprechende Gesamtstrategie 

das Konflikt- und Gewaltniveau stark reduzieren. Gewalt unter Kindern und 

Jugendlichen ist ein ernstes, gesellschaftlich relevantes Problem. Kinder 

und Jugendliche sind in vielfacher Form von Gewalt betroffen, als Opfer, als 

TäterInnen, als MittäterInnen, als ZuschauerInnen. Mobbing, Ausgrenzung 

und Gewalt führen zu tiefem Leid, sie verletzen die Würde des Menschen 

und das Vertrauen in zwischenmenschliche Beziehungen. Gewalt findet in 

der Freizeit, an Schulen und auch im Internet statt. 

•	 Digitale Grundbildung an soziale Kompetenz koppeln 

Die Aufnahme der digitalen Grundbildung in die Lehrpläne der 

Sekundarstufe I (§§ 16, 21b, 39 SchOG) ist eine schon lange erforderliche 

Maßnahme. Allerdings ist dies nicht ausreichend, damit die Schule 

ihrem kinderrechtlichen Bildungsauftrag, soziale Kompetenzen in 

höchstem Ausmaß zu fördern, nachkommen kann. Positive soziale 

Integration, Akzeptanz und Rückhalt in der Gruppe von Gleichaltrigen 

sind einige der wichtigsten Entwicklungsziele vom Kindergarten- bis 

zum Erwachsenenalter. Stabile Beziehungen, als Ergebnis gelungener 

Integration verschiedener individueller Persönlichkeiten, sind einer 
der bedeutendsten Resilienzfaktoren und Grundlage für ein positives 

Selbst- und Fremdbild und bieten wirksamen Schutz vor mangelndem 

Selbstwertgefühl, Mobbing, Gewalt, Radikalisierung, psychischen 

Auffälligkeiten – Sucht, Suizid. Daher sollte neben dem Erreichen von 

Bildungszielen der Fokus der Schule verstärkt auf Vermittlung sozialer 

Kompetenzen liegen. 

Die Kijas fordern eine gesetzliche Verankerung der Präventionsarbeit, 
insbesondere der Schulsozialarbeit. 

Bedauerlicherweise fehlen in den österreichischen Schulgesetzen 

Bestimmungen zur Schulsozialarbeit. Mitunter gelten dann Beratungen 

bei SchulsozialarbeiterInnen als Fernbleiben vom Unterricht, 
welches nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig ist. Bei 
SchulsozialarbeiterInnen handelt es sich im Sinne des Gesetzes um 

schulfremde Personen (mit Ausnahme von Wien). Ihre Angebote fallen 

nicht in den Unterrichts- bzw. Erziehungsauftrag der Schule. 

Zusätzlich müssen an allen Schulen 

− Gewaltpräventionsprogramme 

− soziales Lernen als integrativer Bestandteil 
− peer-Mediation 

− Schulpsychologie 

implementiert und ausgebaut werden. 

Schulsozialarbeit als 
wichtiger Eckpfeiler für 
soziale Integration 

KRK in Ausbildung und 
Unterricht verpflichtend 

integrieren 

3. Österreich ist verpflichtet, über Kinderrechte zu informieren 

Durch Ratifizierung der UN-Kinderrechtskonvention 1992 hat sich Österreich 

dazu verpflichtet, zur Umsetzung, Wahrung der und Information über die 

Kinderrechte zu sorgen. Die kijas begrüßen die Einführung der dreijährigen 

Fachschule für pädagogische Assistenzberufe als berufsbildende mittlere 

Schule (§ 63b SchOG). Dadurch werden eine fachlich fundierte Ausbildung 

und eine Aufwertung dieser wichtigen Berufsgruppe sichergestellt. 

•	 Die UN-Kinderrechtskonvention in die Lehrpläne aufnehmen 

Dies muss auch für die allgemeine PädagogInnenausbildung – sowohl für 

die Elementarpädagogik als auch für die PädagogInnenausbildung an den 

pädagogischen Hochschulen und an den Universitäten gelten. 

4. Kinder haben das Recht auf bestmögliche Gesundheit und 

medizinische Versorgung 

Betreffend die neuen §§ 66 ff Schulunterrichtsgesetz schließen wir uns 

inhaltlich der Stellungnahme der österreichischen Liga für Kinder- und 
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individuelle Konzepte zur 
Integration von Kindern mit 

besonderen Bedürfnissen 

Jugendgesundheit an. Die angekündigte Amtshaftung stellt für die 

agierenden PädagogInnen eine lang erwartete Absicherung dar. 

•	 Sicherer Schulalltag für chronisch kranke Kinder 

Insbesondere bei chronisch kranken Kindern fordern wir nicht nur 
eine allgemeine Beratung, sondern auch eine spezifische (individuelle) 
Beratung für Lehrpersonen chronisch kranker Kinder durch geeignete 

Fachpersonen. Nur so kann ein sicherer Schulalltag mit z.B. spezieller 

Pausengestaltung für Kinder mit Diabetes Typ 1 oder individueller 

Betreuung von Kindern mit Epilepsie bei Schulausflügen gewährleistet 

werden. 

•	 Frühgeborene müssen geschützt werden 

Die kijas begrüßen ausdrücklich die geplante Bestimmung, mit der 

„Frühchen“ die Möglichkeit gegeben wird, den errechneten Geburtstermin 

als Schuleintrittsdatum zu wählen (§ 2 Abs 2 Schulpflichtgesetz). 

• Kinder mit einer Behinderung haben das Recht auf besondere 

Unterstützung 

Kinder mit intellektueller Beeinträchtigung sind häufig bereits beim 

Schuleintritt völlig überfordert, wenn das Entwicklungsalter noch Jahre 

darunter liegt. Wir schließen uns hier inhaltlich der Stellungnahme des 

Vereins Down-Syndrom Österreich an und fordern einen gesetzlichen 

Anspruch für Kinder mit einer intellektuellen Beeinträchtigung auf ein 

zusätzliches Jahr im Kindergarten adäquat zum verpflichtenden letzten 

Kindergartenjahr ohne Reduktion der 9-jährigen Schulpflicht. 

5. Alle Kinder haben die gleichen Rechte 

Für Kinder und Jugendliche jeder Herkunft sind das Erleben von 

Gemeinschaft, die Stärkung der eigenen Fähigkeiten und der Austausch mit 

Gleichaltrigen für eine gute persönliche Entwicklung wichtig. Die Schule 

bietet dafür einen geschützten Rahmen mit einer geregelten Tagesstruktur 

und pädagogischer Begleitung. 

Insbesondere auch für eine gelingende Integration ist es wichtig, dass 

minderjährige Flüchtlinge mit einheimischen Jugendlichen ihres Alters 

zusammen sind, um gemeinsam und voneinander zu lernen, Freundschaften 

zu knüpfen und gemeinsame Erlebnisse innerhalb, aber auch außerhalb der 

Schule zu teilen. 

Alle Kinder und Jugendlichen haben ein Recht auf Bildung! Der regelmäßige 

Schulbesuch sollte eine Selbstverständlichkeit im Leben jedes Kindes sein. 

Aus diesem Grund begrüßen wir ausdrücklich die Ausweitung des freiwilligen 

11. und 12. Schuljahres für SchülerInnen mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf auf allgemeine Schulen (§ 32 Abs 2 SchUG) sowie die Öffnung 

des 10. freiwilligen Schuljahres für außerordentliche SchülerInnen (§ 32 

Abs 2a SchUG) und freuen uns, dass unsere Forderung vom September 2016 

hiermit aufgegriffen wurde. 

Recht auf Bildung 
für alle Kinder 

6. Das Kindeswohl muss im Mittelpunkt stehen 

Betreffend der geplanten Streichung der Zentren für Inklusiv- und 

Sonderpädagogik (Streichung des § 27a SchOG) möchten wir festhalten, dass 

derzeit die Zentren für Inklusiv- und Sonderpädagogik für die betroffenen 

Kinder, Erziehungsberechtigten, SchulleiterInnen und LehrerInnen einen 

fachlich kompetenten und hoch qualifizierten Ansprechpartner darstellen. 
Diese fachliche Kompetenz muss durch Übernahme dieser Aufgaben durch 

den pädagogischen Dienst der Bildungsdirektionen unbedingt erhalten 

bleiben. Kein Kind darf auf der Strecke bleiben – jedes Kind soll die 

Möglichkeit haben, die am besten geeignete Schule zu besuchen. 

•	 Anwendung des AVG im SPF-Verfahren 

Die vorgesehene Regelung, dass künftig auch in Verfahren zur Feststellung 

des sonderpädagogischen Förderbedarfs (SPF) die Bestimmungen des 

Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG anzuwenden 

sein sollen (Erläuterungen zu § 8 Abs. 1 und 3 Schulpflichtgesetz), ist 

grundsätzlich zu begrüßen. Im Interesse der SchülerInnen muss aber 

unbedingt das Antragsrecht der Erziehungsberechtigten und der 

SchulleiterInnen auf Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 

erhalten bleiben. Aus Gründen der Rechtssicherheit empfehlen wir, das 

Antragsrecht der Erziehungsberechtigten und der SchulleiterInnen sowie 

den Verweis auf das AVG nicht nur in den Erläuterungen, sondern auch 

im Gesetzestext explizit aufzunehmen. 

Inwieweit die sonstigen geplanten Bestimmungen zur Neuregelung des 

SPF-Verfahrens eine Verbesserung bringen werden, lässt sich aus unserer 

Sicht derzeit noch nicht beurteilen. Aus kinderrechtlicher Sicht ist es aber 

unbedingt erforderlich, dass das Wohl des betroffenen Kindes in diesem 

Verfahren vorrangig berücksichtigt wird und, dass alle notwendigen 

Maßnahmen getroffen werden, damit alle Kinder bestmöglich gefördert und 

integriert werden! 

Stellungnahme zum Entwurf des IRÄG 2017 

Die Kinder-und Jugendanwaltschaften Österreichs nehmen zu den geplanten 

Änderungen im Privatinsolvenzrecht wie folgt Stellung: 

Mit dem IRÄG 2010 wurde dem redlichen Schuldner ein Anspruch auf 

Befreiung von dem nach einem Insolvenzverfahren offen bleibenden Teil 
seiner Schulden zuerkannt. So hat der Schuldner derzeit die Möglichkeit, 
sich im Rahmen des Abschöpfungsverfahrens mittels Zahlung einer Quote 
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grobe Nachteile für 
unterhaltsberechtigte 

Kinder 

von mindestens 10% binnen 7 Jahren dauerhaft von seinen Restschulden 

zu befreien. 

Aufgrund der seither gesammelten Erfahrungen in der Praxis, wonach 

es offenbar nur in den seltensten Fällen tatsächlich zu Entschuldungen 

gekommen ist, sollen nun im Zuge des IRÄG 2017 folgende Änderungen 

zugunsten des Schuldners vorgenommen werden: 
•	 Herabsetzung der Frist im Abschöpfungsverfahren von 7 auf 3 Jahre 

•	 Entfall der Mindestquote 

Kinderrecht vor Elternrecht 

Das mit diesen geplanten Änderungen im Privatinsolvenzrecht verfolgte 

Ziel, den redlichen Schuldner schneller und einfacher von seinen 

Restschulden zu befreien, mag aus Sicht des Schuldners positiv zu bewerten 

und in weiterer Folge auch im Interesse des gesamten Wirtschaftsgefüges 

sein. 

Die Kinder-und Jugendanwaltschaften Österreichs weisen darauf hin, dass 

von den geplanten Änderungen auch Minderjährige und deren Ansprüche 

auf Unterhalt nachteilig berührt werden. Gesetzliche Unterhaltsansprüche 

(Rückstände) für die Zeit vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens sind 

Insolvenzforderungen und als solche auch nach der Insolvenzordnung zu 

behandeln. 

Folglich unterliegen diese auch den geplanten Änderungen. 
Unterhaltsberechtigte könnten sich (wie alle anderen Gläubiger auch) nur 

mehr 3 anstatt 7 Jahre lang aus der Insolvenzmasse befriedigen. Darüber 

hinaus wäre der Schuldner nach Ablauf der Frist jedenfalls entschuldet, ob 

er bis dato Zahlungen geleistet hat oder nicht. Das Nachsehen haben Kinder 

und Jugendliche, die ihre rückständigen Unterhaltsansprüche nicht mehr 

ausreichend geltend machen können und dadurch gravierende finanzielle 

Einbußen erleiden. 

Die Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs sehen darin einen 

Widerspruch zu den BVG- Kinderrechten, welche bei allen staatlichen 

Maßnahmen, die Kinder (= Personen unter 18 Jahren) betreffen, zu beachten 

sind. So ist in Artikel 1 vorgesehen, dass jedes Kind Anspruch auf den Schutz 

und die Fürsorge, die für sein Wohlergehen notwendig sind, auf bestmögliche 

Entwicklung und Entfaltung sowie auf die Wahrung seiner Interessen hat. 
Zudem muss bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher und 

privater Einrichtungen das Wohl des Kindes im Vordergrund stehen. 

Eine Beschränkung der Kinderrechte ist nur zulässig, wenn diese gesetzlich 

vorgesehen und für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und 

Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der 

Ordnung und die Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der 

Gesundheit und zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig 

ist. Nun wird im Allgemeinen Teil der Erläuternden Bemerkungen die 

Erleichterung der Entschuldung von Privatpersonen damit begründet, 
dass der Schuldner davor bewahrt werden soll, ins wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Abseits gedrängt zu werden, was auch im Interesse 

des gesamten Wirtschaftsgefüges sei. Dem wirtschaftlichen Wohl des 

Schuldners und letztlich des gesamten Wirtschaftsgefüges ist jedoch aus 

Sicht der Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs das wirtschaftliche 

Wohl und damit die gesicherte Existenz von Kindern und Jugendlichen 

entgegenzuhalten, wobei eine Interessensabwägung zugunsten der 

Minderjährigen, deren Rechte verfassungsmäßig geschützt sind, zu erfolgen 

hat. 

Es wird noch einmal ausdrücklich betont, dass Unterhaltszahlungen zur 

Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen beitragen und diese durch 

die geplanten Änderungen eklatant gefährdet wären. Es wird daher angeregt, 
gesetzliche Unterhaltsansprüche von diesen Änderungen auszunehmen. 

massive finanzielle 

Verschlechterung für 
Minderjährige befürchtet 

KIJAs begrüßen Teile 
der Regelungen 

Stellungnahme Kinder-RückführungsG 2017 

Eine Trennung oder Scheidung der Eltern ist für betroffene Kinder 

immer ein einschneidendes Erlebnis. Oft sind diese Kinder massiven 

Loyalitätskonflikten ausgeliefert. Besonders schwerwiegende Folgen kann 

diese Situation dann haben, wenn sich die Eltern in unterschiedlichen 
Ländern aufhalten und der Tatbestand der Kindesentführung verwirklicht 

sein könnte. Aus kinderrechtlicher Sicht gilt es daher, den Rahmen dafür 

zu schaffen, dass in allen familienrechtlichen Verfahren, insbesondere 

auch bei grenzüberschreitenden Sachverhalten, das Kindeswohl als 

leitender Gesichtspunkt bestmöglich gewährleistet wird. Dazu tragen auch 

Regelungen zur Vereinfachung und Beschleunigung der Verfahren bei. 

Die Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs begrüßen 

grundsätzlich den vorliegenden Gesetzesentwurf und die damit verbundene 

Rechtsbereinigung, mit der höchstgerichtliche Entscheidungen umgesetzt 

werden. Besonders positiv gesehen, werden die folgenden vorgeschlagenen 

Regelungen: 
•	 das Bekenntnis zur vorrangigen Berücksichtigung des Kindeswohls, 
• die wiederholte Betonung der besonderen Dringlichkeit von 

Rückführungsanträgen, 
•	 die Verpflichtung des Gerichtes, eine einvernehmliche Lösung der Eltern 

herbeizuführen (§ 111c Abs 5 AußStrG), 
• die Möglichkeit, durch die Sicherheitsbehörden den Aufenthalt des Kindes 

erheben zu lassen, auch wenn kein Straftatbestand vorliegt (§ 111c Abs 2 

AußStrG), 
•	 die Beschleunigung des Verfahrens durch 

– Verbindung der Anordnung der Rückführung und der 

Vollstreckungsanordnung dazu in einem einzigen, daher nur einmal 
anfechtbaren und sogleich vollstreckbaren Beschluss als Regelfall (§ 
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erzwungene Kontakte 
dienen nicht immer dem 

Kindeswohl 

111c Abs 5 AußStrG), 
–	 Einschränkung neuerlicher Einwendungen im Vollstreckungsstadium 

(§ 111d Abs 2 AußStrG), 
– Möglichkeit für das zuständige Gericht bei Anträgen in das Ausland 

den Antrag, sofern er nicht verbessert werden kann, ohne weiteres 
Verfahren zurückzuweisen (§ 111b Abs 3 AußStrG). 

Die Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs begrüßen die 

Beibehaltung der Möglichkeit zur Inanspruchnahme von psychosozialer 

Prozessbegleitung bei Rückführungsanträgen in das Ausland (§ 111a Abs. 
3 AußStrG). Allerdings erscheint in diesem Zusammenhang die Normierung 

einer ausdrücklichen gesetzlichen Verpflichtung zur Information der 

antragsstellenden Partei von Amts wegen über die Möglichkeit der 

psychosozialen Prozessbegleitung unbedingt geboten. 

Die Ermächtigung des Rückführungsgerichtes, in jeder Lage des 

Rückführungsverfahrens Maßnahmen zur Gewährleistung von Kontakten 

zwischen dem zurückgelassenen Elternteil und dem zurückzustellenden 

Kind (§ 111c Abs 6 AußStrG) zu setzen, ist aus kinderrechtlicher Sicht 

grundsätzlich positiv zu bewerten. Kinder haben das Recht auf Kontakt 

zu beiden Elternteilen. Selbstverständlich muss aber auch hier das 

Kindeswohl vorrangig berücksichtigt werden – diese Verpflichtung ergibt 

sich sowohl aus Art 3 UN-Kinderrechtskonvention als auch aus Art 1 

Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern. Aus Gründen der 

Rechtssicherheit empfehlen die Kinder- und Jugendanwaltschaften jedoch, 
in § 111c Abs 6 AußStrG explizit zu erwähnen, dass diese Maßnahmen 

nur insofern zu gewährleisten sind, als dadurch das Kindeswohl nicht 

gefährdet ist. Eine Kindeswohlgefährdung liegt auch dann vor, wenn das 

Kind ausdrücklich keinen Kontakt zum zurückgelassenen Elternteil will und 

dieser Wille auch klar zum Ausdruck gebracht wird. 

Kindeswille muss 
berücksichtigt werden 

Die Ermittlung des Kindeswohls muss sich auch am Willen des Kindes 

orientieren. 

Kinder haben ein Recht darauf, dass ihr Wille gehört und entsprechend 

ihrer Einsichts- und Urteilsfähigkeit berücksichtigt wird. Dieses Recht ist 

auch in § 105 AußStrG explizit erwähnt. Kinder ab 14 Jahren sind darüber 

hinaus in Verfahren über die Pflege und Erziehung oder über das Recht 

auf persönlichen Kontakt selbstständig verfahrensfähig. Ab 14 Jahren 

können Kinder nicht mehr gegen ihren Willen zum Kontakt mit einem 

Elternteil gezwungen werden. Diese Bestimmungen des 7. Abschnittes des 

II. Hauptstückes des AußStrG gelten bereits und sollen auch nach wie vor 

für die Verfahren nach dem HKÜ gelten (§ 111d Abs. 1 AußStrG). 

In der Praxis sind die Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs leider 

immer wieder mit Fällen von groben Kinderrechtsverletzungen konfrontiert, 

da u.a. die genannten Grundsätze des AußStrG nicht eingehalten werden. In 

diesem Zusammenhang ist eine Entscheidung des OGH vom 15.12.2014, 6 

Ob 217/14a, zum HKÜ zu erwähnen. In der höchstgerichtlichen Begründung 

wird sinngemäß ausgeführt, dass die Kinder auch gegen ihren Willen von 

Österreich nach Spanien rückgeführt werden können, da es sich um eine 

Ermessenssache handle. Das Gericht habe Authentizität und Ernsthaftigkeit 

der von den Kindern geäußerten Wünsche zu prüfen – der Kindeswille sei 
aber nicht bindend. Umso mehr sorgt diese Entscheidung für Unverständnis, 
da die betroffenen Kinder zum Zeitpunkt ihrer gerichtlichen Anhörung (BG 

Wels) bereits 10 und 12 Jahre alt waren, den Kindern vom Gericht kein 

Kinderbeistand bestellt wurde und sie bis zur tatsächlichen Vollstreckung 

ein Jahr später, wiederholt ihren Willen, nicht nach Spanien zurückkehren 

zu wollen, geäußert haben. 

§ 111d Abs 1 AußStrG verweist auf die Anwendbarkeit der Bestimmungen 

des 7. Abschnittes des II. Hauptstückes des AußStrG. Im Hinblick auf die 

Erfahrungen mit der Rechtspraxis wird darüber hinaus folgende Ergänzung 

angeregt: „In Verfahren nach dem HKÜ ist verpflichtend ein Kinderbeistand 

nach § 104a AußStrG zu bestellen.“ Ebenso erscheint es sinnvoll, auch in 

den Erläuterungen auf die Anwendbarkeit der zentralen kinderrechtlichen 

Bestimmungen des 7. Abschnittes des II. Hauptstückes des AußStrG in 

Verfahren nach dem HKÜ explizit einzugehen. 

§ 104a AußStrG ermöglicht die Bestellung eines Kinderbeistandes in hoch 

strittigen Obsorge- oder Kontaktrechtsverfahren. Ein Verfahren nach dem 

HKÜ ist ohne Zweifel ein hoch strittiges Pflegschaftsverfahren. Die Kinder 

sind einem massiven Loyalitätskonflikt ausgesetzt, sie müssen ihr Zuhause, 
ihre FreundInnen zurücklassen und sich in einem neuen Land, einer neuen 

Kultur zurechtfinden. Gerade in dieser Zeit brauchen sie jemanden, der 

für sie da ist, der ihnen zuhört und für sie Partei ergreift. Diese Aufgabe 

kann der Kinderbeistand übernehmen. Der Kinderbeistand dient der 

Unterstützung der Kinder im Verfahren und vor allem bei der Artikulation 

ihres authentischen Willens. Der Kinderbeistand bringt ausschließlich 
den Kindeswillen in ein Verfahren ein, ohne auf das Kindeswohl im 

Gesamtkontext oder auch sonstige Entscheidungsmaßnahmen eingehen 

zu müssen. Die Kinderbeistandsbegleitungen zeigen, dass es vor allem der 

möglichst authentisch übermittelte Wille der Kinder ist, der bei Eltern zu 

einem Überdenken ihrer Handlungen beitragen kann. 
Da es sich beim Kinderbeistand jedoch bislang leider um kein 

obligatorisches/verpflichtendes Rechtsinstrument handelt, kommt es gerade 

bei zwischenstaatlichen familienrechtlichen Vollstreckungsverfahren noch 

kaum zum Einsatz. 

Deshalb treten die Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs 

korrespondierend zu der angeregten Neufassung des § 111d Abs 1 AußStrG 

auch für eine Novellierung des § 104a leg. cit. ein. Der Kinderbeistand soll 
in allen Obsorge- und Kontaktrechtsverfahren bestellt werden können. In 

KIJAS fordern 
verpflichtende Bestellung 

eines Kinderbeistands in 
Kontaktrechts- und 
Obsorgeverfahren 
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hoch strittigen Obsorge- und Kontaktrechtsverfahren, insbesondere jene mit 

Auslandsbezug, soll er verpflichtend zu bestellen sein. Kinder haben das 

Recht auf bestmöglichen Schutz und Unterstützung. Mit dem Kinderbeistand 

kann dies in Pflegschaftsverfahren gewährleistet werden. 

Die Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs ersuchen um 

Berücksichtigung dieser kinderrechtlichen Forderungen. 

Stellungnahme Ramadan  

Brief der KIJAs an 
muslimische Eltern zum 

Thema Fasten ihrer Kinder 

In einem gemeinsamen Schreiben der österreichischen Kinder- und 

Jugendanwaltschaften wandten wir uns zum Thema Fasten und Kindsein 

an die Eltern. Unser Schreiben wurde freundlicherweise mit Unterstützung 

des Wiener Stadtschulrates an die Eltern übermittelt. 

Liebe Eltern, 
mit großen Schritten nähert sich wieder der Ramadan und viele muslimische 

Gläubige freuen sich schon darauf, weil es nicht nur um das Fasten 

zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang geht, sondern auch um eine 

innere Reinigung und Reflexion – das eigene Verhalten positiv zu verändern, 
anderen zu helfen und sich zu bemühen, ein besserer Mensch zu werden. 

2017 beginnt der Ramadan am 27. Mai und endet am 24. Juni. 

In den letzten Jahren traten vermehrt Anfragen von Lehrkräften auf, 
nachdem in den Klassen während des Ramadans immer wieder fastende 

Kinder im Unterricht gesundheitliche Probleme hatten, bis hin zu 

Kreislaufzusammenbrüchen aufgrund von Dehydrierung. Deshalb ist es uns 

ein Anliegen, Ihnen einige Hinweise zu geben: 

Kinder sind vom Fasten, genauso wie Alte, Schwangere, Stillende oder 

Kranke definitiv ausgenommen! 

In Österreich besteht neun Jahre Unterrichtspflicht. Das bedeutet, dass 

Kinder in der Früh rechtzeitig im Unterricht erscheinen müssen, um gemäß 

dem Lehrplan unterrichtet zu werden, bzw. in der Lage sein müssen, dem 

Unterricht zu folgen. 
Für die körperliche und geistige Entwicklung und Gesundheit, aber auch 

damit Kinder in der Schule eine entsprechende Leistung erbringen können, 
ist es wichtig, dass ihrem Körper ausreichend Schlaf und Energie in Form 

von Nahrung und Flüssigkeit zur Verfügung steht. 

Wir ersuchen daher alle betroffenen Eltern und Bezugspersonen, diesen 

Umstand zu berücksichtigen. 

wenn Kinder fasten 

Wenn Kinder beim Fasten ausdrücklich mitmachen wollen, kann man ihnen 

anbieten, auf bestimmte Dinge wie z. B. Süßigkeiten und zuckerhaltige 

Getränke zu verzichten, gegebenenfalls am Nachmittag keine Nahrung mehr 

zu sich zu nehmen und gemeinsam mit den Kindern überlegen, wie man die 

anderen oben genannten Aspekte des Ramadan (Fasten mit allen Sinnen) 
verwirklichen kann: 
-	 Wie kann man anderen helfen? 

-	 Was kann man tun, um ein guter Mensch zu sein? 

- Gibt es schlechte Gewohnheiten (langes Computerspielen, langes 

Fernsehen etc.), die man im Ramadan reduzieren möchte? 

An den Wochenenden, an welchen keine schulischen bzw. sportlichen 

Leistungen den Körper beanspruchen, können Kinder, falls der Wunsch 

besteht, beispielweise, das „Kinderfasten“ ausprobieren. Dabei nehmen 

Kinder an der „Suhur-Mahlzeit“ (= vor der Morgendämmerung) teil und 

fasten z. B. bis zur Mittagszeit. 

Um die Selbstbestimmung und die Körperwahrnehmung der Kinder zu 

bestärken, bitten wir Eltern darum, ihre Kinder nicht zu beschämen, wenn 

sie Hunger äußern, sondern sie darin zu bestärken, auf ihren Körper, der 

sich im Wachstum befindet, zu hören und achten. Als Energiespender kann 

man beispielsweise Obst anbieten. 

Die UN-Kinderrechtskonvention gilt für alle Kinder und Jugendlichen 

weltweit. Sie besagt, dass bei allen Maßnahmen, ob von Eltern, Staat 

oder einer Religion, auf die körperliche und seelische Unversehrtheit 

der Kinder zu achten ist! 

Auch den Kinder- und Jugendanwaltschaften ist die körperliche und 

seelische Unversehrtheit aller Kinder wichtig. Gleichzeitig achten 

wir selbstverständlich die religiösen Bedürfnisse aller Gläubigen. 
Daher ersuchen wir Sie als Eltern, Verwandte oder sonstige wichtige 

Bezugspersonen, gemeinsam mit Ihren Kindern individuelle Lösungswege 

zu finden, die ihnen eine altersadäquate Beteiligung am Ramadan sowie am 

gesellschaftlichen Leben in und außerhalb der Schule ermöglichen. 

Vielen herzlichen Dank und einen gesegneten Ramadan! 

Ramadan mubarek 
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25 Jahre Kinderrechte in Österreich –  
Die wichtigsten Aufgaben für eine neue Regierung 

Existenzsicherung für alle 
Kinder in Österreich 

Chancengerechtigkeit 

Am 5. September 1992 trat in Österreich die UN-Kinderrechtskonvention 

formal in Kraft. 25 Jahre später stehen wir vor einer Wahl. Um die Zukunft 

unserer Kinder, die Antworten auf große und wichtige Fragen, wie die 
Sicherung ihrer Existenz auf diesem Planeten, scheint es im Wahlkampf in 

einer immer härter werdenden Leistungsdruck- und Konkurrenzgesellschaft 

kaum zu gehen. 

Die Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs, die auf Grund der 

UN-KRK gesetzlich eingerichtete Interessenvertretung für Kinder und 

Jugendliche, fordern die wahlkämpfenden Parteien und Listen zu diesem 

Jubiläumstag dazu auf, nach der Wahl entscheidende kinderrechtliche 

Verbesserungen voranzutreiben und anzupacken. 
Denn: Die Kinderrechte stehen nicht zur Wahl! 

Existenzsicherung 

Jedes Kind hat das Recht auf materielle Absicherung. 18,2 Prozent der 

Kinder in Österreich leben in relativer Einkommensarmut, d. h. über 

400.000 Kinder und Jugendliche sind in Österreich armuts- und damit 

ausgrenzungsgefährdet. 40.000 Kinder erhalten – aus unterschiedlichsten 

Gründen – keine Unterhaltsleistung. In etlichen Bundesländern sind 

geflüchtete Kinder und Jugendliche von Leistungen der Mindestsicherung 

(teilweise) ausgeschlossen. 

Gemäß UN-Kinderrechtskonvention haben ALLE Kinder das Recht auf 

bestmögliche Förderung und Entwicklung, auf Leistungen der sozialen 

Sicherheit, einen angemessenen Lebensstandard sowie das Recht auf 

Freizeit, Spiel und auf altersgemäße aktive Erholung sowie Teilnahme am 

kulturellen Leben. 

Die KIJAS fordern daher: 
− Jedes Kind – unabhängig von seinem und/oder dem Status der Eltern -

muss eine existenzsichernde Unterhaltsleistung erhalten. 
− Eine grundlegende Reform des Unterhaltsrechts für alle bis zur 

Selbsterhaltungsfähigkeit (gekoppelt an die Familienbeihilfe) durch 

Einführung von nach Alter gestaffelten Pauschalsätzen. 
− Anhebung der Mindestsicherungssätze für Kinder und Jugendliche, 

orientiert am realen Bedarf der Kinder 

−	 Eine aktuelle Kinderkostenanalyse 

Bildung & Ausbildung für alle bis 21 

Bildung ist eine der zentralen Säulen für die Entwicklung und den 

Verlauf des weiteren Lebensweges von jungen Menschen. Im derzeitigen 

Schulsystem erreichen viele Jugendliche aus vielfältigen Gründen 

keinen Bildungsabschluss oder nicht den, der ihren Talenten und 

Fähigkeiten entspricht. Sozioökonomische Benachteiligung wirkt sich 

überdurchschnittlich stark auf den Bildungserfolg aus. Gerade für Kinder 

aus den sogenannten bildungsfernen Schichten endet die Schullaufbahn 
oft vorzeitig. Neben mangelnder familiärer Unterstützung, Armut, einem 

unsicheren Aufenthaltsstatus oder Sprachproblemen aufgrund von 

Zuwanderung, sind Mobbing an Schulen oder Bullying durch Lehrpersonen 

für eine negativ belastete Schulkarriere ausschlaggebend. 

Die UN-Kinderrechtskonvention spricht hier eine klare Sprache. Nach Art. 
28 anerkennen die Vertragsstaaten das Recht eines jeden Kindes auf den 

höchstmöglichen Bildungsweg. Zur Verwirklichung der Chancengerechtigkeit 
sind Maßnahmen zu treffen, die den regelmäßigen Schulbesuch fördern und 

den Anteil derjenigen, welche die Schule vorzeitig verlassen, verringern. 

Die KIJAS fordern daher: 
− Ausbildungsrecht für alle bis 21 Jahre – unabhängig von Herkunft, Status 

etc. 
−	 Staatliche Unterstützung auch für junge Menschen, die eine Ausbildung 

erst mit 18 Jahren beginnen 

− Verschränkte Schul- und Ausbildungsformen mit psychosozialer 

Betreuung für junge Menschen von 15 bis 21, die im Regelschulsystem 

keinen Bildungsabschluss erreichen. Vorbilder dazu gibt es z. B. in Berlin, 
München, Hameln etc. 

Respektvolles Miteinander in Schulen 

Beim Thema Mobbing ist Österreich laut einer OECD-Studie aus dem Jahr 

2015 von 27 untersuchten Ländern trauriges Schlusslicht: Jedes 5. Kind 

bzw. rund 200.000 SchülerInnen werden im Laufe ihrer Schullaufbahn 

Opfer von Mobbing. Die langfristigen, schädigenden Auswirkungen auf ihre 

weitere Entwicklung sind bekannt: Mobbing und Gewalt führen zu tiefem 

Leid, verletzen die Würde der Menschen und zerstören das Vertrauen in 

zwischenmenschliche Beziehungen. Dies hat weitreichende Auswirkungen 

auf das soziale Miteinander an den Schulen, in den Familien und letztlich 

in der Gesellschaft. 

Die UN-Kinderrechtskonvention garantiert ein gewaltfreies Aufwachsen 

sowie eine Schule, in der die Würde eines jeden Kindes gewahrt wird sowie 

Respekt, Toleranz, Friede und Gleichberechtigung vermittelt werden. 

Die KIJAS fordern daher: 
− Beziehungskompetenz im Zentrum der Aus-und Weiterbildung von 

PädagogInnen 

−	 Flächendeckenden Ausbau von Schulsozialarbeit 

− Mobbing- & Gewaltpräventions- und Interventionsstellen in allen 

Bundesländern. 

Forderungen 
der Kinder- und 
Jugendanwartschaften 
zur Umsetzung des 
Ausbildungsrechts 

soziale Kompetenzen 
fördern 
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Ausbau von Anlaufstellen  
für Minderjährige 

Keine	 zahnlosen	 Kinderrechte	 
Es	 gibt	 noch	 mehr	 Kinderrechtsverletzungen 	 in 	 Österreich: 	 Kinder 	 und	 
Jugendliche,	 die	 familiäre	 Gewalt	 erleiden,	 Ungleichbehandlung	 von	 Kindern 	
und Jugendlichen, die in staatlichen Institutionen aufwachsen, fehlende  
kinder-	und	 jugendpsychiatrische	 Versorgung,	 mangelhafte	 Unterstützung	 
für	 Familien	 und	 junge	 Menschen	 mit	 Behinderung, 	Diskriminierung 	von	 
geflüchteten	 Kindern	 und	 Jugendlichen	 u.v.m.	 

Was	 daher	 neben	 Einzelmaßnahmen	 in	 den	 verschiedensten	 Bereichen	 
unbedingt	 gestärkt	 werden	 muss,	 sind	 kinderrechtliche	 Informations-	
und	 Unterstützungsstrukturen	 sowie	 direkte	 Beschwerdemöglichkeiten	 
für	 junge	 Menschen:	 Dazu	 zählen	 die	 Ratifikation	 des	 3.	 Zusatzprotokolls 	
zur	 UN-Kinderrechtskonvention,	 das	 Österreich	 zwar	 am	 28.	 Februar	 2012	 
unterschrieben,	 aber	 immer	 noch	 nicht	 ratifiziert	 hat,	 sowie	 der	 Ausbau	 der	 
Kinder- und Jugendanwaltschaften als kinderrechtliche Anlaufstellen und 
Interessensvertretungen	 in	 den	 Bundesländern. 

Positionspapiere der Kinder- und Jugendanwaltschaften 

Reformbedarf: Unterhaltssicherung von Kindern und Jugendlichen 

ungerechtfertigte   
Ungleichbehandlung 

Die	 Kinder-	und	 Jugendanwaltschaften	 (KIJAS)	 Österreichs	 bedanken	 sich	 
für	 die	 Einladung,	 an	 der	 AG	 des	 BMJ	 zur	 Reformierung	 des	 Kindesunterhalts 	
eingebunden	 zu	 sein. 

UN-Kinderrechtskonvention: 
Laut	 Art.	 6,	 Art.	 26,	 Art.	 27	 und	 Art.	 31	 UN-Übereinkommen	 über	 die	 Rechte	 
des	 Kindes,	 haben	 alle	 Kinder	 das	 Recht	 auf	 bestmögliche	 Förderung	 und	 
Entwicklung,	 auf	 elterliche	 Sorge,	 auf	 Leistungen	 der	 sozialen	 Sicherheit,	 
einen	 angemessenen	 Lebensstandard	 sowie	 das	 Recht	 auf	 Freizeit	 und	 Spiel, 	
auf	 altersgemäße	 aktive	 Erholung	 sowie	 freie	 Teilnahme	 am	 kulturellen	 
und	 künstlerischen	 Leben.	 Darüber	 hinaus	 darf	 gemäß	 Art.	 2	 kein	 Kind	 
diskriminiert	 werden,	 laut	 Art.	 1	 des	 Bundesverfassungsgesetzes	 über	 die	 
Rechte	 von	 Kindern,	 muss	 das	 Kindeswohl	 bei	 allen	 staatlichen	 Maßnahmen 	
vorrangig	 berücksichtigt	 werden	 -	soweit	 die	 Kinderrechtskonvention. 

Faktisch	 gibt	 es	 jedoch	 etliche	 Problembereiche,	 die	 der	 Konvention	 
widersprechen: 
•	 Derzeit	 erhalten	 ca.	 40.000	 Kinder	 -	aus	 unterschiedlichsten	 Gründen	 -	

keine	 Unterhaltsleistung.	 1 

•	 Über	 400.000	 Kinder	 und	 Jugendliche	 sind	 in	 Österreich	 armuts-	und	 
damit	 ausgrenzungsgefährdet.	 2 

Ziel	 muss	 die	 ausreichende	 Existenzsicherung	 eines	 jeden	 Kindes	 sein,	 
damit	 die	 o.	 a.	 Rechte	 gesichert	 sind.	 Alle	 Kinder	 sollen	 -	unabhängig	 

1	 http://www.oif.ac.at/fileadmin/OEIF/FiZ/fiz_2015.pdf; 		http://www.forumkindesunterhalt.at/forderung-1/  
2	 Statistik	 Austria	 2015 

Kriterien zur Gewährung  
von Unterhaltsvorschuss  
erweitern 

von 	ihrem	 und/oder	 dem 	Status 	der 	Eltern 	-	eine	 Unterhaltsleistung	 	 
erhalten. 
Die 	 KIJAS 	 ersuchen 	 daher 	 um 	 Berücksichtigung 	 folgender	 
Empfehlungen: 

Unterhaltssicherung/Unterhaltsvorschuss: 
Die 	Intention 	des 	Gesetzes	 -	eine 	rasche 	Gewährung 	von 	Unterhaltsvorschuss 	
(UV) 	-	steht 	nicht 	im 	Einklang 	mit 	dem 	derzeitigen 	zweigleisigen 	Verfahren 	
(Unterhaltsbemessungsverfahren 	und 	Unterhaltsvorschussverfahren). 

Darüber 	 hinaus 	 führen 	 die 	 Bevorschussungsvoraussetzungen 	 und 	 das	 
Nebeneinander 	von 	Titel-	und 	Regelvorschüssen, 	 immer 	wieder 	zu 	einer	 
ungerechtfertigten 	Ungleichbehandlung 	von 	Minderjährigen. 

Wir 	empfehlen 	daher: 
•	 Die	 grundsätzliche 	 Entkoppelung 	 des 	 Unterhaltsvorschusses	 vom	 

Exekutionstitel. 	Es 	soll 	nicht 	wie 	bisher 	zuerst 	ein 	Exekutionsverfahren 	
durchgeführt	 werden	 müssen, 	 vielmehr	 soll	 der	 Staat 	 in	 Vorleistung	 
treten. 

•	 Die 	Auszahlung 	von 	fixen 	Unterhaltssicherungsbeträgen 	für 	alle 	jungen 	
Menschen 	sollte 	auf 	vereinfachtem 	Verwaltungsweg 	erfolgen, 	im 	Regelfall 	
ohne 	richterliche 	Tätigkeit 	(s. 	Beispiel 	Schweden). 	3 

•	 Eine	 Einführung	 von	 nach 	 Alter 	 gestaffelten	 Mindestsätzen/ 

Pauschalsätzen,	 die 	sich 	am	 realen	 Bedarf 	des 	Kindes	 orientieren	 und	 
nicht 	an 	der 	Leistungsfähigkeit 	des/der 	Unterhaltsschuldners/in. 	4 

•	 Ein	 Unterhaltsbemessungsverfahren 	soll 	nur 	dann 	eingeleitet 	werden,	 
wenn 	aufgrund 	höherer 	Leistungsfähigkeit 	des/der 	Unterhaltsschuldners/ 

in 	Anspruch 	auf 	einen 	allfällig 	höheren 	Betrag 	besteht. 
•	 Anspruchsberechtigung 	 über 	 die 	 Minderjährigkeit 	 hinaus 	 bis 	 zur	 

Selbsterhaltungsfähigkeit, 	gekoppelt 	an 	die 	Familienbeihilfe. 
•	 Erweiterung 	 der 	 Anspruchsberechtigten:	 UV 	 soll 	 Kindern 	 und	 

Jugendlichen 	auch 	dann 	zustehen, 	wenn 	der/die 		Unterhaltspflichtige: 
•	 leistungsunfähig 	ist 	(krank, 	arbeitslos 	etc.), 
• 	 innerhalb	 der 	EU 	inhaftiert 	ist 	(derzeit 	nur 	Gewährung,	 wenn 	in 	Österreich 	

inhaftiert), 
•	 unbekannten 	Aufenthalts 	oder 	verstorben 	ist, 
•	 Drittstaatsangehörige/r 	ist, 	insbesondere 	wenn 	er/sie 	sich 	in 	Österreich 	

aufhält, 
•	 Asylwerber/in 	ist 	und 	daher 	nach 	dzt. 	Rechtslage 	nicht 	bzw. 	nur 	in 	sehr 	

eingeschränktem 	Ausmaß 	arbeiten 	darf. 

•	 Und: 	Als 	absolut 	notwendig 	erachtet 	wird, 	die 	tatsächlichen 	Kosten 	
für 	Kinder 	neu 	zu 	berechnen 	(Kinderkostenanalyse)! 

3	 https://media.arbeiterkammer.at/PDF/Unterhaltsrecht_Endbericht_07_12.pdf 
4	 Feste	 Richtsätze	 und	 damit	 objektive	 Richtlinien	 brächten	 neben	 wesentlich	 rascheren	 Verfahren	 auch	 den 	
	 Vorteil	 einer	 Kostenreduktion	 durch	 Verfahrensvereinfachung	 und	 eine	 höhere	 Motivation	 zur	 Mitwirkung 
	 des/der	 Unterhaltsschuldners/in	 mit	 sich. 

https://media.arbeiterkammer.at/PDF/Unterhaltsrecht_Endbericht_07_12.pdf
http://www.forumkindesunterhalt.at/forderung-1
http://www.oif.ac.at/fileadmin/OEIF/FiZ/fiz_2015.pdf
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Unterstützung für  
junge Erwachsene in  
Unterhaltsverfahren  

notwendig 

eigene Antragsrechte 

Unterhalt: 
Für 	junge 	Erwachsene 	ist 	es 	häufig 	sehr 	belastend 	ein 	Unterhaltsverfahren 	
gegen	 die	 Eltern	 zu	 führen	 und	 den	 Unterhalt	 gerichtlich	 geltend	 zu	 machen. 	
Daher sollte … 
•	 …	 auf 	 Wunsch 	 der 	 jungen 	 Menschen 	 die 	 Unterhaltssachwalterschaft	 

jedenfalls	 bis 	zum 	21. 	Lebensjahr	 (bzw. 	bis 	zur 	Selbsterhaltungsfähigkeit) 	
verlängert 	werden 	können. 

•	 Im	 Falle	 einer 	 Exekution	 sollten	 Unterhaltsschulden	 (laufende	 und	 
Rückstände)	 vor 	 andere 	 Zahlungsverpflichtungen/Gläubigeransprüche	 
und 	auch 	vor 	Rückforderungen 	des 	Bundes 	gereiht 	werden. 

•	 Für 	Stipendiengewährung 	soll 	nicht 	das 	Einkommen 	des 	nicht 	zahlenden 	
Elternteils,	 sondern	 das	 Einkommen	 des	 betreuenden	 Elternteils	 
herangezogen 	werden. 

•	 Vor	 einem	 Unterhaltsstrafverfahren 	 sollten 	 mediative	 Verfahrens-
methoden 	 zur 	 Anwendung 	 kommen, 	 um 	 nicht 	 zahlungswilligen	 
UnterhaltsschuldnerInnen	 ihre 	Verantwortung	 bewusst	 zu 	machen 	 (s.	 
Beispiel 	Dänemark). 	

Unterhaltsstrafverfahren: 
•	 Bei	 einem 	 Unterhaltsverfahren 	 soll 	 -	 ähnlich 	wie 	 im 	 Strafverfahren	 -	

die	 Möglichkeit	 geschaffen	 werden,	 dass	 zum	 Schutz	 vor	 allfälligen	 
Rachehandlungen auf Antrag der Wohnort des/der Antragstellers/in  
nicht 	im 	Akt 	aufscheint. 

•	 Im	 Falle	 einer 	 (drohenden)	 Verurteilung	 wegen	 Verletzung	 der	 
Unterhaltspflicht 	sollte 	 (schon 	 im 	Vorfeld) 	 „Bewährungshilfe“ 	gewährt	 
werden. 5 

Weitere	 Anregungen: 
Der	 Vollständigkeit	 halber	 sei	 auf	 weitere	 Probleme	 im	 Zusammenhang	 mit	 
der	 Existenzsicherung	 junger	 Menschen	 hingewiesen	 -	auch	 wenn	 diese	 zu	 
lösen,	 nicht	 im	 Zuständigkeitsbereich	 des	 Justizministeriums	 liegt: 
Es	 besteht	 insbesondere	 für	 Minderjährige	 ab	 17	 Jahren	 eine	 Unterhaltslücke, 	
wenn	 sie	 wegen	 gravierender	 Probleme	 ohne	 Zustimmung	 der	 Eltern	 oder	 
ohne	 pflegschaftsbehördliche	 Genehmigung	 den	 Haushalt	 der	 Eltern	 
verlassen.	 Hier	 besteht	 keine	 Verpflichtung	 seitens	 der	 Eltern	 Geldunterhalt 	
zu	 leisten.	 Die	 Hilfestellung,	 die	 diese	 jungen	 Menschen	 durch	 Kinder-	
und	 Jugendhilfe	 und	 Sozialämter	 (Mindestsicherung)	 erhalten,	 ist	 je	 nach	 
Bundesland und Alter der Jugendlichen sehr unterschiedlich. 

•	 Im	 Hinblick	 auf	 die	 UN-KRK	 ist	 eine	 österreichweite	 einheitliche	 
Vorgehensweise	 zur	 Absicherung	 des	 Lebensunterhaltes	 erforderlich. 

•	 Weiters	 wird	 angeregt,	 dass	 Jugendliche	 ab	 16	 Jahren	 unter	 bestimmten	 
Voraussetzungen	 ein	 selbstständiges	 Recht	 auf	 Gewährung	 von	 
Mindestsicherung haben. 

5		 https://media.arbeiterkammer.at/PDF/Unterhaltsrecht_Endbericht_07_12.pdf	 
	 http://www.kinderrechte.gv.at/wp-content/uploads/2013/10/Expertenbericht-zum-UN-Uebereinkommen-
	 ueber-die-Rechte-des-Kindes-19932.pdf	 

Ebenso 	entspricht 	die 	Höhe 	der 	Richtsätze 	der 	Mindestsicherung 	für 	Kinder, 	
die 	österreichweit	 zwischen	 26 	und 	32 	Prozent 	liegt, 	nicht	 dem	 tatsächlichen 	
Bedarf. Angeregt wird daher: 
•	 In	 einer	 Kinderkostenanalyse	 soll	 der	 tatsächliche	 Bedarf	 ermittelt	 

werden. 
•	 Erhöhung 	der 	Richtsätze 	für 	alle 	Kinder 	und 	Jugendlichen 	entsprechend 	

ihrem 	tatsächlichen 	Bedarf. 

Unterhaltssicherung 	zur 	Bekämpfung 	von 	Kinderarmut: 
Kinder	 und 	 Jugendliche	 sind 	 die 	 am	 stärksten	 von	 Armut	 betroffene	 
Altersgruppe:	 Während	 17	 Prozent	 der	 österreichischen	 Bevölkerung	 
armutsgefährdet 	sind, 	steigt 	der 	Prozentsatz 	bei 	den 	unter 	18-Jährigen 	auf 	
23 	Prozent. 	Kinder 	und 	Jugendliche 	von 	Alleinerziehenden 	sind 	in 	Österreich 	
mehr 	als 	doppelt 	so 	oft 	von 	Armut 	betroffen 	als 	andere 	Kinder. 	6	 

Armut	 ist	 damit	 der	 größte	 Risikofaktor 	 für 	 junge 	 Menschen. 	 Einer	 der	 
Hauptgründe	 dafür	 sind	 unzureichende	 oder	 fehlende	 Unterhaltszahlungen. 	
Viele	 Studien	 der	 letzten	 Jahre	 haben	 einen	 engen	 Zusammenhang	 zwischen 	
Armut	 und	 den	 negativen	 Auswirkungen	 auf	 die	 Gesundheit,	 Bildung	 und	 
andere	 zentrale	 Lebensbereiche	 nachgewiesen. 

Die	 Reform 	 des	 Kindesunterhalts 	 könnte 	 ein 	 wirksames 	 Mittel	 
zur	 Bekämpfung 	 von 	 Kinderarmut 	 darstellen 	 und	 für 	 mehr	 
Chancengerechtigkeit	 sorgen. 

Abschließend	 sei	 angemerkt,	 dass	 die	 aufgelisteten	 Problembereiche	 
ebenso	 wie	 zentrale	 Empfehlungen	 seit	 vielen	 Jahren	 bekannt	 sind,	 wie	 
der	 Rechnungshofbericht	 1991	 sowie	 die	 noch	 immer	 aktuellen	 Beiträge	 im	 
Expertenbericht	 zum	 UN-Übereinkommen	 über	 die	 Rechte	 des	 Kindes,	 1994	 
(Christa	 Pelikan:	 „Unterhalt	 für	 das	 Kind:	 bestmöglich	 verwirklicht?“), 	im	 
Österreichischen	 Amtsvormund	 1991,	 129	 ff	 oder	 in	 kids&teens,	 2/1995,	 der	 
Zeitschrift	 der	 KIJAS	 Österreich,	 zeigen. 

In	 der	 Hoffnung	 auf	 eine	 baldige	 Realisierung	 des	 Reformvorhabens	 im	 
Sinne	 der	 UN-Kinderrechtskonvention! 

Berechnungen aus 1964  
bereits veraltet und nicht  
mehr zeitgemäß 

Erhebung zu   
aktuellen Kinderkosten   
unumgänglich 

Jugendschutzbestimmungen – österreichweite Harmonisierung  

jahrelange Bemühungen  
bisher gescheitert 

Die	 Ständige	 Konferenz	 der	 Kinder-	und	 JugendanwältInnen	 (STÄNKO)	 plädiert 	
seit	 Jahren	 für	 eine	 Vereinheitlichung	 der	 Jugendschutzbestimmungen	 der	 
Bundesländer,	 da 	es 	inhaltlich 	nicht 	rechtfertigbar 	ist,	 dass	 die	 Kinder 	und	 
Jugendlichen	 in	 Österreich	 per	 Gesetz	 nicht 	gleichbehandelt	 werden. 

Wir	 wollen	 uns	 daher	 konstruktiv	 in	 die	 laufenden	 Vereinheitlichungs-
bestrebungen 	einbringen 	und 	unsere 	Position 	zu 	jenen 	Jugendschutzbereichen, 	
an	 deren	 länderweise	 sehr	 unterschiedlichen	 Regelung	 eine	 bundesweite	 
Harmonisierung	 bisher 	gescheitert	 ist,	 darstellen: 

6	 Statistik	 Austria	 2015;	 http://www.armutskonferenz.at/armut-in-oesterreich/aktuelle-armuts-und-
	 verteilungszahlen.html	 

http://www.armutskonferenz.at/armut-in-oesterreich/aktuelle-armuts-und
http://www.kinderrechte.gv.at/wp-content/uploads/2013/10/Expertenbericht-zum-UN-Uebereinkommen
https://media.arbeiterkammer.at/PDF/Unterhaltsrecht_Endbericht_07_12.pdf


  32 33 KINDER- & JUGENDANWALTSCHAFT WIEN KINDER- & JUGENDANWALTSCHAFT WIEN 

 

  

  
  
  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 		 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

breite Maßnahme 
zur Umsetzung des 

Höchstmaßes an 
Gesundheit erforderlich 

1. Bereich Rauchen – Tabak – Nikotin – Liquids (in elektronischen 

Zigaretten oder E-Shishas verdampfte Flüssigkeit) 
Österreich ist eines der wenigen Länder in Europa, das Rauchen bisher ab 

16 Jahren erlaubt hat und daher auch einen überdurchschnittlich hohen 

Anteil an Raucherinnen und Rauchern unter den Jugendlichen hat: 54% 

der Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren haben mindestens einmal im 

Leben Tabak geraucht, 29% haben in den letzten 30 Tagen geraucht und 

jede/r fünfte Jugendliche/r raucht täglich (vgl. ESPAD Österreich 2016). In 

Österreich nimmt der Zigarettenkonsum bei Jugendlichen zwar leicht ab, im 

Europavergleich liegt Österreich bei den 15-Jährigen, die einmal pro Woche 

rauchen, mit 14% (Mädchen) bzw. 15% (Jungen) dennoch noch leicht über 

dem OECD-Durchschnitt (vgl. OECD/EU 2016). 

Zudem lässt sich statistisch nachweisen, dass die breite Mehrheit der 

heute Rauchenden bereits im Teenageralter damit begonnen hat: Ein 

Viertel der täglich Rauchenden beginnen bis zum 15. Lebensjahr mit 

dem Rauchen, mehr als die Hälfte bis zum Alter von 17 Jahren (vgl. 
Statistik Austria 2014). Je früher man mit dem Rauchen beginnt, desto 

eher entwickelt sich gewohnheitsmäßiges und gesundheitsschädigendes 

Rauchverhalten, welches letztlich zu einem massiv erhöhten Risiko führt, 
schwere Folgeerkrankungen zu entwickeln und daran zu sterben. Das ist 

aus Sicht der Kinder- und Jugendanwaltschaften ein Zustand, der im Sinne 

einer gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen eine Reihe von 
Maßnahmen erfordert, die eine Trendumkehr bewirken und den Anteil der 

jugendlichen Raucher und Raucherinnen minimieren. Mit ihren Forderungen 

stützen sich die Kinder- und Jugendanwaltschaften auf das „Recht des 

Kindes auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit“ und somit auf die 

Sicherstellung entsprechender gesundheitsfördernder Maßnahmen (Artikel 
24 der UN-Kinderrechtskonvention). Die Kinder- und JugendanwältInnen 

Österreichs begrüßen grundsätzlich die Initiative des Bundes sowie der 

Länder das Rauchen, andere Arten des Tabak- und Nikotinkonsums sowie 

des Liquidkonsums erst ab dem 18. Lebensjahr zu gestatten. 

Aus Sicht der Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs bedarf es 

allerdings parallel dazu unbedingt weiterer konkreter Maßnahmen: 
•	 Ein generelles Verbot von Zigarettenautomaten, wie es in etwa der Hälfte 

der EU-Staaten besteht. Diese Maßnahme ist insofern besonders wichtig, 
da dadurch die Verfügbarkeit von Zigaretten rund um die Uhr beseitigt 

wäre. 

• Die Einhaltung des Rauchverbotes (auch E-Zigaretten u. Ähnliches) auf 

Schulgeländen (nicht nur in Schulgebäuden) und auf schulbezogenen 

Veranstaltungen, in Kinderbetreuungseinrichtungen sowie auf 

Kinderspielplätzen. 

• Eine bundesweite Ausweitung sowie gesetzliche Legitimation von 

Testkäufen (Mystery Shopping), wie es bereits in einigen Landesgesetzen 

normiert ist, als sinnvolle Möglichkeit, die Einhaltung des Gesetzes zu 

überprüfen. 

•	 Darüber hinaus müssen Präventionsmaßnahmen bereits in Vorbereitung 

des Rauchverbotes implementiert werden. Das heißt, ein flächendeckendes 

Angebot professioneller Informations- und Aufklärungsarbeit über 

Folgen und Risiken des Nikotinkonsums für den schulischen Bereich (ab 

der 4. Schulstufe) sollte eingerichtet bzw. ausgebaut werden, wobei auch 

die Verpflichtung der Schulen, dieses Angebot auch zu nutzen, vorzusehen 

ist. Die notwendigen Mittel für diese Maßnahme sollten zweckgebunden 

aus den Tabaksteuereinnahmen zur Verfügung gestellt werden. 

• Zielgruppenspezifische Informationskampagnen (für Eltern, Lehrer 

und Lehrerinnen, Jugendarbeiter und Jugendarbeiterinnen) nicht 

zuletzt, um auf ihre jeweilige Vorbildwirkung aufmerksam zu machen. 
Denn es ist wissenschaftlich erforscht, dass Peergroup und Familie 

maßgeblich beeinflussen, ob Jugendliche zu rauchen beginnen oder 

nicht. Die Bereitstellung notwendiger Ressourcen für Informations-
und Präventionskampagnen sowie für die Arbeit in einschlägigen 

Beratungsstellen ist u. a. aus Mitteln der Tabaksteuer sicherzustellen. 

2. Bereich alkoholische Getränke 

In Österreich hat, wie in allen mitteleuropäischen Ländern, Alkoholkonsum 

eine jahrhundertelange Tradition und ist deshalb, obwohl Alkohol aufgrund 

seines Suchtpotenzials und der schädigenden Wirkung auf nahezu alle 

Körperorgane durchaus als „harte Droge“ zu bezeichnen ist, legalisiert. 
Das heißt, er ist eben nicht generell verboten, sondern der Konsum ist 

reglementiert durch Bestimmungen in den Bereichen Verkehr und Arbeit 

und eben in den Jugendschutzbestimmungen. In sechs Bundesländern 

ist der Konsum von gebranntem Alkohol bzw. von mit diesen gemischten 

Getränken in der Öffentlichkeit erst ab dem vollendeten 18. Lebensjahr 

erlaubt, Bier und Wein ab 16. Vor dem vollendeten 16. Lebensjahr besteht in 

ganz Österreich ein generelles Alkoholkonsumverbot in der Öffentlichkeit. 

Aus Vergleichen mit den Schutzalterregelungen der Österreich umgebenden 

Länder kann man nicht eindeutig darauf schließen, dass strengere 

Bestimmungen einen direkten Einfluss auf das Alkoholkonsumverhalten 

der Jugendlichen hat und ein internationaler Vergleich des wöchentlichen 

Alkoholkonsums von 15-Jährigen (die eigentlich in keinem Land Alkohol 
trinken dürften) zeigt, dass es in allen europäischen Ländern zu einem 

Rückgang gekommen ist – in Österreich ganz massiv, nämlich von 32,5% 

auf 17% (Österreichische ARGE Suchtprävention, 2017). 

Daraus könnte man natürlich den Schluss ziehen, dass gesetzliche 

Maßnahmen wohl nicht den bestimmenden Faktor darstellen, mit 

dem das Alkoholkonsumverhalten von Jugendlichen maßgeblich 

beeinflussbar ist. Das ist aber so sicher auch nicht korrekt. Vielmehr 

Implementierung diverser 
Kampagnen erforderlich 

einheitliche Jugend-
schutzbestimmungen 
notwendig 
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Forderungen der KIJAs zum 
Thema Alkoholkonsum von 

Jugendlichen 

teilweise einheitliche 
gesetzliche Bestimmungen 

ist es wesentlich, auch darauf zu achten, wie die Kontrolle der 

Jugendschutzbestimmungen funktioniert, beziehungsweise welche 

Konsequenzen vor allem Erwachsene, die verbotenerweise Alkohol an 

Jugendliche weitergeben, zu erwarten haben. Das heißt, es ist durchaus 

wichtig, bei Überlegungen zu Jugendschutzmaßnahmen auch auf den 

mehr oder weniger verantwortungsvollen Umgang Erwachsener mit 

Alkohol zu fokussieren. Abgesehen von der durchaus nicht unwesentlichen 

Vorbildwirkung Erwachsener, was das Alkoholkonsumverhalten anbelangt, 
welches ja aufgrund der vorliegenden Zahlen – ca. 340.000 alkoholkranke 

ÖsterreicherInnen und zusätzlich 735.000, die in gesundheitsschädigendem 

Ausmaß Alkohol konsumieren (Bundesministerium für Gesundheit 2011) -
im negativen Sinn beeindruckt, ist festzuhalten, dass vom Alkoholkonsum 

Jugendlicher immer Erwachsene finanziell profitieren – egal, ob 

AlkoholproduzentInnen oder –verkäuferInnen. Aufgrund der genannten 

Inhalte und Fakten fordern die Kinder- und Jugendanwaltschaften: 

• Bis zum vollendeten 16. Lebensjahr sollen Kinder und Jugendliche generell 
keine alkoholhaltigen Getränke erwerben, besitzen oder konsumieren 

dürfen. Weiters sollte auch verboten sein, ihnen derartige Getränke 

anzubieten oder diese an sie weiterzugeben. 

• Für 16 bis 18-Jährige sollte der Konsum, der Erwerb und der Besitz 

von Getränken, die gebrannten Alkohol enthalten, bundesweit verboten 

werden. Ihnen sollen derartige Getränke auch nicht angeboten oder an sie 

weitergegeben werden dürfen. 

• Diese gestaffelte Abgaberegelung berücksichtigt die Tatsache, dass in 

unserer Gesellschaft Alkoholkonsum als Bestandteil der Alltagskultur zu 

sehen und daher nicht grundsätzlich und generell zu verhindern ist, dass 

es aber gleichzeitig aus pädagogischer Sicht wichtig ist, bei Jugendlichen 

einen möglichst kontrollierten Umgang mit alkoholischen Getränken zu 

fördern. Durch die Staffelung soll erreicht werden, dass Jugendliche, bevor 
sie einen legalisierten Zugang zu gebrannten alkoholischen Getränken 

haben, welche als solche ein hohes Ausmaß an gesundheitsschädigendem 

Methylalkohol beinhalten, wenn sie das anstreben, über einen Zeitraum 

von zwei Jahren, Erfahrungen mit der Wirkung alkoholischer Getränke 

mit einem niedrigeren Schädigungspotenzial machen und in der Folge ein 

reflektierteres Alkoholkonsumverhalten entwickeln können. 

• Die Kontrollen und Kontrollmöglichkeiten sollten im Bereich alkoholische 

Getränke ausgebaut werden - mit einer verstärkten Fokussierung auf 

Erwachsene. Das heißt unter anderem, dass wie beim Rauchen auch für 

diesen Bereich Testkäufe bundesweit legitimiert werden sollten. 

• Präventionsmaßnahmen gegen Alkoholmissbrauch und -abhängigkeit 

sollten nicht ausschließlich aber verstärkt auf der erwachsenen-
pädagogischen Ebene ansetzen, da die schon angesprochene 

Vorbildwirkung von Erziehenden hinsichtlich des Umganges Jugendlicher 

mit Alkohol von zentraler Bedeutung ist. 
• Präventionsmaßnahmen, die sich direkt an Kinder bzw. Jugendliche 

richten, müssen natürlich weitergeführt und flächendeckend im 

Sinne einer umfassenden fachlich und fachpädagogisch fundierten 

Suchtprävention angeboten werden. 

3. Bereich Ausgehzeiten 

Unterschiedliche Regelungen der Bundesländer hinsichtlich der 

Ausgehzeiten sind nicht nur prinzipiell, sondern auch aus pragmatischer 

Sicht problematisch. Es mutet doch eigenartig an, wenn Jugendliche in 

Ortschaften im Grenzbereich zu einem anderen Bundesland ausgehen 

und dabei die Landesgrenze überschreiten, auf der einen Seite gegen die 

Ausgehbestimmungen verstoßen, auf der anderen Seite aber nicht oder 

umgekehrt und das unter Umständen mehrmals an einem Abend. 

In den letzten Jahren konnte mit dem Entfall der Regelung der maximalen 

Ausgehzeit für ab 16-jährige Jugendliche zumindest für diese Altersgruppe 

eine österreichweite geltende Regelung erreicht werden. 

Die Kinder- und Jugendanwaltschaften der Bundesländer fordern aber auch 

für die jüngeren Jugendlichen eine einheitliche Reglung der Ausgehzeiten für 

das ganze Bundesgebiet. Derzeit unterscheiden die Jugendschutzgesetze der 

Länder zum Großteil bei den unter 16-jährigen Jugendlichen zwischen bis 

14-Jährigen und 14- bis 16-Jährigen. In Salzburg und Vorarlberg sind auch 

noch zusätzlich die unter 12-Jährigen mit eigenen Ausgehzeiten bedacht. Aus 

der Sicht der Kinder- und Jugendanwaltschaften wäre hier eine dreistufige 

Regelung der Ausgehzeiten – bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, vom 14. 
bis zum vollendeten 16. Lebensjahr und eben, wie es schon bundesweit 

geregelt ist, ab dem vollendeten 16. Lebensjahr zu begrüßen. Eine solche 

Regelung wäre auch mit anderen gesetzlichen Normierungen, die sich auf 

Verantwortungsübernahme und Verselbständigung von Jugendlichen (z. B. 
die Strafmündigkeit, Zustimmung zu einer medizinischen Behandlung oder 

die Religionsmündigkeit jeweils ab 14 – die Möglichkeit zu heiraten und 

damit Volljährigen weitestgehend gleichgestellt zu sein mit 16) beziehen, 
gut abgestimmt. 

Die Erfahrungen mit den derzeit für bis 14-Jährige geltenden maximalen 

Ausgehzeiten (ohne Begleitperson), welche sich zwischen 21.00 Uhr und 

23.00 Uhr bewegen, liefern keinerlei Hinweise darauf, dass durch die 

verschiedenen Regelungen Unterschiede hinsichtlich Jugendgefährdungen 

entstehen. Deshalb und nicht zuletzt auch in Verbindung mit den auch 

unsererseits vorgeschlagenen restriktiveren Vorschriften hinsichtlich 

Alkohol, Tabak, Nikotin und Liquids, die die Gefährdung von Jugendlichen 

zusätzlich hintanhalten sollten, plädieren wir für eine einheitliche 

Ausgehzeitbegrenzung für bis 14-Jährige mit 23.00 Uhr. 
Auch für die Gruppe der 14 bis 16-Jährigen bestehen zwischen den 
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bundesweite Regelung 
erwünscht 

Beratung statt Strafe 

Bundesländern unterschiedliche Regelungen – fünf sehen 1.00 Uhr, drei 
24.00 Uhr und ein Bundesland 23.00 Uhr als maximale Ausgehzeit für 

Jugendliche dieses Alters (ohne Begleitperson) vor. 
Die Kinder- und Jugendanwaltschaften plädieren, da auch bei dieser 

Altersgruppe keine zusätzliche Jugendgefährdung durch großzügigere 

maximale Ausgehzeiten festgestellt werden kann, für eine bundesweite 

Festlegung auf 1.00 Uhr. 

Das Recht der Eltern (Erziehungsberechtigten) ihren Kindern im Rahmen 

der Erziehung Strukturen vorzugeben und damit auch jenes, die 

Ausgehzeiten innerhalb des vorgegebenen gesetzlichen Rahmens zusätzlich 

zu beschränken, sollte gewahrt bleiben. 

4. Folgen bei Verstößen gegen die Jugendschutzbestimmungen 

Grundsätzlich sollte bei Verstößen gegen Jugendschutzbestimmungen wie 

auch bei anderen Verwaltungsdelikten die Möglichkeit der Abmahnung 

und des Belehrungsgespräches durch die exekutierenden PolizistInnen 

vorgesehen werden. 

Bei Anzeigen aufgrund von Verstößen gegen die Jugendschutzbestimmungen 

durch unter 18-Jährige sollten nicht Strafen im Vordergrund stehen, 
vielmehr wäre es sinnvoll, die Betroffenen am besten gemeinsam mit 

ihren Erziehungsberechtigten zu Beratungs- und Informationsgesprächen 

bei der jeweils zuständigen Kinder- und Jugendhilfe bzw. speziell für 

Jugendschutzberatung ausgebildeten Fachleuten verpflichten. Das 

hätte den Vorteil, dass neben der Belehrung der Jugendlichen über die 

Jugendschutzbestimmungen auch die Möglichkeit geschaffen wäre, 
Erziehungsberechtigte gezielt auf ihre Erziehungspflichten im Sinne einer 

gesunden Entwicklung ihrer Kinder hinzuweisen und ihnen bei Bedarf auch 

Unterstützung (durch die Kinder- und Jugendhilfe selbst aber auch durch 

diverse andere psychosoziale Einrichtungen) anzubieten. 

Bei Anzeigen gegen Erwachsene, die gegen Jugendschutzbestimmungen 

verstoßen, ist vor allem dann, wenn den Verstößen Gewinnabsichten 

zugrunde liegen, sehr wohl die Möglichkeit von Geldstrafen vorzusehen. 
Nichtsdestoweniger sollten auch hier zusätzlich in jedem Fall auch 

Belehrungs-, Informations- und Beratungsgespräche durch die Kinder- und 

Jugendhilfe erfolgen. 

Quellen: 
Bundesministerium für Familien und Jugend (BMFJ) (2014): Die Rechte von Kindern und Jugendlichen. Die 
Kinderrechtskonvention im Wortlaut & verständlich formuliert. 
OECD/EU (2016), Health at a Glance: Europe 2016 – State of Health in the EU Cycle, OECD Publishing, Paris. 
Österreichische ARGE Suchtprävention: Positionspapier, Juli 2017 
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Breites Bündnis fordert eine aktuelle Kinderkosten-Erhebung 

fundierte Grundlage 
zu Kinderkosten nicht 
vorhanden 

dringender 
Handlungsbedarf um 
Armut entgegenzuwirken 

Familien müssen für zahlreiche Kosten mehrfach aufkommen: Essen, 
Kleidung, Wohnraum, Kinderbetreuung, Schule, Freizeit und Urlaub sind 

oft eine große finanzielle Herausforderung. Doch wie viel eine Familie 

durchschnittlich tatsächlich ausgeben muss, ist seit den 1960er-Jahren nicht 
mehr erhoben worden. Wenn sich politische EntscheidungsträgerInnen mit 

Unterhaltsrecht oder Familienförderung beschäftigen, sind aktuelle Daten 

jedoch unumgänglich. Die Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs 

(KIJAS) fordern daher gemeinsam mit einem breiten Bündnis von über 70 

Organisationen in einem Offenen Brief die neue Regierung auf, die aktuellen 

Kinderkosten österreichweit zu erheben. 

Berechnungsgrundlage aus den 60ern 

Die Regelbedarfssätze, die festlegen, wie viel Geld Familien für ein Kind 

je nach Altersstufe durchschnittlich aufwenden, werden zwar jährlich 

dem Verbrauchsindex angepasst, die zugrundeliegenden Berechnungen 

basieren jedoch unverändert auf einer Erhebung aus dem Jahr 1964. 
Seither hat sich sehr viel verändert. Besonders die Mietpreise sind rasant 

gestiegen, aber auch unsere Bedürfnisse und Standards sind mit jenen 

von vor 50 Jahren nicht vergleichbar: So sind Smartphone, Laptop und 

Computer aus dem Alltag – gerade auch von Schulpflichtigen – nicht mehr 

wegzudenken. 

18,2 Prozent der Kinder in Österreich leben in relativer Einkommensarmut, 
das heißt über 400.000 Kinder und Jugendliche sind in Österreich 

armuts- und damit ausgrenzungsgefährdet. 40.000 Kinder erhalten – aus 

unterschiedlichsten Gründen – keine Unterhaltsleistung. Neben einer 

statistisch zuverlässigen Basis zur Erfassung der finanziellen Lage von 

Familien braucht es daher eine grundlegende Reform des Unterhaltsrechts 

für alle bis zur Selbsterhaltungsfähigkeit (gekoppelt an die Familienbeihilfe) 
durch Einführung von nach Alter gestaffelten Pauschalsätzen, welche auf 

den Ergebnissen einer aktuellen Kinderkostenstudie basieren. 

Existenzsicherung 

In etlichen Bundesländern sind geflüchtete Kinder und Jugendliche teilweise 

von Leistungen der Mindestsicherung ausgeschlossen und dadurch von 

äußerst prekären Lebensumständen betroffen. Die KIJAS fordern, dass 

jedes Kind eine existenzsichernde Unterhaltsleistung erhalten muss – 

unabhängig vom eigenen oder dem Status der Eltern. Jedes Kind hat das 

Recht auf materielle Absicherung. Weiters fordern sie die Anhebung der 

Mindestsicherungssätze für Kinder und Jugendliche, orientiert am realen 

Bedarf der Kinder. 

Die Bekämpfung von Kinderarmut ist nicht nur eine wesentliche Investition 

in die Zukunft, sie ist das Recht der Kinder – das Recht auf bestmögliche 

Förderung und Entwicklung, auf Leistungen der sozialen Sicherheit, einen 

http:http://www.statistik.at
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angemessenen Lebensstandard sowie das Recht auf Freizeit und Spiel, auf 

altersgemäße aktive Erholung, sowie Teilnahme am kulturellen Leben. 

Die Beauftragung einer aktuellen Kinderkostenstudie wäre ein wichtiges 

Signal der Politik, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Die Kinder- und 

Jugendanwaltschaften Österreichs appellieren deshalb an die kommende 

Regierung, dass die Durchführung zum schnellstmöglichen Zeitpunkt 

erfolgt. Damit kann die österreichische Politik für Kinder und Familien 

wieder auf sachlich fundierte Grundlagen gestellt werden. 

Statement der Wiener Kinder- und Jugendanwältin Monika  
 Pinterits im Sinne der Kinderrechte 

Lebenswelten von 
geflüchteten Menschen 

in Österreich 

Fallbeispiel 

Abschiebung gut 
integrierter Kinder 

keine Berücksichtigung 
der Kinderrechte 
seitens (politischer) 
EntscheidungsträgerInnen 

Im Zuge unserer Einzelfallarbeit und auch bei den von der KJA durchgeführten 

Monitoringbesuchen in Unterkünften für unbegleitete minderjährige 

Flüchtlinge lernen wir immer wieder junge Menschen kennen, die aufgrund 

von (lebens)-bedrohenden Bedingungen in ihrem Herkunftsland gezwungen 

sind, zu flüchten. Viele dieser Menschen haben sehr traumatische Erlebnisse 

gehabt, mussten mitansehen, wie Freunde und Verwandte z.B. im Krieg 

getötet wurden und sind meist schwer traumatisiert. Wenn die Flucht 

gelingt, ist die Gefahr Opfer von Gewalt oder Folter zu werden, in Ländern 

wie Österreich zwar gebannt, die Unsicherheit bleibt jedoch in den meisten 

Lebensbereichen bestehen, die Angst als ständiger Begleiter ist omnipräsent. 

Als besonders belastend wird die Dauer des Asylverfahrens erlebt. Der 

ungewisse Ausgang und die Gefahr der Abschiebung, die eine neuerliche 
Retraumatisierung bedeutet, erschwert es zusätzlich sich in dem fremden 

Umfeld zurechtzufinden. 

Unter diesen Umständen und in einem Klima, in dem Fremdenfeindlichkeit 

zunimmt, Fuß zu fassen, ist nicht leicht. Umso mehr bedarf es der 

Unterstützung und Bereitstellung von passenden Hilfsangeboten für 

geflüchtete Menschen in ausreichendem Maß. 

Betroffene, die die Sprache erlernt haben, Schulen besuchen, eine berufliche 

Perspektive entwickelt haben usw., haben Besonderes geleistet. 

Sie abzuschieben, bedeutet nicht nur eine neuerliche Traumatisierung, es 

stellt aus Sicht der Kinderrechte eine grobe Kinderrechtsverletzung dar. 

Im Fall der Familie T. ist genau das passiert, dass Menschen, die all das 

geschafft haben, abgeschoben wurden. Menschen, die in Österreich eine 

neue Existenz aufgebaut haben, deren KInder integriert waren und die 

ihre Zukunft in unserem Land gesehen haben, hat Österreich diese Chance 

verwehrt. 

Erfahrungsbericht der Kinder- und Jugendanwältin Monika Pinterits, die 

sich bis zuletzt für den Weiterverbleib der Familie eingesetzt hat: 

Freitag versuchte ich gemeinsam mit wichtigen MitstreiterInnen für die 

Kinderrechte Familie T. zu besuchen, da mir mitgeteilt wurde, dass sich 

die Wiener Kinder im Abschiebelager Cargo Nord (Containern) befinden. Als 

wir ankamen, standen die vier Kinder gemeinsam mit ihren Eltern hinter 

einem hohen Gitterzaun in der Kälte. Trotz Ersuchen wurde uns seitens 

der Lagerleitung der Eintritt in das wenigstens warme Lager verboten. 
Den Kindern wurde zwar erlaubt das Lager zu verlassen, jedoch war ihnen 

verboten Schwechat zu verlassen – weswegen sie auch nicht in ihre Schulen 

gehen konnten. Ich lernte vier wunderbare Kinder kennen, die nicht einmal 
ihr jeweiliges Schuljahr beenden durften. Die Kinder sprachen Deutsch 

ohne Akzent und waren in Wien auch sehr gut integriert. Diese Ansicht 

hatte unter über 80 anderen BefürworterInnen des Verbleibs der Familie 

auch das Team der mobilen Jugendarbeit, da sich die Familie in ihrem 

„Grätzel“ bei Veranstaltungen und Festen, sowie bei diversen Projekten 

sehr engagiert hatte. Laut den JugendarbeiterInnen vermissen viele Kinder 

ihre Freunde und verstehen nicht, weshalb sie nicht mehr kommen dürfen. 
„Durch das plötzliche Herausreißen der vier Geschwister ist ein großes Loch 

entstanden“ – alle sind betroffen und fassungslos. Auch ich als Kinder- und 

Jugendanwältin war und bin fassungslos, wie bei uns in Österreich mit dem 

Wohl von vier gut integrierten Kindern umgegangen wird. Trotz Schulpflicht 

kein Schulbesuch möglich – Kinder, die in Containern untergebracht wurden 

und die quasi eingesperrt waren, da es ihnen nicht gestattet war Schwechat 

zu verlassen. So wird mit Kinderrechten in Österreich umgegangen? Viele 

KollegInnen und auch die Kinder- und Jugendanwaltschaften haben lange 
dafür gekämpft, dass Kinderrechte in den Verfassungsrang gehoben wurden, 
um Kindern auch Rechte verfassungsrechtlich zu garantieren. 

Artikel 1 des Bundesverfassungsgesetzes besagt, dass Kinder Anspruch 

auf Schutz und Fürsorge – auf bestmögliche Entfaltung und Entwicklung 

haben und, dass das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein muss 

(auch bei Behördenmaßnahmen). Kinder, die in einem Container und dessen 

Umgebung eingesperrt werden, haben keine Entfaltungsmöglichkeit – 

das Wohl der Kinder, ohne Schulbesuch und trotzdem sie ausgezeichnet 

integriert sind, hat keine Bedeutung. 

Artikel 4 BVG besagt, dass jedes Kind das Recht auf angemessene 

Berücksichtigung seiner Meinung bei es betreffenden Angelegenheiten hat. 
Die vier Kinder wollen ihre KlassenkollegInnen sehen und ihre jeweilige 

Schule besuchen. Aber dieser Wunsch der Kinder wurde ebenfalls nicht 
berücksichtigt. Denn im Fall der betroffenen gut integrierten Kinder wird 

Artikel 7 im wahrsten Sinne des Wortes schlagend. 

Artikel 7 ist eine Beschränkung sämtlicher Kinderrechte – das vorrangig zu 

berücksichtigende Wohl von Kindern, ihr Anspruch auf Schutz und Fürsorge 
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ist nicht mehr relevant, da die Behörde sich auf gesetzliche Vorgaben 

berufen kann. Die Möglichkeit eines Aufenthalts der Kinder aufgrund von 
humanitären Aufenthaltsrechts wurde ihnen versagt, trotzdem die Familie 

als sehr gut integriert gelten könnte. 

Ali, 11 Jahre, wird nicht mehr Klassensprecher in seiner Schule sein, seine 

Schwester wird ihren Wunschberuf als Kindergartenpädagogin nicht 

ausüben können. 

Ausgezeichnet integrierte und kluge Kinder sollten wohl im Sinne der 

Kinderrechte einen Anspruch auf humanitäres Bleiberecht haben – denn das 

Wohl der Kinder ist bei sämtlichen Entscheidungen zu berücksichtigen. Die 

Behörden hätten durchaus die Möglichkeit gehabt, eine den Kinderrechten 

entsprechende und menschliche Entscheidung zu treffen – aber so wie es 

sich darstellt, sind für die Behörde, Entscheidungen, die den Rechten der 

betroffenen Kinder entsprechen, egal – es handelt sich ja nur um Kinder. 

KJA fordert Schließung der Josefstadt 

alternative 
Unterbringungen 

für jugendliche 
Straffällige gefordert 

Delinquente Jugendliche gehören nicht in den Knast. Die Kinder- und 

Jugendanwaltschaft Wien fordert seit Jahren die alternative Unterbringung 

und Betreuung von straffällig gewordenen Jugendlichen, sowie die 

Einrichtung eines eigenen Jugendgerichtshofes. Die Haftanstalt Josefstadt 
ist mit ihren Strukturen und Räumlichkeiten kein Platz für Erwachsene und 

schon gar nicht für Jugendliche, so Monika Pinterits und Ercan Nik Nafs, 
von der Kinder- und Jugendanwaltschaft der Stadt Wien. 

Bereits im Jahr 2003 wurde ein knapp 14-jähriger Junge in der U-Haft 

im „Jugendgefängnis“ Josefstadt vergewaltigt. Die Kinder- und 

Jugendanwaltschaft bot dem schwer traumatisierten Jugendlichen und 

seiner Familie Hilfestellung. Bereits damals ersuchte die KJA in einem 

Schreiben an den damaligen Bundeskanzler sich mit der Situation der 

Jugendlichen in der Josefstadt zu beschäftigen. 

Seit Juli 2003 existiert in Wien kein eigenständiger Jugendgerichtshof mehr. 
Zwar wurden Medien zu einem „Lokalaugenschein“ durch die Justizanstalt 

Josefstadt geführt und seitens des BM für Justiz ein Jugendbeirat 

eingerichtet, der an strukturellen Verbesserungen im Bereich der Jugendhaft 

arbeitete. Entgegen der Warnung sämtlicher ExpertInnen aus dem Bereich 

der Jugendarbeit konnte die Schließung des Wiener Jugendgerichtshofes 
aber nicht verhindert werden. 

In einer Ruck-Zuck Aktion wurden in der Josefstadt Zellen und 

Freizeiträume, die bisher von erwachsenen Häftlingen genutzt wurden, für 

den Jugendstrafvollzug adaptiert, damit schien das Kapitel vorerst erledigt. 

kontraproduktive 
Entwicklungen 
durch Einsparung 
(in diesem Bereich) 

Jugendgerichtshof für 
delinquente Jugendliche 

ExpertInnen klar für alternative Unterbringung von jugendlichen 

StraftäterInnen 

Als 2013 die neuerliche Vergewaltigung eines 14-jährigen Untersuchungs-
häftlings in der Vollzugsanstalt Josefstadt bekannt wurde, richtete 

das Bundesministerium für Justiz eine Arbeitsgruppe mit dem Titel 
„Untersuchungshaft für Jugendliche – Vermeidung, Verkürzung, 
Vollziehung“ ein, an der auch die KJA teilnahm. 

Im Oktober 2013 wurden insgesamt 35 Empfehlungen präsentiert, 
wobei es allgemeinen Konsens der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

gab, Untersuchungshaft bei Jugendlichen eher zu vermeiden und im 

Extremfall bestmöglich zu vollziehen, beziehungsweise alternative 

Unterbringungsmöglichkeiten zu erarbeiten. 

Die Empfehlungen der Expertinnen und Experten wurden in das 

Arbeitsprogramm der österreichischen Bundesregierung aufgenommen. Bis 

auf strukturelle Verbesserungen hat sich für die betroffenen Jugendlichen 

nicht viel geändert – sie sitzen weiterhin im „grauen Haus“ ein. Eine wirkliche 

(Re-) Sozialisierung ist unter solchen strukturellen Bedingungen nicht 

möglich – auch wenn das Bemühen Veränderungen und Verbesserungen 

voranzutreiben, seitens der Hilfesysteme vorhanden ist. 

Jugenddelinquenz ist ein sehr komplexes, gesellschaftspolitisches Thema, 
das auch nur ganzheitlich zu diskutieren sein wird, so Ercan Nik Nafs, 
Kinder- und Jugendanwalt. 

Neben präventiven Maßnahmen, um jugendliche Delinquenz möglichst 

zu verhindern, müssen Bedingungen geschaffen werden, damit diese 

von unserer Gesellschaft sehr leicht in Vergessenheit geratenen jungen 

Menschen auch eine Chance für ein erfülltes Leben bekommen. 

So wie es sich derzeit darstellt, wird es keine budgetären Mittel geben, 
um alternative Unterbringungen für Jugendliche zu schaffen. Bei der 

Jugendgerichtsbarkeit einzusparen, bedeutet eine kontraproduktive 

gesellschaftliche Entwicklung zu fördern. 

„Fehlende Handlungskompetenzen von delinquenten Jugendlichen zu 

verändern, sollte uns allen ein besonderes Anliegen sein, denn eine 

Gesellschaft hat auch die Verantwortung keinen jungen Menschen unter 

die Räder kommen zu lassen“, so Pinterits und Nik Nafs. „Aus diesem Grund 

fordern wir mit Vehemenz die alternative Unterbringung und Betreuung 

von delinquenten Jugendlichen sowie die Einrichtung eines eigenen 

Jugendgerichtshofes.“ 
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Sonderbericht: Rechte von Kindern in der Fremdunterbringung 

strukturelle Missstände in 
öffentlichen Einrichtungen 

Empfehlungen der KIJAs 

Im Jahr 2016 waren 13.646 Kinder und Jugendliche in Österreich 

fremduntergebracht, da sie aus unterschiedlichsten Gründen nicht 

bei ihren Familien aufwachsen können. Trotz Ausbau präventiver 

Hilfen und ambulanter Erziehungsunterstützung, steigt die Zahl der 

Fremdunterbringungen in Österreich. Die betroffenen Kinder und 

Jugendlichen benötigen für die Zeit ihrer Unterbringung ein stabiles 

Umfeld sowie Betreuung, die sich am Kindeswohl und an den Kinderrechten 

orientiert. 

Der Sonderbericht 2017 der österreichischen Volksanwaltschaft (VA) 
zum Thema „Kinder und ihre Rechte in öffentlichen Einrichtungen“ zeigt 

jedoch, dass aufgrund struktureller Missstände, der Schutz der Kinder 

nicht immer ausreichend gewährleistet werden kann. Die Kinder- und 

Jugendanwaltschaften der österreichischen Bundesländer wurden von 

der VA eingeladen, ihre Veränderungsvorschläge zur Gewaltprävention in 

einem eigenen Bericht einzubringen, der gemeinsam mit dem Sonderbericht 

veröffentlicht wurde. 

Kinderschutz und Gewaltprävention für alle Kinder- und 

Jugendeinrichtungen 

Das Recht auf Schutz vor Gewalt ist ein zentrales Kinderrecht, dem sich 

die öffentlichen Einrichtungen für fremduntergebrachte Minderjährige 

verpflichten. Wie die kombinierten Berichte der Volksanwaltschaft und 

der Kinder- und Jugendanwaltschaften zeigen, sind die Standards und 

Umstände in den Bundesländern sehr unterschiedlich. Zahlreiche Faktoren, 
wie zu große Einrichtungen, nicht ausreichend ausgebildetes Personal oder 

fehlende Präventionskonzepte gefährden junge Menschen, die in diesen 

Einrichtungen leben. 

Die Kinder- und Jugendanwaltschaften setzen auf Gewaltprävention, 
insbesondere durch einen niederschwelligen Zugang zu einer 

kinderanwaltlichen Vertrauensperson, die extern und unabhängig tätig ist. 
In dem Bericht legen die Kinder- und Jugendanwaltschaften dar, welche 

strukturellen und pädagogischen Veränderungen es braucht, um die 

Situation für die betroffenen Kinder und Jugendlichen zu verbessern. 

Gezielte Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt 

•	 Kinderrechtliche Information in allen Einrichtungen 

• Aufnahme von Kinderschutz und Gewaltprävention in die jeweiligen 

Leitbilder der Einrichtungen 

• Klare und transparente Verhaltensregeln im Umgang mit Kindern und 

Jugendlichen und Kontrolle über deren Einhaltung 

• Einen niedrigeren Betreuungsschlüssel in allen Einrichtungen, da 

personelle Unterbesetzung zur Überforderung der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter führt 

•	 Überprüfung und Thematisierung der pädagogischen Haltung zu Gewalt 

•	 Entsprechende Fortbildungen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

•	 Klare Handlungsrichtlinien im Fall von Übergriffen 

• Interne und externe Vertrauenspersonen, an die sich Kinder und 

Jugendliche wenden können, wenn sie von Gewalt betroffen sind 
•	 Förderung von Partizipation der Kinder und Jugendlichen 

Unter www.kja.at finden sie den Sonderbericht der Volksanwaltschaft und 

die Stellungnahme der Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs. 

http:www.kja.at
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INDIVIDUELLE HILFEN 

Charity Bowl 2017  

Danke! 

€ 4.000 für Psychotherapie 

Die Dacia Vienna Vikings, das bekannte American Football Team, engagieren 

sich bereits seit vielen Jahren für Kinder und Jugendliche und ermöglichen 

durch ihre großzügigen Spenden individuelle Unterstützung unserer 

KlientInnen. 

Am 20. Mai 2017 fand ein spannendes Spiel des erfolgreichen Teams gegen 

die Swarco Raiders aus Tirol statt, das die Vikings mit 31:14 gewonnen 

haben. 

Der Erlös der karitativen Veranstaltung in der Höhe von € 4.000 wurde der 
Kinder- und Jugendanwaltschaft übergeben und wird zur Finanzierung von 

Psychotherapie für junge Menschen, die Gewalt erlebt haben und andere 

Härtefälle verwendet. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei den Spielern, den OrganisatorInnen 

und bei allen, die diesen Event durch ihr ehrenamtliches Engagement 

unterstützt haben. 
Danke! 

Ein weiterer Dank ergeht an zwei private SpenderInnen, die namentlich nicht 
genannt werden wollen und zusammen € 7.500 an das „Soforthilfekonto“ der 

KJA überwiesen. 

Einzelfallhilfe 

individuelle Beratung für 
unterschiedlichste 
Problemkonstellationen 

Ein wichtiger Eckpfeiler unserer Tätigkeit in der Kinder- und 

Jugendanwaltschaft ist die parteiliche Beratung und Unterstützung 

junger Menschen. Die Anliegen unserer KlientInnen sind vielfältig, 
wie an der Statistik auf S. 55 ersichtlich ist. Häufig stehen die Themen 

Verselbstständigung, Obsorgestreitigkeiten und Gewalt im Mittelpunkt 

der Beratung. Besonders bei jungen Erwachsenen haben wir es oft mit sehr 

diffusen Problemstellungen zu tun, die eine längerfristige Unterstützung 

und Begleitung erfordern. 

Verschwiegenheit, Transparenz und Parteilichkeit haben höchste Priorität 

in der Zusammenarbeit mit unseren KlientInnen. Aus diesen Gründen 

und weil manche Einzelfälle so komplex oder noch nicht abgeschlossen 

sind, fällt es, auch ohne Namensnennungen, aufgrund des hohen 

„Wiedererkennungswerts“ schwer, Fallbeispiele zu dokumentieren. 

Wir haben uns dazu entschlossen, exemplarisch für viele Befassungen 

drei anonymisierte Einzelfälle zu beschreiben, die anhand der gesetzten 

Interventionen verdeutlichen, wie wir unsere Aufgabe, im Sinne der 

Kinderrechte tätig zu sein, verstehen und wahrnehmen. 

Der erste und zweite Fall veranschaulichen, wie auch durch eine kurze 

Intervention ein für die Jugendlichen sehr großes Problem gelöst werden 

konnte, der dritte skizziert die Lebenswelt einer jungen Erwachsenen, die 

über mehrere Wochen in der Phase ihrer Verselbstständigung unterstützt 

wurde. 

Alle drei Fallbeispiele spiegeln den Beratungsalltag in der Kinder- und 

Jugendanwaltschaft wider und sollen Einblick in unsere Tätigkeit geben. 

Thema Diskriminierung 

Fall 1 

Eine Jugendliche kontaktiert uns und teilt mit, dass sie Opfer von 

Mobbing ist 

Ein Beispiel für eine Kurzintervention könnte der Fall dieser Hauptschülerin 

sein, der vor mehr als einem Jahr aufgefallen war, dass auf der 

Mädchentoilette eine Beschimpfung gegen sie aufgesprayt war. 

Sie und ihre Mutter begannen, die LehrerInnen und die Schulleitung 

darauf aufmerksam zu machen und ersuchten, die Beschimpfung zu 

entfernen. Die Schülerin wusste auch, von wem die Beschimpfung stammte, 
einer ehemaligen besten Freundin und einer kleinen Gruppe anderer 

MitschülerInnen. Seitens der Schule wurden Gespräche mit dem Mädchen 

geführt und der Konflikt schwächte ab. Die Beschimpfung blieb allerdings 

„unentfernt“. 
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Kontaktaufnahme mit der 
Schulleitung seitens KJA 

Verantwortungsübernahme 

Wie wichtig klare Strukturen gegen Mobbing in Schulen (wie in Firmen) für 

Minderjährige wie auch für Erwachsene sind, ist evident. 

Klare Strukturen bedeuten, ein Umfeld zu bieten, das den Opfern von 

Mobbing Gehör und Unterstützung verschafft, ebenso den TäterInnen 

Unterstützung bereitstellt, ihre Verhaltensweisen zu verändern und 

nötigenfalls Konsequenzen durchsetzt. 

Es wäre unrichtig von Organisationen, das Phänomen zu verschweigen und 

unter „den Tisch“ zu kehren, wie es in diesem Fall passiert ist. 

Die KJA ist immer wieder mit Fällen konfrontiert, die aufgrund von 

„Systemfehlern“ eskalieren. 

Diffamierungen und Ansätze von Mobbing und deren Bearbeitung 

liegen im Bereich der Schulleitung und eines funktionierenden 

Kommunikationssystems, das ohne Hemmungen unangenehme Dinge 

thematisiert. 

Nach Vorsprache der Minderjährigen und deren Mutter in der KJA wurde 

die Schulleitung zum Thema kontaktiert. Die Schulleitung teilte mit, dass 

die Anordnung zur Entfernung weitergegeben wurde, es wurde jedoch 

verabsäumt zu kontrollieren, ob die Beschimpfung wirklich entfernt worden 

war. 

Nach nochmaliger Aufforderung der KJA wurden die Beschimpfungen 

entfernt. Die Jugendliche war sehr erleichtert und bedankte sich für die 

Unterstützung. 

Jugendliche wird des 
Diebstahls beschuldigt 

Fallverlauf 

Fall 2 

Eine Jugendliche wird zu Unrecht des Diebstahls verdächtigt 

Interventionsschreiben der Kinder- und Jugendanwältin Monika Pinterits 

an die betreffende Firma: 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Als Kinder- und Jugendanwältin der Stadt Wien, ist es meine Aufgaben bei Kin-
derrechtsverletzungen einzuschreiten. 

In diesem Fall ist Sandra X. (Name geändert) betroffen, ein 15-jähriges Mädchen. 

Am 19.6. war diese bereits das zweite Mal Kundin in Ihrer Filiale und hatte sich 
zuvor eine Semmel gekauft, die von ihr auch nachweislich bezahlt worden war. 
Nach ihrem neuerlichen Einkauf, der von ihr ebenfalls bezahlt worden war, wurde 
sie außerhalb von einem Ladendetektiv, der sich namentlich nicht vorstellte, 
angehalten. Das Mädchen wurde nach der Rechnung von ihrem ersten Einkauf 

befragt – sie konnte ihm jedoch leider nur mehr die Verpackung vorweisen. Er  
beschuldigte die Jugendliche, dass sie die Semmel gestohlen hätte und verlangte  
von ihr, mit ihm zu kommen. 

Da das Kassapersonal b ereits gewechselt hatte, konnte a uch di e Kassie rerin da s  
Mädchen nicht entlasten. Trotz bereits bezahlter Semmel bot das Mädchen an,  
die Semmel neuerlich zu bezahlen – dies wurde von dem Detektiv als Schuldein-
geständnis gewertet. Die Jugendliche wurde aufgefordert in das Büro des  
Detektivs zu gehen, die Begleitung durch ihre Freundin wurde ihr nicht gestattet. 
Gleichzeitig wurde ihr seitens des Detektivs Angst gemacht, da er meinte, sie  
käme wegen des (angeblichen) Diebstahls vor Gericht. 

Sandra weigerte sich, alleine in das Büro zu  gehen, da sie sich alleine in diesen 
Räumlichkeiten fürchten würde und wurde vom Detektiv bedroht, dass er, sollte 
sie nicht freiwillig mitgehen, Gewalt anwenden würde. 

Da sie sich weiterhin weigerte alleine in den Raum zu gehen, wurde sie vom  
Detektiv am Arm gezerrt, wovon sie leichte Abschürfungen davontrug. Erst auf 
Sandras ausdrückliches Verlangen, kam ein zweiter Detektiv in einem Anzug  
dazu und blieb vor Ort. 

Ihrem berechtigten Wunsch, ihre Mutter anzurufen, wurde nicht entsprochen. Der  
Detektiv gab an, die Polizei angerufen zu haben, meinte jedoch zu dem verängs-
tigten Mädchen, wenn sie unterschreiben würde, könnte man die Polizei sparen. 
Er meinte auch, dass sie dumm sei. Sandra unterschrieb das Schriftstück, ohne 
es zu lesen, da sie sich einfach aus dieser beängstigenden Situation befreien  
wollte.  Sie erhielt  keine!  Kopie und gemeinsam mit  dem Detektiv ging sie zur  
Kasse, um die Semmel noch einmal zu bezahlen. Auf den Vorschlag die Über-
wachungsvideos anzusehen, ging der Mann nicht ein. 

Danach rief das Mädchen weinend ihre Mutter an und erzählte von dem Vorfall. 
Am gleichen Tag telefonierte die Mutter des Mädchens mit einem Herrn B. – dem  
stv. Filialleiter, der meinte, dass sie – laut Auskunft des Detektivs – den Diebstahl  
zugegeben hätte und sich die Kassiererin an der Kasse nicht an das Mädchen  
erinnern konnte, wobei nochmals festzuhalten ist, dass zwischen der Bezahlung 
der Semmel und dem zweiten Besuch ein Wechsel des Personals an der Kassa 
stattfand. Frau X. wurde an den telefonischen Kundendienst verwiesen und hat  
den Vorfall am gleichen Tag gemeldet (Gespräch mit Frau U.). 

Am nächsten Tag erhielt Frau X. einen Anruf vom Eigentümer der Detektei  
– einem Herrn W. Dieser sei vom Kundendienst über den Vorfall informiert wor-
den und vertrat die Meinung, dass er seinen Mitarbeitern vertraue und seiner  
persönlichen Erfahrung nach „sei von einem Diebstahl auszugehen“. Frau X.  
ersuchte, eine Überprüfung vorzunehmen, da aufgrund des Verpackungsmateri-
als der Code aufscheinen müsse und so leicht festzustellen sei, dass die Semmel  
bezahlt wurde. 
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klärendes Gespräch 

Intervention der Kinder-
und Jugendanwältin 

Auflistung der Kinder-
rechtsverletzungen 

Kurz darauf erhielt Frau X. einen Anruf von Herrn W., der sie über die bereits 
erfolgte Überprüfung informierte. Diese hatte ergeben, dass das Mädchen die 
Semmel bezahlt hatte. Frau X. verlangte eine Dokumentation der Ereignisse. 

Einige Tage danach fand ein Gespräch in der Filiale der Supermarktkette statt, 
bei dem auch die Kassenaufsicht, sowie Herr B. von der Detektei anwesend 
waren. Herr B., der bei dem Vorfall nicht dabei gewesen war und der die Über-
prüfung der Kassenbons vorgenommen hatte, bestätigte, dass die Angaben des 
Mädchens, sie hätte bereits bezahlt, korrekt waren. 

Das Verhalten des Kollegen, der namentlich Frau X. nicht vorgestellt wurde, fand 
er im höchsten Maße bedenklich, dieser solle geschult werden. Er entschuldigte 
sich auch für das Verhalten seines Chefs. Auch die Mitarbeiterin der Kassaauf-
sicht entschuldigte sich für den Vorfall und Sandra bekam das Geld für die 
Salamisemmel rückerstattet. 

Der Kassenaufsicht wurde das Gedächtnisprotokoll der Jugendlichen übergeben 
und seitens der Kassaaufsicht wurden folgende Unkorrektheiten des Detektivs 
festgehalten: 
• Es ist nicht üblich, dass eine potentielle Ladendiebin alleine ohne Begleitung 

verhört wird. 
• Es ist nicht üblich, dass Eltern von Minderjährigen nicht angerufen werden 

dürfen. 
• Es ist nicht üblich, dass körperlicher Zwang angewendet wird, die 

Kassenaufsicht und Herr B. bestätigten die Abschürfungen am Handgelenk 
gegenüber der Mutter der Minderjährigen. 

Seitens der Kinder- und Jugendanwaltschaft werden nun die folgenden 
Kinderrechtsverletzungen festgestellt: 

• Die Minderjährige wurde öffentlich – und – vor Zeugen ohne Beweise als 

Diebin bezeichnet. 
• Sie wurde schon auf der Fahrt ins Obergeschoß durch die Androhung eines 

Gerichtsprozesses eingeschüchtert. 
• Sie wurde mit körperlicher Gewalt gezwungen, alleine mit einem ihr 

unbekannten Mann, der sich nicht ausgewiesen hatte, einen Hinterraum zu 
betreten. 

• Erst aufgrund ihrer schreienden Weigerung wurde ein zweiter Detektiv 

verständigt. 
• Ihrer Bitte um Beweisaufnahme wurde nicht entsprochen. 
• Der Detektiv wäre verpflichtet gewesen, die Polizei zu rufen – was laut Herrn 

B.– zumindest am Diensthandy seines Kollegen – nicht erfolgt ist. 
• Ihrer Bitte, die Mutter zu verständigen, wurde nicht stattgegeben. 
• Sie wurde als dumm bezeichnet. 
• Sie wurde genötigt, ein Protokoll zu unterzeichnen. 
• Sie musste Ware, die bereits von ihr bezahlt wurde, noch einmal bezahlen. 

Sandra X. ist 15 Jahre alt und hat in ihrem ganzen Leben noch nie etwas Unrech-
tes getan. Insbesondere Mädchen wird eingeschärft nie alleine mit Fremden in 
abgeschlossene Räume zu gehen (ein Ausweis des Detektivs wurde ihr nicht 
gezeigt). Das 15 Jahre alte Mädchen hat sich wesentlich vernünftiger verhalten 
als der von seinem Chef gelobte Detektiv. 

Die Kindesmutter Frau X. hat niemals ein Protokoll von der Supermarktkette – 
wie ausgemacht – erhalten. 

Da Ferien waren, ließ Frau X. den Vorfall in Folge auf sich beruhen. 

Monate später erhielt sie nun eine Forderungseinziehung von einem Inkasso-
büro, die von der Detektei beauftragt wurde 240,83 Euro (inklusive Mahnspesen 
für eine nie erhaltene Rechnung sowie einer falsch angegebenen Adresse) ein-
zuheben. 

Es ist zu erwarten, dass die Firma (Name der Supermarktkette) überprüft, welche 
Firmen zur Überwachung beauftragt werden, da der Mitarbeiter der beschäftigten 
Detektei ein mehr als inkorrektes Verhalten an den Tag legte. 

Frau X. wartet bis heute auf ein Protokoll über den Vorfall – es wird dringend 
ersucht dieses zu übermitteln, da aufgrund der Rechnung der Detektei davon 
auszugehen ist, dass seitens (Name der Supermarktkette) niemand in der 
Geschäftsleitung das Verhalten des Detektivs kritisiert und den Sachverhalt rich-
tig gestellt hat. 

Weiters wird um Rückmeldung ersucht, inwieweit die Jugendliche nun unberech-
tigt als Ladendiebin aufscheint. 

Sandra X. wurde nicht nur ungerechtfertigt bezichtigt, einen Diebstahl begangen 
zu haben, sie wurde in eine Situation gebracht, in der sie sich massiv ängstigen 
musste und auch verletzt wurde. 

Diese Vorgehensweise ist seitens der Kinder- und Jugendanwaltschaft 
inakzeptabel und es bleibt der Firma (Name bekannt) unbenommen, eine Wie-
dergutmachung anzubieten. 

Weiters wird um Stellungnahme der Firmenleitung ersucht. 

Antwortschreiben der Geschäftsleitung 

Sehr geehrte Frau Pinterits! 

Als zuständiger Geschäftsleiter bedaure ich den Vorfall mit der Tochter von 
Fr. X. sehr. Ich habe nach Kenntnis des Vorfalls umgehend mit der zuständi-
gen Detektei gesprochen und dabei insbesondere einen korrekten Umgang mit 



  50 51 KINDER- & JUGENDANWALTSCHAFT WIEN KINDER- & JUGENDANWALTSCHAFT WIEN 

  
 

 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 
 
 

 

 

	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Jugendlichen als unabdingbare Grundanforderung für unsere Kaufhausdetek-
tive deponiert. Der Eigentümer der von uns beauftragen Detektei hat uns auch 
glaubhaft versichert, sich der Sache persönlich anzunehmen und hinkünftig auf 
korrekte Verhaltensweisen seiner Mitarbeiter zu achten. Darüber hinaus wurde 
bereits im Juni 2017 telefonisch und persönlich Kontakt mit Fr. X. aufgenommen 
und der Vorfall besprochen. Leider ist der Detektei daraufhin ein Fehler passiert 
und es wurde irrtümlich der Inkasso-Weg beschritten. Dies wurde umgehend von 
der Detektei gestoppt. Der Eigentümer der Detektei hat uns im Dezember 2017 
versichert, dass er sich nochmals mit der Mutter in Verbindung setzen wird und 
auch die Bereitschaft zur Wiedergutmachung zugesagt. 

Abschließend möchte ich nochmals mein Bedauern über diesen Vorfall zum Aus-
druck bringen. 

Geschäftsleitung leistet 
Wiedergutmachung 

grobe Vernachlässigung 
elterlicher Pflichten Tabus in der Familie 

Kontaktaufnahme mit 
dem Amt für Jugend und 
Familie 

Fall 3 

Eine Lehrerin informiert uns bezüglich einer vernachlässigten 

Jugendlichen 

Eine Pädagogin wendet sich vorerst anonym an die KJA und berichtet von 

einer 17-jährigen Schülerin, die ihr anvertraut hat, dass sie oft tagelang kaum 

etwas zu essen hat und ständig alleine ist. Dies bestätigte den Eindruck der 

Lehrkraft, die bereits im Vorfeld beobachtete, dass das Mädchen oft einen 

sehr geschwächten Eindruck macht, müde wirkt und auch Geldbeiträge für 

diverse Schulveranstaltungen nicht einzahlen kann. 

Nach einem informativen Telefonat und Info über unsere Dienststelle, 
kamen wir überein, dass die Lehrerin versuchen würde, gemeinsam mit dem 

Mädchen einen Termin in der KJA zu vereinbaren. 

Bei dem ersten persönlichen Treffen wirkte Nadine (Name geändert) sehr 

eingeschüchtert und unsicher. Es war ihr wichtig, dass die Lehrerin bei dem 

Gespräch dabei ist, was natürlich, wenn es dem Wunsch der Jugendlichen 

entspricht, kein Problem darstellt. 

Nadine erzählte, dass ihre Mutter, mit der sie im selben Haushalt wohnt, 
selten daheim ist. Meist ist sie bei irgendwelchen Freunden, sagt weder wo 

sie sich aufhält, noch wann sie wieder kommt. So kann es vorkommen, dass 

sie am Küchentisch € 70 vorfndet und 3 Wochen vergehen, ehe ihre Mutter 
wieder da ist. 

Zum Vater bestehe kaum Kontakt, sie hatte ihn zu dem Zeitpunkt lange nicht 

gesehen. Über ihre familiäre Situation zu sprechen war der Jugendlichen 

sehr unangenehm, außerdem hatte sie große Sorge, dass ihre Eltern 

irgendwelche Schwierigkeiten bekommen könnten. 

Dem zugrunde lag, wie sich infolge herausstellte, ein bereits mehrere Jahre 

zurückliegender Kontakt mit der Kinder- und Jugendhilfe. Die Eltern waren 

zu dieser Zeit noch ein Paar (Nadine war circa zwei Jahre alt), es kam zu 

einem Krisenaufenthalt der Minderjährigen wegen Vernachlässigung, an 

den sie zwar keine bewusste Erinnerung mehr hatte, die Angst war jedoch 

nach wie vor präsent.Nach der Entlassung lebte sie beim Vater, der damals 

in Wien wohnte und dessen Lebensgefährtin und zog als 10-jährige wieder 

zu ihrer Mutter. Als Grund gab sie an, dass ihr Vater dies so entschieden 

hatte, nachdem zwei gemeinsame Kinder mit seiner Freundin geboren 

worden waren. 

Die Mutter hatte dieser Entscheidung zwar zugestimmt, Nadine hatte 

dennoch immer das Gefühl unerwünscht zu sein. Bis zu ihrem 13. Lebensjahr 

war die Situation einigermaßen erträglich, Familienleben im Sinn von 

gemeinsamen Unternehmungen, gemeinsamen Mahlzeiten, Interesse für 

den anderen zeigen etc., gab es nicht, aber zumindest gab es was zu essen, 
erzählte Nadine. 

Im Laufe der Jahre nahmen die Männerbekanntschaften der Mutter und 

ihre damit verbundenen Abwesenheiten von der Wohnung zu. Nadine 

ging weiter zur Schule, behielt ihr Geheimnis für sich und erfand wichtige 

Geschäftstermine der Eltern bei diversen Schulveranstaltungen. 

Die Regel Nummer eins lautete, dass alles was die Familie betrifft, nicht 

nach außen zu gelangen hatte, man hatte ja erlebt, was die „Fürsorge“ sonst 

veranlasst. 

Das war eine eindeutige Botschaft, an die sich Nadine lange gehalten hat, 
bis es nicht mehr ging und sie sich ihrer Lehrerin anvertraute. 

Sie wollte unter keinen Umständen mehr bei der Mutter bleiben, weshalb 

die Sozialarbeiterin der KJA aufgrund der Minderjährigkeit der Klientin 

einen Termin beim zuständigen Amt für Jugend und Familie vereinbarte, 
bei dem Nadine begleitet wurde. 

Die Mutter, die von der Kinder- und Jugendhilfe verständigt worden war, 
drohte der Lehrerin mit einer Anzeige, ebenso teilte sie der Mitarbeiterin 

der KJA mit, dass dies Konsequenzen haben würde, da ihre Tochter zu 

„Falschaussagen“ ermutigt worden sei. 

Leider verlief das Gespräch nicht sehr zufriedenstellend, die 

Vernachlässigung wurde seitens der Sozialarbeiterin des Amtes für Jugend 

und Familie gleichgesetzt mit der durchaus üblichen und altersgerechten 

Verantwortungsübergabe an eine/n 17-jährige/n. Ebenso hieß es zu den 

Abwesenheiten der Mutter, dass Jugendliche in dem Alter durchaus alleine 

in der Wohnung verbleiben dürfen. 

Grundsätzlich richtig, in Nadines Fall eine grobe Bagatellisierung der 

Tatsachen. Den Begründungen der Mutter, sie habe ein Recht auf ein 
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eigenes Leben und werde dies auch in Zukunft nicht ändern, wurde sehr 

viel Raum gegeben und Verständnis entgegengebracht, auf ihre Pflichten als 

Obsorgeberechtigte wurde sie nicht hingewiesen. 

mangelndes Verständnis 
für Jugendliche 

Perspektive entwickeln 

Rolle der KJA 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

Nadine fühlte sich weder mit ihren Bedürfnissen, noch mit ihren Sorgen 

gehört oder ernstgenommen. Schlussendlich einigte man sich auf einen 

Wechsel des Aufenthaltes zurück zum Vater, der ebenfalls die Obsorge 

innehatte. Dieser hatte es angeboten, nachdem nun die Mutter Nadine die 

Rückkehr verweigerte. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	

Da Nadine diese Variante einem Krisenaufenthalt vorzog und mangels 

anderer Alternativen, stimmte Nadine zu. Eine Vereinbarung wurde 

unterschrieben, damit war die Angelegenheit für das Amt für Jugend und 

Familie abgeschlossen, weitere unterstützende Interventionen (Unterhalt 

etc.) blieben aus, die Befassung wurde beendet. 

Durch die Unterstützung der Schule, insbesondere der Lehrerin und dem 

gemeinsamen Entwickeln einer Zukunftsperspektive in Kooperation mit 

der Kinder- und Jugendanwaltschaft war es der Jugendlichen möglich, die 

Monate bis zu ihrer Volljährigkeit durchzustehen. 

Sosehr Nadine ihren Geburtstag herbeisehnte, um endlich unabhängig zu 

sein, bedeutete dies für sie unzählige Wege, Briefe und Vorsprachen, sei 
es beim Finanzamt, bei Gericht, bei der MA 40 etc., um diverse Ansprüche 

geltend zu machen oder Beihilfen einzureichen. 

Ihre Eltern verweigerten die Herausgabe von Dokumenten oder Unterlagen, 
die jedoch notwendig waren, um all dies zu erledigen – leider ein Phänomen, 
das wir in unserer Fallarbeit häufig erleben – und waren zu vermittelnden 

Gesprächen nicht bereit. 

Zahlreiche Schreiben der KJA (die immer in Absprache mit den KlientInnen 

verfasst und von ihnen „freigegeben“ werden), mit so wenig persönlichen 

Inhalten wie möglich, um die Situation darzustellen, konnten eine gewisse 

Klärung bringen. Meist waren jedoch die Begleitung und das persönliche 

Gespräch mit anderen EntscheidungsträgerInnen notwendig. 

Nadine lebt jetzt in einer „betreuten“ Wohnform, die Kosten werden bis zur 

Durchsetzung des Unterhalts aus einer privaten und verlässlichen Quelle 

übernommen. Die Lehrerin ist unterstützend an ihrer Seite. Nadine geht 

weiter zur Schule, sie hat es trotz der Turbulenzen geschafft, alle Prüfungen 

und Schularbeiten gut zu meistern. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

Vieles ist noch nicht geklärt, aber Dank der privaten Initiative kann die Zeit, 
bis Zahlungen fließen, überbrückt werden. In Nadines Fall von „Glück“ zu 

sprechen wäre anmaßend, sind doch beide Elternteile ihren Sorgepflichten 

nicht nachgekommen. 

bürokratische Hürden 
auf dem Weg in die 
Selbstständigkeit 

Dennoch hatte sie gegenüber anderen jungen Erwachsenen den Vorteil, 
eine Bezugsperson und eine Institution an ihrer Seite zu haben, die sie 

unterstützten. 
Die Vielzahl an Interventionen zu bewerkstelligen, ohne im Besitz der 

notwendigen Unterlagen zu sein, unterschiedlichste Informationen von 

Behörden zu erhalten und sich dennoch durch den „Behördendschungel“ zu 

kämpfen, war auch mit Unterstützung mehr als kompliziert und nach Ansicht 
der KJA für einen jungen Menschen alleine fast nicht zu bewerkstelligen. 

Noch sind nicht alle notwendigen Schritte erledigt, Verfahren nicht 

abgeschlossen, aber wir bleiben dran. Nadine hat sich entschlossen, nach 
Absicherung der existenziellen Bedürfnisse, eine Therapie zu beginnen, um 

die emotionalen Verletzungen zu heilen und sich für ihre Zukunft zu stärken. 
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Statistik 

	Gesamt:	4.314
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Allg. Rechtsfragen 

(De)Radikalisierung 

Erziehungsfragen 

Freizeit 

Gesundheit 

Jugenddelikte 

Jugendschutz (Aufsichtspflicht, Ausgehzeiten, Sexualität) 

Kindesabnahme/Kindesentziehung 

Kindesunterhalt 

Kontaktrecht 

KTH 

Mobbing 

Nachbarschaftsstreitigkeiten 

Obsorge 

Psychische/physische Gewalt 

Schule 

Sexuelle Gewalt 

Trennung/Scheidung 

UMF Einrichtungen 

Vernachlässigung 

Verselbstständigung 

Weisser Ring 

WG/Krisenzentrum 

Wohnen 

6,69% 

2,46% 

3,25% 

0,61% 

1,10% 

3,44% 

1,78% 

4,11% 

2,70% 

13,08% 

1,17% 

3,25% 

0,31% 

12,28% 

2,15% 

4,79% 

2,27% 

7,43% 

0,55% 

2,09% 

3,13% 

3,19% 

16,51% 

1,66% 
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 VERNETZUNG UND KOOPERA TION 

Ein	 weiterer	 Schwerpunkt	 unserer	 Tätigkeit	 ist	 es,	 die	 Öffentlichkeit	 für	 die	 
Anliegen	 junger	 Menschen	 zu	 sensibilisieren.	 Regelmäßiger	 Austausch	 und	 
Vernetzung 	mit 	KooperationsträgerInnen 	sind 	daher 	notwendig 	und 	wichtig, 	
um	 dabei	 mitzuwirken	 gesellschaftliche	 Rahmenbedingungen	 im	 Sinne	 der	 
Kinderrechte	 zu	 verbessern.	 Als	 Sprachrohr	 für	 Kinder,	 Jugendliche	 und	 
junge	 Erwachsene 	ist	 es	 unser	 Anliegen,	 Verbesserungsvorschläge	 auch	 an	 
politische	 EntscheidungsträgerInnen	 heranzutragen. 

Ständige Konferenz der Kinder- und JugendanwältInnen Österreichs  

regelmäßige Vernetzung  
der Kinder- und  

JugendanwältInnen 

Die	 sogenannte 	 Stänko 	 bietet 	 den 	 amtierenden 	 Kinder-	 und	 
JugendanwältInnen	 Österreichs	 nicht	 nur	 regelmäßigen	 Kontakt	 
und	 bundesländerübergreifenden 	 Austausch, 	 sie	 ist	 auch	 eine	 
Vernetzungsplattform,	 um	 sich	 gemeinsam	 für	 kinder-	und	 jugendrelevante	 
Themen	 stark	 zu	 machen. 

Am	 29.	 und	 30.	 März	 2017	 fand	 die	 59.	 Konferenz 	 der	 Kinder-	 und	 
JugendanwältInnen	 in	 Graz	 statt.	 Ein	 zentrales	 Thema	 war	 unter	 anderem	 
ein	 einheitlicher	 Jugendschutz	 in	 ganz	 Österreich,	 eine	 grundlegende	 
Schulreform	 sowie	 ein	 verbesserter	 Schutz	 vor	 Mobbing. 

Erkenntnisse und   
Forderungen zu   
kinder- und   
jugendrelevanten   
Themen 

Folgende Forderungen wurden in folgender Presseaussendung festgehalten: 

Rauchverbot	 für	 Jugendliche	 unter	 18	 Jahren 

Österreich	 ist	 eines	 der	 wenigen	 Länder	 in 	 Europa,	 das 	 Rauchen 	 ab 	 16	 
Jahren	 erlaubt,	 und	 hat	 daher	 auch	 einen	 überdurchschnittlich	 hohen	 
Anteil	 an	 RaucherInnen	 unter	 den	 Jugendlichen:	 25%	 der	 österreichischen	 
11-17-Jährigen 	rauchen, 	43%	 der 	11-17-Jährigen 	haben 	Raucherfahrungen	 
gemacht.	 Zudem	 lässt	 sich	 statistisch	 nachweisen,	 dass	 die	 breite	 
Mehrheit	 der	 heute	 Rauchenden	 bereits	 im 	 Teenageralter	 begonnen	 
hat. 	 Bereits 	 im	 Positionspapier 	 aus 	 dem 	 Jahr	 2015	 haben	 die	 Kinder-	
und	 JugendanwältInnen	 Österreichs	 eingemahnt,	 diesen	 Erkenntnissen	 
Rechnung	 zu	 tragen,	 und	 angeregt, 	Maßnahmen 	zu 	setzen, 	die	 die	 gesunde	 
Entwicklung der Jugendlichen fördern. 

Die 	Kinder-	und 	JugendanwältInnen 	Österreichs	 begrüßen	 grundsätzlich 	die 	
	Initiative	 des 	Bundes	 sowie	 der 	Länder	 Rauchen	 erst	 ab 	dem 	18. 	Lebensjahr 	
zu 	gestatten. 	

Aus	 Sicht	 der	 Kinder-	 und	 Jugendanwaltschaften	 Österreichs	 bedarf	 es	 
unbedingt	 parallel	 dazu	 weiterer	 konkreter	 Maßnahmen,	 wie	 der 	 eines	 
generellen	 Verbotes	 von	 Zigarettenautomaten,	 eine	 Ausweitung	 sowie	 
gesetzliche	 Legitimation	 des	 Mystery	 Shopping	 und 	 die 	 Einhaltung	 des	 
Nikotinkonsumverbotes	 auf	 Schulgeländen.	 
Darüber	 hinaus	 müssen	 Präventionsmaßnahmen,	 welche 	schon	 im	 Vorfeld	 
zu 	 setzen 	 sind, 	 wie 	 z.B. 	 der	 flächendeckende 	 Ausbau 	 des 	 Angebotes	 
professioneller	 Informations-	und 	Aufklärungsarbeit	 für	 den	 schulischen	 
Bereich	 und 	zielgruppenspezifische 	Informationskampagnen	 erfolgen. 	

Die 	Arbeit 	im	 Bereich 	der 	Prävention	 muss 	überdies	 breit	 gestreut	 werden,	 
denn	 es	 ist	 wissenschaftlich	 erforscht,	 dass	 Peergroup	 und	 Familie	 
maßgeblich 	beeinflussen, 	ob 	Jugendliche 	zu 	rauchen	 beginnen	 oder	 nicht. 	

Schulpaket 	
„Schule gehört nach kinderrechtlichen Standards entwickelt.“ 

Der 	 Entwurf 	 zum 	 Bildungsreformgesetz 	 beinhaltet 	 viele 	 und 	 zum 	 Teil	 
einschneidende 	Änderungen 	im	 Bereich 	des 	Schulrechts. 	
Jedoch	 fällt	 auf,	 dass 	sich 	zu	 vieles	 um 	Administratives 	und 	Maßnahmen, 	
die	 nur 	indirekt	 mit 	Kindern 	und	 Jugendlichen	 zu 	tun 	haben, 	dreht. 	
Die 	 Kinder-	 und 	 JugendanwältInnen 	 Österreichs 	 vermissen 	 in	 
dem	 Entwurf	 die	 Berücksichtigung	 der	 Anliegen	 und	 Perspektiven	 
der 	 zentral 	 davon 	 betroffenen 	 Personen, 	 nämlich 	 der	 Kinder 	 und	 
Jugendlichen	 und	 mahnen	 konkret	 ein,	 dass	 diese 	in	 den 	Adaptierungen 	
verstärkt 	berücksichtigt 	werden 	müssen 	(siehe 	Stellungnahme 	Schule 	
Seite	 14). 
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Mobbing 

Auch das Thema Mobbing und die Notwendigkeit einer umfassenden 

Strategie wurden diskutiert. 
Seitens der Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs wird 

eingemahnt, dass hier dringender Handlungsbedarf seitens Bund und 

Ländern besteht und flächendeckend unabhängige Anlaufstellen für 

Betroffene sowie Koordinationsstellen geschaffen werden müssen. 
Darüber hinaus wird eingefordert, dass auch massiv in den flächendeckenden 

Ausbau von Schulsozialarbeit investiert werden muss. 

Fachtagung „Lost in Migration – Unbegleitete Kinder und Jugendliche 

auf der Flucht“ 

Besorgt zeigten sich die Kinder- und JugendanwältInnen Österreichs 

über die zahlreichen Kinderrechtsverletzungen im Umgang mit 

unbegleiteten Minderjährigen. 
Am 5. April 2017 fand daher die Fachtagung „Lost in Migration – 

Unbegleitete Kinder und Jugendliche auf der Flucht“ in Linz statt, 
organisiert von den Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreich. 
Hier sollte dem vielfach geäußerten Wunsch nach einem kontinuierlichen 

behörden- und organisationsübergreifenden interdisziplinären Austausch 

Rechnung getragen werden und für die besonderen Bedürfnisse von 

unbegleiteten Minderjährigen sensibilisiert werden, im Speziellen zu den 

Themen: Kinderhandel, Schlepperei und kinderspezifische Fluchtgründe. 

Lehrveranstaltungen für die PH Wien zum Thema Kinderrechte 

Konzipierung der 
Fortbildungen durch KJA 

Lehrkräfte sind wie keine andere Berufsgruppe von den vielfältigen 

Herausforderungen einer multikulturellen Gesellschaft gefordert. Die 

Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien hat für die PH Wien zwei Konzepte 

zum Schwerpunkt „Kinderrechte in der Schule“ zur Fortbildung des 

Lehrpersonals entwickelt, die 2018 stattfinden werden: „Das Kind hinter 

der Religion – Umgang mit kontroversen Themen im Schulalltag“ und 

„Schutzraum Schule: Umgang mit Gewalt, Mobbing, Aggression“. 

Der erste Kurs beschäftigt sich intensiv mit dem Thema der Interkulturalität 

in der Klasse und wie die Menschen- und besonders die Kinderrechte eine 
wertvolle Orientierungshilfe sein können. Der zweite Kurs konzentriert sich 

auf die Prävention von und Intervention bei Kindeswohlgefährdungen. 

No hate Speech 

KJA gegen „Hass im Netz“ 

Die Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs sind unter vielen 

anderen Institutionen Mitglied im nationalen Komitee „No hate speech“, 
wobei die Vertretung seitens der Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien 

erfolgt. 

Das Komitee möchte für das Thema Hass im Netzt sensibilisieren sowie die 

Ursachen thematisieren. 
Das Ziel ist, der Akzeptanz von Hassreden entgegenzuwirken und somit 

Sexismus, Rassismus und Diskriminierung im Netz zu bekämpfen. 

Weiters geht es um die Stärkung von Jugendlichen in ihrem Einsatz für 

Demokratie und Menschenrechte. 

Aktionen der einzelnen Mitglieder sollen im Netz gebündelt werden. 
Siehe www.nohatespeech.at 

Den Kinderrechten auf der Spur – ein interaktives Theaterprojekt  
für Kinder 

Kinderrechte spielerisch 
begreifen 

Gastartikel von Cornelia Wirthner 

Schwester: Die Erwachsenen wollen, dass die Kinder gewinnen und Leistungen 
erbringen. Aber auch Kinder haben Rechte... 
Journalist: Ja, Kinderrechte! Davon habe ich schon einmal gehört... 
Ja, Kinderrechte! Genau das ist es, was wir brauchen! Ich werde das einmal 
genauer recherchieren! 

Aus dem Kindertheaterstück „Die zerbrochene Tänzerin“ 

Bei „Den Kinderrechten auf der Spur“ entwickeln VolksschülerInnen 

ihre eigene Geschichte zum Thema Kinderrechte und bringen diese 

als SchauspielerInnen auf die Bühne. Das Projekt wird vom Verein 

culture fly durchgeführt und läuft in Kooperation mit der Kinder-
und Jugendanwaltschaft Wien, mit Unterstützung der MA 7 und des 

KulturKontakts Austria. 

„Den Kinderrechten auf der Spur“ hat seit 2012 wiederholt an mehreren 

Wiener Schulen erfolgreich stattgefunden. 2017 erarbeitete culture fly 

Theaterstücke mit Klassen der VS Bernhardtstalgasse in 1100 Wien und der 

GTVS Wichtelgasse in 1170 Wien. 

Im Stück „Die Reise der Fee durch Krieg und Frieden“ der VS 

Bernhardtstalgasse reist die gute Fee in die Vergangenheit, um den 

Ursachen für den Krieg in ihrem Land auf den Grund zu gehen. Mit den 

Kinderrechten schafft sie es schließlich, den Frieden, auch für die Zukunft, 
wiederherzustellen. 

http:www.nohatespeech.at
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„Die zerbrochene Tänzerin“, der GTVS Wichtelgasse handelt von der 

ehemaligen Tänzerin Madame, die versucht, mit einem TV-Tanzwettbewerb 

für Kinder ihren Ruhm wieder aufleben zu lassen. Doch bald schon drohen 

die teilnehmenden Kinder an dem Leistungsdruck und den Erwartungen der 

Erwachsenen zu zerbrechen... 

Tanzlehrerin: Die Schule ist egal! Deine Träume sind egal! Wichtig ist nur, dass 
wir die goldene Tänzerin gewinnen! 

Aus „Die zerbrochene Tänzerin“ 

Ablauf des Projektes 

Im Laufe des achtwöchigen Projekts sammeln die Kinder Ideen zu sechs 

ausgewählten Kinderrechten (Recht auf Schutz vor Gewalt, Recht auf freie 

Meinungsäußerung, Recht auf Gleichheit, Recht auf Bildung, Recht auf 

Freizeit und Spiel, Recht auf Gesundheit) und improvisieren Szenen dazu. 
Aus diesen Ideen entwickelt culture fly daraufhin ein 30- bis 45-minütiges 

Theaterstück, das mit den Kindern als SchauspielerInnen einstudiert und 

auf die Bühne gebracht wird. 

Der Stoff, aus dem die Geschichte entsteht, entstammt den Erfahrungen und 

den Ideen der teilnehmenden Kinder. Durch diesen Zugang zur Theaterarbeit, 
gekoppelt mit dem Thema Kinderrechte, wird den Kindern ein besserer 

Umgang mit Konfliktsituationen ermöglicht, Handlungshintergründe 

werden aufgedeckt und Lösungen erarbeitet. 

Madame: Hätte ich die Kinderrechte nur gekannt als ich jung war, ich wäre 
heute ein anderer Mensch! Aber es ist nie zu spät! 

Aus „Die zerbrochene Tänzerin“ 

Optimierung des 
Selbstwerts 

Mit „Den Kinderrechten auf der Spur“ erhalten auch Kinder aus sozial 
schwachen Milieus einen Zugang zu Kunst und Kultur. Neben der Stärkung 

des Selbstbewusstseins haben die SchülerInnen beim Theaterspielen 

außerdem die Möglichkeit in der Bewegung neue Ausdrucksmöglichkeiten 

zu finden. Ihr Körpergefühl und ihre Körperhaltung werden verbessert, 
sie lernen laut und deutlich zu sprechen und die deutsche Sprache wird 

gefestigt. 

In jeweils vier Aufführungen wird das Stück vor SchülerInnen anderer 

Klassen und Schulen, sowie vor ihren Eltern, vorgeführt. So werden nicht 

nur die an dem Projekt teilnehmenden SchülerInnen über die Kinderrechte 

aufgeklärt, sondern auch die zahlreichen ZuschauerInnen. 

Tanzlehrer: Wir haben sie immer weiter tanzen lassen und wollten unbedingt, 
dass sie gewinnen. Doch das Wichtigste ist nicht, dass sie gewinnen, 
oder besser sind als andere. Das Wichtigste ist, dass Kinder  glücklich sind! 
Journalist: Deshalb gibt es die Kinderrechte! Damit Kinder glücklich und 
gesund aufwachsen können! 

Aus „Die zerbrochene Tänzerin“ 

„ Den Kinderrechten auf Spur“ ist ein sehr zeitaufwändiges, anspruchsvolles, 
dafür aber ein umso nachhaltigeres Projekt, das nur mit der Unterstützung 

von SpenderInnen bzw. SponsorInnen weitergeführt werden kann. 
Mehr Infos zu „Den Kinderrechten auf der Spur“ sowie anderen Projekten 

des Vereins finden sie unter www.culturefly.net 

http:www.culturefly.net
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Arbeitsgruppe Mobbing 

positives Feedback   
zur Broschüre 

Die	 Arbeitsgruppe	 Mobbing	 wurde	 mit	 der	 Initiative	 der	 Kinder-	 und	 
Jugendanwaltschaft	 Wien	 gegründet.	 Im	 Jahr	 2016	 wurde	 durch	 die	 
Arbeitsgruppe	 bestehend	 aus	 Männerberatung,	 Polizei	 Wien,	 saferinternet,	 
Stadtschulrat,	 Poika,	 Together,	 Selbstlaut,	 Samara	 und	 KJA	 Wien	 die	 
Broschüre	 „Mobbing	 bei	 Kindern	 und	 Jugendlichen	 –	 Prävention	 in	 
pädagogischen	 Einrichtungen“	 fertiggestellt	 und	 veröffentlicht. 

Wie	 von	 der	 Gruppe	 konzeptioniert,	 beinhaltet	 die	 Broschüre	 theoretische	 
Hintergründe	 zum	 Thema	 Mobbing.	 Der	 Fokus	 liegt	 im	 Bereich	 Mobbing	 
in	 Schulen.	 Hier	 wird	 speziell	 auf	 Möglichkeiten	 der	 Vermeidung	 von	 
Mobbingstrukturen,	 der	 Primärprävention	 hingewiesen. 

Sowohl	 für	 Lehrkräfte,	 aber	 auch	 für	 MitarbeiterInnen	 anderer	 
Institutionen,	 die	 mit	 Kindergruppen	 zu	 tun	 haben	 und	 nicht	 zuletzt	 für	 
Eltern	 bietet	 die	 Broschüre	 Information	 und	 praktische	 Hinweise	 auf	 
Interventionsmöglichkeiten	 und	 Ressourcen,	 sowie	 Literaturangaben. 

Die Broschüre wurde im Jänner 2017 präsentiert und im Laufe des Jahres 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
in	 verschiedenen	 Inspektionsbezirken	 von	 Mitgliedern	 der	 Arbeitsgruppe	 
vorgestellt	 und	 verteilt.	 Die	 Rückmeldungen	 von	 PädagogInnen	 waren	 
bzw.	 sind	 sehr	 positiv,	 da	 die	 Handlungsanleitungen	 und	 Empfehlungen	 
praxisnah	 und	 auf	 den	 Alltag	 der	 PädagogInnen	 abgestimmt	 sind. 

Die	 Broschüre	 ist	 unter	 www.kja.at	 abrufbar	 und	 kann	 von	 PädagogInnen	 
auch in der Kinder- und Jugendanwaltschaft bestellt werden. 

Plakat mit praktischen  
Tipps gegen Mobbing 

Das	 Plakat 

Im	 Jahr	 2017	 hat	 die	 Arbeitsgruppe	 ein	 Plakat	 zum	 Thema	 Mobbing	 
konzipiert	 und	 allen	 Schulen	 in	 Wien,	 mit	 dem	 Ersuchen	 es	 in	 den	 
LehrerInnenzimmern	 aufzuhängen,	 zugeschickt.	 

Ziel	 dieses	 Plakates	 ist	 es	 ständig,	 kurzfristig,	 räumlich	 nahe	 und	 möglichst 	
informativ	 das	 Phänomen	 Mobbing	 zu	 beschreiben	 und	 Interventionen	 
gegen	 Mobbing(-strukturen)	 vorzustellen. 

In	 den	 ersten	 Wochen	 nach	 Versendung	 des	 Plakates	 gab	 es	 positives	 
Feedback seitens der Schulen. Das Plakat hilft neben der grundlegenden  
Information	 auch	 dabei,	 das	 Phänomen	 Mobbing	 zu	 definieren	 und	 
einzugrenzen. 

Unterstützung	 in	 der	 praktischen	 Beratung 

In	 der	 praktischen	 Beratung	 tauchen	 immer	 mehr	 Fälle	 und	 Fragestellungen 	
zum	 Thema	 Mobbing	 auf,	 die	 zum	 Teil	 von	 der	 Problematik	 her	 anders	 
gelagert	 sind	 als	 Mobbingfälle. 

Es	 ist	 für	 Lehrende 	und	 Beratende 	wichtig 	zu 	erkennen, 	wann 	ein	 Mobbingfall 	
mit 	all	 seinen 	dramatischen 	Auswirkungen 	vorliegt. 	Das 	gilt 	für 	Schulen,	 
aber 	auch 	Kindergärten, 	Kindergruppen 	und 	Freizeiteinrichtungen. 

In 	den 	meisten 	Fällen 	von 	Ausgrenzungs-	und 	Gewaltproblematiken 	unter 	
Kindern und Jugendlichen weitet sich die Gewalterfahrung auch auf  
Kommunikationsmedien	 – 	Handys, 	 Internet 	 aus, 	 sodass 	 auch 	die	 eigene	 
Wohnung 	keinen 	Schutz 	vor 	der 	Verfolgung 	mehr 	bieten 	kann. 

Die	 Broschüre,	 das	 Plakat	 und	 die	 Expertise	 der	 MitarbeiterInnen	 der	 
beteiligten Einrichtungen sollen dabei helfen 
•	 Strukturen 	aufzubauen, 	die 	Mobbingtendenzen 	vermeiden 	helfen 

•	 rasche 	Interventionen 	im 	Mobbingfall 	zu 	setzen 

• 	 Nachbearbeitung 	des 	Themas 	– 	Opferhilfe 	und 	Täterarbeit 	zu 	ermöglichen 

neue Mitglieder   
der Arbeitsgruppe 

Die	 AG	 Mobbing 	wird	 ihre	 Tätigkeit 	im	 Jahr	 2018	 fortführen. 	Die 	Erweiterung 	
der	 Arbeitsgruppe	 mit	 der	 Pädagogischen	 Hochschule	 Wien	 ist	 bereits	 mit	 
dem	 Rektorat	 der	 PH	 Wien	 vereinbart. 

VOICE – Starke Stimme gegen sexualisierte Gewalt im Sport 

Achtsamkeit und   
Sensibilisierung im Bereich  
Sport dringend erforderlich 

In 	 unserer	 Tätigkeit 	 in 	 der 	 KJA 	 sind 	 wir 	 immer 	 wieder 	 mit 	 sexuellen	 
Übergriffen	 an	 Kindern	 und	 Jugendlichen	 konfrontiert,	 sei	 es	 dass	 
Betroffene	 darüber	 berichten	 (oft	 erstmals	 und/	 oder	 von	 Vorfällen 	die	 
lange	 Zeit	 zurückliegen),	 aber	 auch 	durch 	Meldungen	 anderer	 erwachsener	 
Personen,	 die	 einen	 Verdacht	 äußern	 oder	 konkrete	 Beobachtungen	 
gemacht 	haben. 

Übergriffe	 passieren	 in 	 allen 	 Lebensbereichen	 von 	 Kindern	 und	 
Jugendlichen,	 meist 	ist 	dies 	innerhalb 	des 	Familienverbandes	 der 	Fall, 	aber 	
auch 	in 	anderen 	Bereichen, 	vor 	allem 	dort, 	wo 	Kinder 	viel 	Zeit 	verbringen, 	
vertrauensvolle	 Beziehungen	 bestehen,	 kann	 es	 zu	 grenzverletzendem	 
Verhalten 	seitens 	einer 	erwachsenen 	Person 	kommen. 

Grenzüberschreitendes 	Verhalten 	beginnt 	dort, 	wo 	die 	Intimsphäre 	junger 	
Menschen	 missachtet	 wird, 	das 	kann 	auch 	durch 	Sprache 	passieren, 	nicht 	
nur 	durch 	 körperliche 	Berührung. 	Überall 	dort, 	wo 	 (körperliche) 	Grenzen 	
nicht gewahrt werden, auch wenn dies strafrechtlich (noch) nicht relevant ist. 

Dazu 	 gehören 	 anzügliche	 Bemerkungen,	 sexuelle	 Handlungen	 andeuten,	 
herzeigen 	pornographischer 	Fotos, 	sexistische 	Bemerkungen 	etc. 	Dies 	alles 	
verletzt 	die 	Würde 	eines 	Menschen 	und 	stellt 	eine 	Kinderrechtsverletzung 	
dar. 	Grenzen	 zwischen	 angebrachtem	 oder 	notwendigem	 Körperkontakt	 und 	
unangenehmen 	Berührungen 	sind 	im 	Sport 	oft 	fließend. 	Gerade 	durch 	den 	
Körperkontakt 	bei 	vielen 	sportlichen 	Aktivitäten 	ist 	daher 	ein 	achtsamer	 
und 	respektvoller 	Umgang 	seitens 	der 	TrainerInnen 	besonders 	wichtig. 

http:www.kja.at
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Erfahrungen ehemaliger  
Betroffener 

In	 letzter	 Zeit	 waren	 sexuelle	 Übergriffe	 im	 Bereich	 Sport	 Thema	 in	 allen	 
Medien.	 Berichtet	 wurde	 von	 Übergriffen	 im	 Bereich	 der	 unterschiedlichsten	 
Sportarten	 (z.B.	 Judo,	 Volleyball	 u.v.m) 

Eine	 mutige	 Ex-Skiläuferin	 berichtete	 darüber,	 was	 ihr	 vor	 vielen	 Jahren	 
widerfahren	 ist	 und	 löste	 damit	 eine	 lang	 ausstehende	 Debatte	 aus,	 
ein	 Ex-Rennläufer	 meinte:	 „Wir	 waren	 ja	 Freiwild“.	 Diese	 Meldungen	 
betreffend	 sexuelle	 Übergriffe,	 auch	 in	 einer	 bekannten	 Sporthauptschule	 
trugen	 schließlich	 dazu	 bei,	 dass	 die	 Problematik	 endlich	 nach	 Jahren	 der	 
Verleugnung	 Thema	 im	 Sport	 wurde. 

Mit	 dem	 EU-Projekt	 VOICE	 sollen	 die	 Berichte	 von	 Betroffenen	 gehört	 und	 
aufgearbeitet	 werden.	 Am	 20.	 September	 2017	 wurde	 das	 Projekt	 präsentiert. 	
Die	 Kinder-	und	 Jugendanwaltschaft	 Wien	 unterstützt	 als	 Partner. 

Hintergrund	 von	 VOICE	 ist	 die	 Studie	 SafeSport	 aus	 Deutschland	 von	 2016,	 
die	 zeigte,	 dass	 rund	 ein	 Drittel	 der	 Befragten	 schon	 einmal	 Erfahrungen	 
mit	 sexualisierter	 Gewalt	 im	 Rahmen	 ihrer	 sportlichen	 Karriere	 gemacht	 
hat. Die Mehrheit der betroffenen AthletInnen war bei der ersten Erfahrung 
sexualisierter	 Gewalt	 unter	 18	 Jahre	 alt.	 Jede	 und	 jeder	 neunte	 Befragte	 
hat	 sogar	 schwere	 und/oder	 länger	 andauernde	 sexualisierte	 Gewalt	 erlebt.	 
In	 Österreich	 könnte	 das	 Ergebnis	 ähnlich	 sein,	 leider	 gibt	 es	 dazu	 keine	 
Zahlen. 

Ziel	 des	 Projektes	 ist	 es,	 den	 Betroffenen	 eine 	 Stimme	 zu	 geben	 und	 
Empfehlungen	 sowie	 Informationsmaterialien	 zu	 entwickeln,	 die	 
europaweit	 zur 	Aufarbeitung	 von 	sexualisierter	 Gewalt 	im	 Sport 	genutzt	 
werden	 können.	 Dafür	 werden	 in	 allen	 acht	 beteiligten	 europäischen	 
Ländern	 Interviewstudien	 mit	 Personen	 durchgeführt,	 die	 sexualisierte	 
Gewalt	 im	 Kontext	 des	 Sports	 erlebt	 haben.	 Im	 Anschluss	 werden	 
organisierte	 Dialogforen	 der 	 Betroffenen	 durchgeführt.	 Dazu 	 arbeiten	 
Universitätspartner, 	 nationale	 Sportverbände	 und 	 unabhängige	 
Opferschutzorganisationen	 in	 jedem	 beteiligten	 europäischen	 
Land	 zusammen.	 In	 Österreich	 wird	 das	 Projekt	 vom	 Zentrum	 für	 
Sportwissenschaft	 und	 Universitätssport	 der	 Universität	 Wien	 betreut. 

Empfehlungen und
Maßnahmen zur

Vermeidung (sex.)
Übergriffe 

Seitens	 der	 Österreichischen	 Bundes-Sportorganisation 	 (BSO) 	 wurde	 
Handlungsbedarf	 gesehen	 und	 ein	 5	 Punkte	 -	Programm	 zur	 Prävention	 von	 
Missbrauch	 im	 Sport	 erstellt. 

   
   
   

1. 	Aufbau	 eines	 dichten	 Netzes	 an	 Vertrauenspersonen	 zum	 Kinderschutz	 in 	
allen	 Mitgliedsverbänden	 

2.	 Bis	 Mitte	 2018	 soll	 ein	 Netzwerk	 von	 100	 geschulten	 Vertrauenspersonen	 
vorhanden	 sein.	 Bis	 Mitte	 März	 2018	 schicken	 BSO	 und	 der	 Verein	 100%	 
Sport	 externe	 ExpertInnen	 in	 alle 	Führungsgremien	 der 	Bundesverbände,	 
um	 mögliche	 Maßnahmen	 zu	 besprechen 

3.	 Empfehlung	 auf	 die	 persönliche	 Eignung	 der	 TrainerInnen	 besonderes	 

 

Augenmerk	 zu	 legen,	 einen	 erweiterten	 Strafregisterauszug	 einzufordern	 
und	 einen	 Ehrenkodex	 unterzeichnen	 zu	 lassen 

4.	 Verdoppelung	 der	 Präventionsworkshops 

5.	 Implementierung	 von	 Notfallsplänen	 im	 Anlassfall	 sowie	 Einladung	 an	 
externe	 Opferschutzeinrichtungen,	 um	 durch	 eine	 verstärkte	 Kooperation 	
mit	 fachlichen	 ExpertInnen	 eine	 Anlaufstelle	 außerhalb	 des	 Systems	 
Sport	 anzubieten 

Mit 	diesen 	Maßnahmen 	dokumentierte 	die 	BSO	 ihre	 Verantwortung 	für	 die 	
15	 000	 Sportvereine,	 die	 für	 die 	Gesellschaft	 – 	insbesondere	 auch	 für	 Kinder-	
und	 Jugendliche	 –	 unverzichtbare	 und	 positive	 Leistungen	 erbringen	 
–	 verurteilte	 jedoch	 die	 Vorfälle. 

Wie	 im	 5 	 Punkte	 – 	 Programm	 der	 BSO	 angekündigt,	 wurden	 am	 
20.12.2017	 Opferschutzeinrichtungen,	 darunter	 auch	 die	 Kinder-	 und	 
Jugendanwaltschaft	 Wien,	 zu 	einem	 ersten	 Brainstorming	 über	 (präventive)	 
Maßnahmen 	eingeladen. 

Übereinstimmung 	bestand 	bei 	der 	Forderung, 	dass 	sämtliche 	Verbände/ 

Vereine	 die	 Verpflichtung	 haben,	 Kinderschutz	 als	 oberste	 Priorität	 zu	 
sehen. 

Position der KJA 
Seitens der Kinder- und Jugendanwaltschaft wurden die folgenden,
verpflichtet	 einzuführenden	 Maßnahmen 	eingefordert: 
•	 Es	 gibt	 mindestens	 eine	 Person	 innerhalb	 jedes	 Vereins,	 die	 

Ansprechperson	 für	 Kinderschutzfragen 	ist. 
•	 Sensibilisierungsmaßnahmen 

• 	 Die	 Verhaltensregeln	 im	 Umgang	 mit	 Kindern	 sind	 allen	 bekannt	 und	 werden 

	 	verlässlich	 eingehalten	 (Checkliste	 was	 erlaubt	 und	 was	 verboten	 ist) 
•	 Ergeben	 sich	 Verdachtsmomente,	 dass	 Gewalt	 gegen	 Kinder	 ausgeübt	 

wird,	 existieren	 klare	 Standards, 	die 	allen 	bekannt 	sind. 
• 	 Verpflichtendes	 Einholen 	von 	Strafregister	 Kinder-	und	 Jugendhilfe	 sowie 	

Unterschreiben 	eines 	Ehrenkodex 

•	 Aufnahme 	des	 Kinderschutzes	 in 	die	 Satzungen 

•	 Kindern-	und	 Jugendlichen 	ist 	bekannt, 	wohin 	sie	 sich 	innerhalb 	bzw.	 
außerhalb 	des 	Vereins 	wenden 	können, 	wenn	 sie	 von	 Gewalt	 betroffen	 
sind 

•	 Verpflichtendes	 Modul	 Kinderschutz	 in	 der	 Ausbildung	 zur/m	 Kinder/ 

JugendtrainerIn,	 aber	 auch	 bei	 den	 unteren	 Chargen 

•	 Kinderrechte/	 Kinder-	und	 JugendsprecherInnen	 
•	 Überprüfung	 der 	 strukturellen	 Gegebenheiten	 in	 den	 Verbänden	 z.B.	 

Leitbild, 	 Kommunikation, 	 klar 	 einzuhaltende 	 Standards, 	 getrennte	 
Duschen etc. 

•	 Monitoring 	in 	Sportschulen 

•	 Sportstudie 	analog 	Deutschland 	bzw. 	darüber	 hinaus,	 da	 in	 Deutschland 	
der 	Schwerpunkt 	nur	 auf 	den 	Spitzensport 	gelegt 	wurde. 

Die	 Angebote	 der	 BSO	 sind	 ein 	 erster	 wichtiger	 Schritt 	 – 	 es 	 gilt 	 jedoch	 
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Kinderschutz verpflichtend im Bereich des Sports, wie in anderen Bereichen 

auch zu etablieren. 
Schwierig machen es die weitläufigen Strukturen der Verbände und eine 

Verpflichtung wäre nur bei Verbänden möglich, die eine Sportförderung 

erhalten. 
Es ist zu befürchten, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis im Bereich 

des Sports Kinderschutz als Standard gesehen wird. 
Leider sind die Widerstände in einigen Bereichen noch sehr groß und es 

besteht die Sorge, dass Kinderschutzmaßnahmen noch immer als eine 

Form eines Generalverdachtes angesehen werden könnten – die Einholung 

der Strafregister Kinder- und Jugendhilfe seien zu teuer und man wolle ja 

Ehrenamtliche nicht abschrecken u.v.m. 
Tatsache jedoch ist, dass wir Erwachsenen die Verpflichtung haben, 
Kinderschutz sicher zu stellen, ohne Wenn und Aber und dies in allen 

Bereichen. 
Es liegt immer im Verantwortungsbereich von Erwachsenen auf die 

Wahrung dieser Grenzen zu achten! 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	

Interview vom 26.11.2017 in Der Standard mit der Kinder- und 

Jugendanwältin Monika Pinterits 

  
 

 
 

 

 

 

 

      

verpflichtende Standards 

Kinderschutz betreffend 
Dynamik von sexuellem 
Missbrauch 

Expertise der Kinder- und 
Jugendanwältin 

Standard: Bietet der Sport ein Umfeld, das Übergriffe auf Kinder und Jugendli-
che begünstigt? 
Pinterits: Man sollte in keiner Institution die Gefahr von sexueller Gewalt an Kin-
dern ausschließen. Übergriffe können überall passieren. In einem Autobus, in der 
Schule, im Kindergarten. Im Sport ist allerdings ein sehr großes Vertrauens- und 
Nahverhältnis gegeben. Durch die körperliche Nähe. Durch Berührungen, die 
notwendig sind, um Kindern die Bewegungsabläufe beizubringen. Ein Eldorado 
für potenzielle Täter. 

Standard: Ist diese Gefahr den österreichischen Sportvereinen überhaupt 
bewusst? 
Pinterits: In unzureichendem Ausmaß. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. 
Man will das Thema niemandem zumuten. Alles was in Österreich mit Sexu-
alität zu tun hat, ist mit einem riesigen Tabu behaftet. Wenn in der Schule 
Sexualaufklärung am Plan steht, laufen manche Eltern Sturm. Wenn Kinder die 
Geschlechtsteile nicht benennen können, und nicht wissen, welche Berührungen 
gut und welche schlecht sind, können sie sich gegen Übergriffe auch nicht zur 
Wehr setzen. 

Standard: Wo herrschen im Sport die gröbsten Versäumnisse? 
Pinterits: Nennen wir ein Beispiel: Bei einer Bewerbung ist kein Leumunds-
zeugnis vorzulegen. Dabei zielt die Kinder- und Jugendhilfe-Abfrage speziell auf 
eventuelle Vorstrafen im Bereich sexueller Gewalt ab. 

Standard: Warum wird diese Möglichkeit nicht wahrgenommen? 
Pinterits: Insbesondere bei den ehrenamtlichen Tätigkeiten, ist man  froh, über-
haupt irgendjemanden zu finden. Sexuelle Gewalt wird nicht angesprochen, weil 

es, so die Angst, einer Vorverurteilung gleichkäme. Man will niemanden abschre-
cken. Obwohl es doch das einzig Richtige wäre, Täter abzuschrecken. 

Standard: Welche Strategie verfolgen potenzielle Täter? 
Pinterits: Sie testen die Kinder aus. Schauen, wie weit sie gehen können. Ist das 
ein Kind, wo man weiter gehen kann? Oder sucht man sich doch jemanden ande-
ren aus? Wie schaut es bei dem Kind zuhause aus, gibt es Personen die mich 
aufdecken könnten? All das klären sie ab. Oft gelten sie als besonders engagiert, 
haben eine gute Reputation. Sie sind Meister der Manipulation. Und das nicht 
nur den Kindern, sondern auch den Erwachsenen gegenüber. Sie verwirren das 
ganze Umfeld, vernebeln die Kinder. 

Standard: Wie nehmen betroffene Kinder oder Jugendliche eine solche Situation 
wahr? 
Pinterits: Die wissen oft nicht mehr, ob das tatsächlich Realität ist. Kinder haben 
das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Aber sie können es nicht benennen. Kinder 
fühlen sich für alles verantwortlich. Sie müssen erst einmal begreifen, was ihnen 
passiert ist. Das ist oft gar nicht so einfach. 

Standard: Wie schwerwiegend sind die Folgen eines Übergriffs? 
Pinterits: Jeder Fall ist individuell. Die Gewalt kann gut und schnell verarbei-
tet werden. Sie kann aber auch massive körperliche und psychische Probleme 
machen. Es können Depressionen, Panikattacken oder posttraumatische Belas-
tungssyndrome auftreten. Das geht bis hin zum Suizid. Sexuelle Gewalt ist kein 
Kavaliersdelikt. Es ist der Versuch, einen Menschen zu zerstören. Betroffene 
müssen unterstützt werden. Und ich sage absichtlich Betroffene und nicht Opfer. 

Standard: Was stört Sie an dem Wort ‚Opfer‘? 
Pinterits: Ein Opfer kann sich nicht wehren, es ist unselbstständig. Man ist aber 
nicht schuld oder gar grauslich. Da ist ein Täter, der hat die Verantwortung zu 
tragen und aus. 

Standard: Hat sich der Schutz vor sexualierter Gewalt in den letzten Jahren 
verbessert? 
Pinterits: Das Thema kam erst in den Achtzigerjahren auf, vorher wurde darü-
ber überhaupt nicht gesprochen. Viele PionierInnen haben seither Aufbauarbeit 
geleistet, wir sollten aber schon viel weiter sein. Der Schutz vor Gewalt sollte für 
jede Institution ein Gütesiegel darstellen. Oft ist das Gegenteil der Fall. Wir sind 
froh, wenn sich Leute melden, weil sie Handlungsbedarf sehen. Das sind aber 
viel zu wenige. 

Standard: Wie kann man Kindern also besseren Schutz anbieten? 
Pinterits: Kinder müssen ernst genommen werden, sie müssen die Möglichkeit 
haben, sich jemandem anzuvertrauen. Das ist Verantwortung der Erwachsenen. 
Es müssen Sicherheitszonen geschaffen werden. 

Standard: Wie darf man sich eine Sicherheitszone vorstellen? 
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Pinterits: Das Thema wird nicht tabuisiert, Trainer werden sensibilisiert. Eine 
Ethik-Erklärung signalisiert, dass es eine Strategie gibt, dass aufgepasst wird. 
Auch eine sexualisierte Sprache ist nicht erwünscht, das muss man klar machen. 
Aus, Stopp, solche Leute wollen wir nicht. Wir sind im Handlungszwang, endlich 
auf allen Ebenen etwas zu unternehmen, auch im Sport. 

Standard: In Deutschland gibt es Studien zum Thema, wann zieht Österreich 
nach? 
Pinterits: Es wäre interessant zu sehen, wie groß das Problem ist. Vielleicht 
wird dann vermehrter Handlungsbedarf gesehen. Wir werden uns  an den neuen 
Sportminister wenden. Weil das muss passieren, Aus, Punkt. 

Lost in Migration  

Fachtagung der KIJAs 
zu umF 

Unbegleitete Kinder und Jugendliche auf der Flucht 

Wie in den letzten Jahren auch, wurde von den Kinder- und 

Jugendanwaltschaften Österreichs eine Tagung – diesmal in Linz – 

organisiert. 

In einem großen Rahmen setzten sich am 5. April 2017 ExpertInnen mit der 

Thematik „Vermisste Kinder, die sich auf der Flucht befinden“ auseinander. 
Die Achtung der Rechte von Flüchtlingskindern und deren Schutz waren 

bereits auch ein großes Anliegen von Missing Children Europe, die eine 

international besetzte Tagung im Jänner 2017 initiierten. 

Federica Toscano LLM von Missing Children Europe nahm als Referentin 

auch an unserer Tagung im April teil. 

Lost in Migration stand für jene unbegleiteten Kinder und Jugendlichen, die 

auf ihrem Fluchtweg „verschwinden“. Lost in Migration stand aber auch für 

eine Generation von jungen Menschen mit Kriegs- und Fluchterfahrungen, 
die gezielt Unterstützung brauchen, damit sie in unserer Gesellschaft nicht 

verloren gehen. 

Österreich trägt als Transit- und Destinationsland eine wichtige 

Verantwortung. Kinder und Jugendliche, die ohne ihre Familie, ihre 

Heimat verlassen mussten oder unterwegs von ihren Angehörigen getrennt 

wurden, sind besonderen Risiken ausgesetzt. Im Jahr 2015 suchten in den 

Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 88.300 unbegleitete Minderjährige 

Schutz. 

Für viele Mädchen und Jungen ist das Verlassen der Heimat ein Aufbruch 

ins Ungewisse und nicht wenige verschwinden auf ihrem Weg in eine 

(vermeintlich) sichere Zukunft. Genaue Zahlen wie viele der Kinder und 

Jugendlichen verschwinden gibt es nicht, Europol berichtete 2016, dass 

an die 10.000 unbegleitete Kinder und Jugendliche verschwunden seien, 
da sich ihre Spur nach der Registrierung verliert. Zu befürchten ist neben 

einer Nichtregistrierung und einer Weiterreise in ein anderes Land, dass 

viele der Jugendlichen Opfer von Menschenhändlern werden. Besonders 

häufig verschwinden Kinder aus temporären Erstversorgungseinrichtungen 

bzw. Aufnahmezentren. Daher ist es von zentraler Bedeutung, Kinder- und 

Gewaltschutzkonzepte zu entwickeln. 

Als zentrale Aspekte des Kinderschutzes im Kontext von Flucht erweisen 

sich die Obsorge- und Vormundschaftsregelungen in unterschiedlichen 

Ländern, sowie die Unterbringungs- und Betreuungssituationen. 

Im Herbst 2016 verabschiedete der Europarat eine Entschließung zur 

Harmonisierung des Schutzes von unbegleiteten Minderjährigen. In 

Kooperation mit den österreichischen Kinder- und Jugendanwaltschaften 

wurden Schulungsunterlagen entwickelt. Auf Basis einer EU-weiten Studie 

wurden Orientierungshilfen für Prävention gegen und das Reagieren auf das 

Verschwinden von UMF verschriftet. 

Am 24. Mai fand eine Enquete des SPÖ-Parlamentsklubs statt, die sich unter 

dem Titel „Missing Children“ ebenfalls damit beschäftigte, was mit Kindern 

auf der Flucht passiert und welche kinderrechtlich relevanten Maßnahmen 

zu ergreifen sind, damit möglichst wenig Kinder als vermisst und damit 

auch als potentiell gefährdet gelten. 

	 	 	Kinderrechte auch für Flüchtlingskinder 

	 	 	 	 	 	 	
	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

 
 
 

 

 

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Rechte von geflüchteten 

Kindern müssen gewahrt 
werden 

Die Kinder- und Jugendanwaltschaften fordern Rahmenbedingungen, die 

Schutz bieten: 
•	 Zuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe und Übernahme der Obsorge/ 

Verantwortung ab dem ersten Tag des Aufenthaltes in Österreich 

• Keine Unterbringung in kindeswohlgefährdenden Aufnahmezentren, 
sondern sofort in kinder- und jugendgerechten Einrichtungen mit 

kindgerechter Information, Beratung und geschulten DolmetscherInnen 

• Durchführung von Altersfeststellungen nur in wirklich begründeten 

Zweifelsfällen durch ein multiprofessionelles und unabhängiges Team 

von Fachleuten 
• Aktive Hilfe bei der Suche nach vermissten Angehörigen bzw. der 

Familienzusammenführung, wie in der EU-Kinderrechtskonvention 

festgelegt 
• Gleichstellung mit anderen Kindern, die außerhalb der Familie 

großwerden, hinsichtlich Betreuung, Bildung, Freizeitaktivitäten und 

Therapieangebot 

•	 Etablierung einer europaweiten Hotline für vermisste Kinder 
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Empfang der Kinder- und JugendanwältInnen beim   
Bundespräsidenten 

Gespräch zur Situation von 
Kindern und Jugendlichen 

in Österreich anlässlich 
des internationalen Kinder-

rechtetages 

Am 20. November, dem Internationalen Tag der Kinderrechte, zeigten 

die österreichischen Kinder- und JugendanwältInnen bei einem 

Arbeitsgespräch mit Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen die 

aktuellen Herausforderungen für junge Menschen in unserem Land auf. 
Die Themenpalette reichte von Fällen der Diskriminierung über Fragen 

der Existenzsicherung bis hin zu Formen von Gewalt an Kindern und 

notwendigen Präventionsmaßnahmen. 

„Wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche selbstständige Träger von Rechten sind 
- und nicht nur ein Anhängsel ihrer Eltern“, betonte der Bundespräsident bei der 

Aussprache. Grundsätzlich gilt: Kinder und Jugendliche haben grundlegende 

und gleiche Rechte - egal, woher sie kommen, welche Voraussetzungen 

oder Fähigkeiten sie mitbringen. Sie brauchen Fürsprecher in der Welt, 
die sie vor Gewalt und Armut schützen, die ihnen Teilhabe, Förderung und 

Entwicklung ermöglichen. Kinderrechte sind Menschenrechte. 

Österreich hat sich 1992 zur Wahrung der Kinderrechte verpflichtet. Daher 

setzen die Kinder- und JugendanwältInnen auf eine starke politische Lobby 

für Kinderrechte gemeinsam mit dem österreichischen Staatsoberhaupt. Auch 

von der neuen Regierung erwarten sich die Kinder- und JugendanwältInnen 

ein deutliches Bekenntnis zu Kinderrechten. 

Copyright C. Karlovits 

PROJEKTE 

Buchprojekt 

Kinderrechtebuch zum 
25-jährigen Bestehen der 
KJA 

„Kinderrechte sind Menschenrechte und sind unabhängig von Herkunft und 
Status. Schützen wir unsere Kinder gemeinsam vor Gewalt, Armut und Diskrimi-
nierung. Sorgen wir dafür, dass sie zuversichtlich und glücklich in ihre Zukunft 
gehen.“ 

(Rückseite Cover) 

Anlässlich des 25. Geburtstags der Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien 

im Jahr 2017, haben wir beschlossen, dieses Jubiläum nicht nur gebührend 

zu feiern (siehe S. 7), sondern interessierten Erwachsenen Einblick in die 

Gedanken- und Gefühlswelten von Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen! 
Was wäre dazu besser geeignet, als ein Buch! Geschichten aller Art, 
verfasst von den wichtigsten Personen, für die die Kinderrechtskonvention 

geschaffen wurde – den Kindern und Jugendlichen selbst! 

Im Herbst 2016 starteten wir in der KJA Input-Workshops mit Kindern und 

Jugendlichen, aufgeteilt in drei Altersgruppen, Volksschule, Unterstufe 

NMS/AHS und Oberstufe AHS/BHS. 
Mit unterschiedlichen Methoden wurden dabei die Kinderrechte vermittelt, 
dazu diskutiert, gespielt und gemalt und – was nicht zu kurz kommen darf 

– viel gelacht! 

Darauffolgend gab es für jede der drei Gruppen an zwei bis drei Nachmittagen 

professionell begleitete Schreibwerkstätten – das Endprodukt ist ein Buch 

mit spannenden, lustigen, berührenden, komischen und unerwarteten 

Geschichten, das im Juni 2017 bei der 25-Jahre-Feier im Rathaus von den 

SchriftstellerInnen präsentiert wurde. 

Eindrücke aus den 
Schreibwerkstätten 

Hier ein Auszug aus dem Vorwort von Lilly Axster über ihre Arbeit in den 

Schreibwerkstätten: 

Meine Ausgangsposition als Leiterin der Schreibwerkstätten mit Schülerinnen 
und Schülern zwischen 9 und 17 Jahren war eine sehr einfache: Kinder und 
Jugendliche haben das Recht, Kinder und Jugendliche zu sein. Sie müssen keine 
Texte über die Verfasstheit der Gesellschaft schreiben oder die Welt retten. Sie 
sollen einfach sein können, sich ausdrücken und sich dafür Platz nehmen. Ich 
habe versucht, sie zu ermutigen, das zu schreiben und zu zeichnen, was sie 
mitgebracht haben, was sie bewegt, ärgert, freut, amüsiert, herausfordert oder 
was sie immer schon einmal sagen wollten. Und los. „In welcher Sprache wollt ihr 
schreiben? Rechtschreibung ist nicht wichtig, darum kümmere ich mich später. 
“ Wir haben verschiedene Schreibtechniken ausprobiert, ich habe Brückenbau-
steine angeboten, von einem Gedanken zum anderen oder von einem Satz zum 



  72 73 KINDER- & JUGENDANWALTSCHAFT WIEN KINDER- & JUGENDANWALTSCHAFT WIEN 

  
  

 

   

 
 

   
 

 

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	

nächsten, wenn diese in der Luft hängen geblieben sind. Oder wenn kein Wort 
aufs Papier finden wollte. Dann haben wir Erzählrunden eingelegt, nachgefragt, 
Stichworte aufgegriffen, Sprachbiografien gemalt (Methode nach Brigitta Busch, 
Mehrsprachigkeit 2013), Ängste und Wünsche gesammelt und alles auf den 
Tischen ausgelegt. 

Die meisten Schreibenden waren ohne fertige Vorstellung einer Geschichte 
da. Sie haben sich eingelassen auf ein dialogisches Miteinander. Haben Sätze 
von anderen weitergesponnen, sind schreibend aufeinander zu oder voneinan-
der weg gegangen, haben ihren Miniaturen vertraut oder sie irgendwo liegen 
gelassen, weil anderes im Raum gerade wichtiger war. Ich habe in den Texten 
und Textstücken nichts geändert, nicht an Details gefeilt, sondern die kurze Zeit 
genutzt, um allen Lust aufs Schreiben und Mut zu machen, ihren Worten und Sät-
zen zu trauen. Bei der Auswahl und Zusammenstellung der Texte habe ich mich 
von der Stimmung in unseren Werkstätten, von den Bewegungen und Dynamiken 
leiten lassen. Es ist ein Buch über Kinderrechte geworden, der Auftrag ist erfüllt. 
Auch, wenn wir uns von der Wucht des Themas erst befreit haben und ich zwi-
schenzeitlich nicht sicher war, wo die Reise hingehen würde. 

25 Lieblings-Kinderrechte wurden zu einem Plakat gemacht 

25 Rechte. Die wichtig sind. Weil es immer und überall Personen und 

Strukturen gibt, die Kinder, Jugendliche (und Erwachsene) einteilen wollen 
in Diese und Jene, in welche mit und welche ohne Rechte. Und die so lange 

an Wörtern herum schrauben, bis diese etwas anderes heißen. 

In den Schreibwerkstätten haben über 20 Schülerinnen und Schüler ein 

paar wenige Stunden lang, nach anstrengenden Schultagen, Wörter ernst 

genommen. Und hier ist ihr Buch über das Recht, sein zu dürfen, wer du 

bist, dich auszudrücken und gehört zu werden, deiner Fantasie, deiner Wut, 
deiner Liebe und Freude, deinen Fragen, Wünschen und Ängsten, deinem 

Körperempfinden, deinem Humor und deiner Einzigartigkeit freien Lauf zu 

lassen. 

Dank an alle Beteiligten Danke an alle Schreibenden. Das Buch gehört euch. 

Danke an Monika Pinterits und Ercan Nik Nafs als Kinder- und 
JugendanwältInnen, die sich unermüdlich für die Rechte von Kindern, 
Jugendlichen und damit von uns allen einsetzen. 

Es war nicht leicht aus der Vielzahl der wunderbaren Beiträge auszuwählen, 
dennoch wollen wir den LeserInnen eine „Kostprobe“ der literarischen 

Beiträge nicht vorenthalten. 

Auszüge aus der 
Gedankenwelt junger 
Menschen 

Glücklich sein will ich. 
Traurig bin ich. 
Erfolgreich sein soll ich. 
Versagen werde ich. 
Etwas ganz anderes kann ich. 
Was verlangt wird, mache ich. 
Mich beurteilt haben sie. 
Mich verurteilen werden sie. 
Mich verbessern wollen sie. 
Etwas anderes aus 
mir machen sie. 
Was ich nicht kann, 
verlangen sie. 
Was gut ist, ignorieren sie. 
Schreiben kann ich. 
Rechnen soll ich. 
Rechnen kann ich. 
Schreiben soll ich. 
Gleich sein muss ich. 
Anders bin ich. 

Stell dir vor, alle Menschen wären gleich. 
Wäre die Welt nicht langweilig? 
Jeder hätte die gleichen Interessen, Hobbys, Wünsche. 
Gäbe es in irgendeiner Weise Individualität? 
Hätte man eine Identität? 
Würden alle die gleiche Sprache sprechen? 
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Würde sich jeder mit jedem verstehen? 
Könnten Kriege verhindert werden? 
Gäbe es überhaupt Männer und Frauen? Hätten wir alle die gleichen Rechte? 
Und würden wir die Gleichheit hinterfragen und diesen Text mit der Frage „Stell 
dir vor, alle Menschen wären anders” schreiben? 

Liebes Tagebuch! 
Heute, als ich in die Schule ging, sahen meine Mitschüler schrecklich aus, sie 
sagten mir, dass sie keinen Schlaf bekommen, es sei kein Wunder, denn bei 
unserem Schulstress ist es schwer, sich alles einteilen zu können. Ich habe selber 
dieses Problem, Tag für Tag bin ich nur am Lernen und wenn ich dann Prüfungs-
stress habe, kann ich mich kaum konzentrieren, weil ich einfach zu erschöpft bin. 

Stell dir vor, es gäbe nur eine Sprache. Würden wir uns alle verstehen? Von Bra-
silien bis Russland, von Kanada bis China. Würden wir uns verstehen wollen? 
Oder würde jeder seine eigene Sprache erfinden? Wären wir freier von unseren 
Vorurteilen? Oder wären wir erpichter darauf denn je, unsere Unterschiede zu 
finden? Gäbe es keine Grenzen mehr? Oder würden wir noch mehr ziehen? 

Körper verbinden sich oder man tanzt einfach in Beziehungen hinein. Natürlich 
kann man die Freiheit genießen und dabei lachen, singen oder genießen. Andere 
Sachen wie Sex kann man auch genießen. Außerdem kann man weinen, wenn 
man Verantwortung hat, muss aber nicht unbedingt, genießen kann man es ja 
auch. 

Resümee 

Diese und ähnliche Überlegungen und Wünsche spiegeln die Lebensrealität 

junger Menschen unserer Stadt wider. Sie anzuerkennen und dazu 

beizutragen, dass sich Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen 

verbessern, ist unsere gemeinsame Aufgabe. Projekte die dazu beitragen, 
Kinder über ihre Rechte zu informieren, sind daher einer der Eckpfeiler in 

der Präventionsarbeit. 

(Einzelexemplare können in der Kinder- und Jugendanwaltschaft bestellt 

werden.) 

Tag der Kinderrechte 

Anlässlich des internationalen Tags der Kinderrechte am 20. November 

machten die SchülerInnen der VS Wichtelgasse und die Kinder- und 

Jugendanwaltschaft Wien, PolitikerInnen im Wiener Gemeinderat auf 

die Rechte von Kindern aufmerksam. Österreich hat in vielen Bereichen 

bei den Kinderrechten Aufholbedarf: Gewaltschutz, Gleichberechtigung, 
Meinungsfreiheit und Partizipation sind für viele Kinder und Jugendlichen 

keine Selbstverständlichkeit. 

Damit sich die Abgeordneten nicht nur am 20. November, sondern jeden Tag 

daran erinnern, teilten die SchülerInnen ein Buch, sowie selbstverfasste 

Texte zur Thematik aus. 

Vor Beginn der Gemeinderatssitzung zum Budgetvoranschlag 2018 

überreichten die Mädchen und Buben der 4B den Abgeordneten ein KJA-
Sackerl mit zwei Büchern über die Kinderrechte. Die SchülerInnen hatten 

sich bereits im Vorfeld intensiv mit den Kinderrechten beschäftigt und 

neben der Erarbeitung eines Theaterstücks auch eigene Texte zu dem Thema 

verfasst. Auch das Buch „Kinderrechte – 25 Jahre KJA Wien“ mit Texten von 

Kindern und Jugendlichen aus unterschiedlichen Schulen wurde von den 
jungen KinderrechtsaktivistInnen verteilt. 

SchülerInnen der 
VS Wichtelgasse als 
Kinderrechte-
botschafterInnen 

offizielle Begrüßung 

im Gemeinderat 

Jürgen Czernohorszky, Stadtrat für Jugend, Bildung und Personal, zeigte 

sich sichtlich erfreut über den teilweise stürmischen Empfang der Kinder 

und betonte wie wichtig es ist, dass Kinder über ihre Rechte Bescheid 

wissen. 

Monika Pinterits und Ercan Nik Nafs appellierten an die Politik, bei 
ihren Budgetverhandlungen die Verantwortung gegenüber Kindern und 

Jugendlichen ganz besonders wahrzunehmen und nicht auf dem Rücken 

von ihnen zu sparen. 

Nachdem alle Kinderrechte-Sackerl verteilt waren, nahmen die SchülerInnen, 
Lehrerinnen und das Team der KJA Wien auf der Zuschauergalerie des 

Gemeinderatssaals Platz und wurden vom Vorsitzenden des Wiener 

Gemeinderates offiziell begrüßt. 



  76 77 KINDER- & JUGENDANWALTSCHAFT WIEN KINDER- & JUGENDANWALTSCHAFT WIEN 

  

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Nach einer Führung durch das Rathaus und einer Jause im roten Salon, ging 

es zurück in die Schule. 
Bei einer Nachbesprechung in der Klasse war spürbar, dass es für die 

SchülerInnen ein ganz besonderer Tag gewesen war. Einige waren sehr 

beeindruckt von den, teils neuen, Informationen über das Wiener Rathaus. 
Besonders stolz waren sie darauf, dass sich viele der PolitikerInnen Zeit 

für sie genommen und mit den Kindern über ihre Rechte gesprochen haben. 

Danke für die tolle 
Kooperation 

Die	 Kinder-	und	 Jugendanwaltschaft	 möchte	 sich	 an	 dieser	 Stelle	 bei	 allen 	
 

Ein weiteres Dankeschön ergeht an die Schulleitung Direktorin Eva Mader 
und	 an	 die	 beiden	 LehrerInnen	 der	 4b	 Marion	 Gumhold	 und	 Gudrun	 Haas. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	SchülerInnen der VS Wichtelgasse für ihren Einsatz und ihr Engagement
bedanken. 

	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

 
	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	
	

Förderungszusage für Projekt „AWID – Maßnahmen zur   
Prävention von Abwertungs-Ideologien“ 

hilfreiches Maßnahmen-
konzept für PädagogInnen 

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien sieht Unterstützung der 

Wissenschaft als wichtiges Anliegen, um die gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen für alle Menschen, insbesondere Kinder und 

Jugendliche, zu verbessern. Immer wieder wird die KJA als Partnerin in 

Forschungsprojekten angefragt, um dort ihre kinderrechtliche Expertise 

einzubringen. Besonders schön ist es, wenn eigene Projekt-Ideen realisiert 

werden. Gemeinsam mit dem Europabüro des Stadtschulrates und der 

Agentur für europäische Integration und wirtschaftliche Entwicklung hat die 

KJA ein Konzept für ein zweijähriges Forschungs- und Entwicklungsprojekt 

von Maßnahmen zur Prävention von Abwertungsideologien beim 

österreichischen Sicherheitsforschungsprogramm KIRAS eingereicht. Ziel 
dieses Projekts ist es, Gegenmaßnahmen zu extremistischer Propaganda 

verschiedener ideologischer Herkunft und Abwertungseinstellungen 
gegenüber Gruppen zu identifizieren, zu evaluieren und zielgruppengerecht 

zu optimieren. Dabei wird der Entwicklung von salutogenetischen – daher 

auf Resilienzfaktoren und bestehende Ressourcen fokussierten – Lösungen 

großes Gewicht zugeschrieben. Das Maßnahmen-Konzept soll sowohl 
partizipativ als auch multi-medial sein und für Lehrkräfte ein hilfreiches 

Tool im Umgang mit Abwertungs-Ideologien und deren Prävention sein. 

Die KJA freut sich, dass das Projekt 2017 die Förderungszusage der 

österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) bekommen hat. 
Start des Projekts wird der 1. April 2018 sein und bis 31. März 2020 laufen. 
Projektpartner sind bOJA - Bundesweites Netzwerk Offene Jugendarbeit, das 

Institut für Orientalistik der Universität Wien, SYNYO, SMART Innovation 

- Verein zur Unterstützung innovativer Ansätze zu bildungspolitischen 

Fragen, das Bundesministerium für Inneres und das Bundesministerium 

für Bildung. 

(finanziert im Sicherheitsforschungs-Förderprogramm KIRAS – eine 

Initiative des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie 

(bmvit). 

MEET - Medienbildung für Gerechtigkeit und Toleranz 

partizipativer Ansatz 

Die KJA Wien ist seit Frühjahr 2017 Partner im Erasmus+ geförderten Pro-
jekt „MEET: Media Education for Equity and Tolerance“ (2016-2018). MEET 

zielt auf die Förderung eines kritischen und interkulturellen Verständnisses 

sowie einer bewussten Nutzung von Medien durch Jugendliche in multikul-
turell geprägten Schulen ab. 

Das Projekt fokussiert hauptsächlich auf ökonomisch und sozial 
benachteiligte Jugendliche, einschließlich MigrantInnen und Flüchtlinge 

(im Alter von 13 bis 19 Jahren) an öffentlichen Schulen. Jugendliche und 

Lehrkräfte werden in einem anwendungsorientierten Forschungsprozess 

einbezogen, um Methoden der interkulturellen Medienbildung mitzugestalten 

und zu entwickeln, die von Prinzipien der Gleichheit, Toleranz, sozialer 

Gerechtigkeit und Solidarität geleitet sind. 

Das Projekt beabsichtigt, Medienbildung als ein Mittel zur Förderung 

sozialer Inklusion zwischen ganz unterschiedlichen Bevölkerungsschichten 

zu etablieren. Dies soll durch verschiedene Instrumente geschehen und 

einer breiteren Öffentlichkeit – insbesondere jedoch PädagogInnen – zur 

Verfügung gestellt werden, beispielsweise durch die Erstellung eines 

Bildungsdokumentarfilms oder der Entwicklung politischer Empfehlungen, 
aber auch digitaler Instrumente und wissenschaftlicher Arbeiten zu Medien-
und (Staats-)BürgerInnenschaftsbildung. 

Die zentralen Aktivitäten des Projekts sind: 
Empfehlungskatalog •	 Mapping der lokalen, nationalen und europäischen Politiken zu (Staats) 

BürgerInnenschaft, Medien- und interkultureller Bildung 

•	 Einbeziehung der ForschungsteilnehmerInnen aus sozial benachteiligten 

Umfeldern (etwa 150 SchülerInnen, zwölf Lehrkräfte und sechs 

KulturvermittlerInnen) 
• Adaption, Um- und Mitgestaltung bestehender medienpädagogischer 

Methoden, um SchülerInnen, die von sozialer Exklusion bedroht sind, in 

interkulturellen Kontexten zu erreichen 

• Entwicklung, Testen und Evaluation von sechs „Lernszenarien“ in drei 
EU-Ländern (Deutschland, Italien und Slowenien), basierend auf einem 

„critical literacy“ Ansatz 

• Produktion einer multimedialen Dokumentation von Unterrichtsaktivitäten, 
also über Lehre und das Lernen von Medienkompetenz in interkulturellen 

Kontexten 

• Bereitstellung der MEET-Lernszenarien als offene Bildungsressourcen 

auch über den Zeitraum der Projektdauer hinaus 
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•	 Erstellung	 von 	 Leitlinien	 für	 Lehrkräfte,	 wie	 mit	 Medien	 im	 
interkulturellen 	 Unterricht 	 demokratische 	 (Staats-)BürgerInnenschaft	 
und 	soziale 	Inklusion 	gefördert 	werden 	kann 

•	 Vernetzung 	 von 	 lokalen, 	 nationalen 	 und 	 internationalen 	 AkteurInnen	 
aus 	 den 	 Bereichen 	 Bildung, 	 Medienkompetenz 	 und 	 interkulturellen	 
Beziehungen 

•	 Eintreten	 für 	 Medienbildung 	 in 	 der 	 Schule 	 –	 als 	 eine	 inklusive 	 und	 
partizipatorische 	Praxis 	– 	unter 	Lehrkräften, 	politischen 	Verantwortlichen 	
und anderen relevanten AkteurInnen 

	 Die	 KJA 	Wien 	freut 	sich, 	den	 Prozess 	des	 Projektes 	begleiten	 zu	 dürfen	 
und	 die	 Etablierung	 der	 Tools	 in 	Schulen	 Wiens	 zu 	unterstützen.	 Für	 2018 	
ist	 eine	 größere	 Veranstaltung	 zur	 Präsentation	 des	 Projektes	 in	 Wien	 
geplant, 	bei 	dem 	sich 	die 	KJA 	organisatorisch 	beteiligen 	wird. 

WEITERE  AUFGABENBEREICHE DER KJA  

Neuigkeiten vom Wiener Netzwerk Deradikalisierung, Prävention  
und Demokratiekultur 

Die	 Kinder-	 und	 Jugendanwaltschaft	 Wien	 koordiniert	 seit	 2014	 das	 
Wiener	 Netzwerk	 Deradikalisierung,	 Prävention	 und	 Demokratiekultur,	 
welches 	stadteigene 	Einrichtungen	 und	 wichtige	 Partner	 zusammenbringt,	 
um	 sich	 mit	 Extremismusprävention	 zu	 befassen.	 Ziel	 des	 Netzwerks	 ist	 
es,	 gruppenbezogenen	 Abwertungsideologien	 und	 antidemokratischen	 
Haltungen	 entgegenzutreten	 und	 im	 Bereich	 des	 Kinder-	und	 Jugendschutzes 	
Prävention	 zu	 leisten,	 sowie	 Jugendliche	 vor	 Stigmatisierung	 und	 
Generalverdacht	 zu	 schützen. 

Lebenssituation:  
perspektivenlos! 

Lage	 von	 geduldeten	 Personen 

Das	 Wiener	 Netzwerk	 hat	 sich	 im 	 Jahr 	 2017	 besonders	 der	 Thematik	 
der	 „Geduldeten“	 angenommen,	 Personen,	 die	 keinen	 rechtlichen	 
Aufenthaltsstatus	 haben,	 aber	 aus	 unterschiedlichen	 Gründen	 nicht	 
abgeschoben werden können. Mit einer Duldung haben Personen keine  
Ansprüche 	 auf 	 Leistungen 	 des 	 Staates. 	Nur 	 in 	Wien 	 erhalten 	Geduldete	 
die 	Grundversorgung, 	damit 	diese 	Personen, 	die 	meist 	auch 	keine 	 legale	 
Arbeit	 finden 	können,	 nicht	 völlig 	mittellos 	auf 	der 	Straße	 landen.	 Dennoch	 
bedeutet	 eine	 Duldung	 erhebliche 	Unsicherheit	 und	 wenig	 Chancen	 auf	 ein	 
selbstbestimmtes	 Leben. 

Netz
Für 	die 	MitarbeiterInnen 	der 	einzelnen 	Mitgliederorganisationen 	des 	Wiener 	

werks	 –	 insbesondere 	 Bewährungshilfe, 	 Kinder-	 und 	 Jugendhilfe,	 
Jugendarbeit 	– 	wird 	die 	Einzelfallarbeit 	durch 	die 	Perspektivenlosigkeit 	der 	
Betroffenen	 erheblich	 erschwert	 bzw.	 teilweise	 sogar	 verunmöglicht.	 

Bewährungshilfe	 mit	 wenig	 Perspektiven 

Besonders	 der 	Verein 	Neustart, 	der 	Bewährungshilfe 	nach 	der 	Haft 	anbietet, 	
hat	 in	 den	 letzten	 Jahren	 vermehrt	 mit 	 – 	meist 	 jungen 	 – 	KlientInnen	 zu	 
tun, 	 deren 	 Aufenthaltsstatus 	 als 	 subsidiär 	 Schutzberechtigte 	 oder	 
Konventionsflüchtling	 aufgrund	 einer	 Strafe	 gemäß	 § 	 278b-f	 	 StGB	 
(Strafgesetzbuch)	 Terroristische	 Vereinigung	 aberkannt	 wurde.	 

Aberkennung des 
Aufenthaltsstatus 

Personen, 	die 	gemäß 	§ 	9 	AsylG	 (Asylgesetz) 	Aberkennung 	des 	Status 	des	 

 
subsidiär 	 Schutzberechtigten 	 ihr 	 Recht 	 auf 	 Asyl 	 in	 Österreich 	 durch	 
Begehung eines besonders schwerwiegenden Deliktes verwirkt haben,
müssen 	 entweder 	 in	 ihr	 Herkunftsland 	 zurückgeschoben 	 werden 	 oder 	 –	 
wenn 	dies 	aus 	menschenrechtlichen 	Gründen 	nicht 	möglich 	ist 	– 	bekommen 	
gemäß	 §	 46a	 FPG	 (Fremdenpolizeigesetz)	 Duldung	 einen	 geduldeten	 
Aufenthalt. 	Ein 	Aberkennungsverfahren 	wird 	automatisch 	eingeleitet, 	wenn 	
sich 	 eine 	 Person 	 gemäß 	 §	 278b-f 	 	 StGB	 (Strafgesetzbuch) 	 Terroristische	 
Vereinigung	 strafbar	 gemacht	 hat	 – 	 egal 	wie 	hart 	 oder 	milde 	das	 Urteil	 
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vor Gericht ausfällt. Diese Statusveränderung bedeutet eine wesentliche 

Verschlechterung der rechtlichen Situation der/des Betroffenen, sowie der 

von dieser Person abhängigen Minderjährigen und bestraft die Betroffenen 

weit über das Absitzen ihrer Strafe hinaus – mitunter ihr gesamtes Leben. 

Das Wiener Netzwerk, sowie verschiedenste PartnerInnen und ExpertInnen 

aus der Praxis, sehen es als grundsätzliches Problem an, wenn Menschen 

in einer existenziell bedrohlichen Lage sind und keinen Zugang zum 

Sozialsystem haben. Im Sinne der regionalen, nationalen und internationalen 

Bestrebungen extremistische Einstellungen in unserer Gesellschaft zu 

verhindern und zu bekämpfen, können diese Entwicklungen, die junge 

Menschen dauerhaft in prekäre Situationen drängen, nicht ignoriert werden. 

Gründung des „Bundesweiten Netzwerks Extremismusprävention und 

Deradikalisierung“ 

Das Wiener Netzwerk Deradikalisierung, Prävention und Demokratiekultur 

begrüßt eine wichtige Entwicklung im Jahr 2017: Nach mehreren 

Arbeitstreffen im Frühjahr, wurde im Sommer das Bundesweite Netzwerk 

Extremismusprävention und Deradikalisierung (BNED) gegründet. 
Das Bundesweite Netzwerk wird von der Präventionsabteilung des 

Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) im 

Innenministerium koordiniert und bringt unterschiedliche Ministerien und 

Organisationen der Zivilgesellschaft, sowie einzelne ExpertInnen und die 

Bundesländer zusammen. Auch die Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien 

ist, im Namen aller Kijas Österreichs, im bundesweiten Netzwerk vertreten. 

Zu den Aufgaben des BNED zählen insbesondere die bundesweite 

zeit- und ressourceneffiziente Abstimmung aller Maßnahmen zur 

Extremismusprävention und Deradikalisierung, sowie die frühzeitige 

Identifizierung von Radikalisierungsprozessen in den gewaltbereiten 

Extremismus und deren Bearbeitung durch einen gesamtgesellschaftlichen 

Ansatz. Ziel ist es, den Wissenstransfer zwischen den Akteuren in deren 

jeweiligen Wirkungsbereichen zu verbessern und Synergien zwischen 

bestehenden Präventionsmaßnahmen herzustellen. Die ersten drei 
Sitzungen des Netzwerkes dienten zum gegenseitigen Kennenlernen, sowie 

Informations- und Wissensaustausch zwischen Bundesministerien, Ländern 

und NGOs. Ziel für das Frühjahr 2018 ist es, eine gemeinsame nationale 

Strategie für die Extremismusprävention in Österreich zu entwickeln und 

Präventionsprojekte umzusetzen. Erste Arbeitstreffen fanden bereits statt. 

vielseitiger 
Aufgabenbereich 

Das Ausstiegsprogramm 

Als erste Maßnahme wurde ein Ausstiegsprogramm für islamistisch 

radikalisierte Personen gegründet, das im Winter 2017 als einjähriges 

Pilotprojekt startete und vom BNED auf strategischer Ebene koordiniert 

und gesteuert wird. Weiters soll das bundesweite Netzwerk für die 

effiziente Abstimmung der Interventionsmaßnahmen, die außerhalb des 

Ausstiegsprogramms angesiedelt sind, sorgen. 

Pilotprojekt 
Das	 Ausstiegsprogramm	 aus	 dem	 gewalttätigen	 Extremismus	 soll	 sich	 an	 
vier 	verschiedene 	Zielgruppen 	von 	radikalisierten 	Personen 	richten: 	
1.	 Personen,	 die 	gemäß 	§ 	278b 	StGB 	(Terroristische	 Vereinigung)	 justiziell	 

behandelt werden. 
2.	 Personen,	 die 	 aufgrund 	 anderer 	 Delikte 	 justiziell 	 behandelt 	 werden	 

(Straf-	 bzw.	 U-Haft)	 und 	 bei	 denen 	 im	 Strafvollzug	 eine	 vorhandene	 
Radikalisierungsproblematik 	erkannt 	wurde. 

3.  Personen, die (noch) keine strafrechtlich relevanten Handlungen
gesetzt 	haben, 	sich 	 jedoch 	hochgradig 	radikalisiert 	haben 	und 	aus 	der	 
extremistischen 	Szene 	freiwillig 	aussteigen 	möchten. 

4.	 Personen, 	die 	(noch) 	keine 	strafrechtlich 	relevanten 	Handlungen 	gesetzt 	
haben	 und 	im 	Radikalisierungsprozess	 noch	 nicht	 weit	 fortgeschritten 	
sind 	(Sekundärprävention). 	

	 Für	 den 	Pilot 	werden 	zehn 	junge 	Männer 	und 	Frauen 	unterschiedlichen 	
Alters 	und 	mit 	unterschiedlichen 	Problemlagen 	ausgewählt. 	Die 	Pilot-
Phase 	wird 	für 	ein 	Jahr 	wissenschaftlich 	begleitet 	und 	evaluiert. 	Danach 	
ist 	eine 	Ausweitung 	auf 	andere 	Formen 	des 	gewalttätigen 	Extremismus 	
geplant. 	

	 Das	 Fallplanungsteam	 bilden	 gleich 	drei	 unterschiedliche	 Organisationen: 	
der 	 Verein 	 NEUSTART, 	 der 	 österreichweit 	 Bewährungshilfe 	 leistet,	 
die 	 Beratungsstelle 	 Extremismus, 	 die 	 in 	 der 	 bundesweiten 	 offenen	 
Jugendarbeit 	 (bOJA) 	 angesiedelt 	 ist, 	 sowie 	 der 	 Verein 	 DERAD, 	 der	 
Gespräche 	mit 	ideologisierten 	Personen 	in 	Justizanstalten 	führt. 

 

Mitarbeit an   
nationaler Strategie zur   
Extremismusprävention  
und Deradikalisierung 

Nationale 	Strategie 	zur 	Extremismusprävention 

Gehäuft 	 auftretende 	 jihadistisch 	 motivierte 	 Angriffe 	 und 	 terroristische	 
Anschläge 	 in 	 Europa 	 sowie 	 der 	 Anstieg 	 von 	 extremistisch 	 motivierten	 
Gewalttaten	 in	 den	 vergangenen	 Jahren,	 haben	 die	 meisten	 west-	 und	 
zentraleuropäischen 	 Länder 	 dazu 	 veranlasst, 	 nationale 	 Strategie-	 oder	 
Aktionspläne 	 zur 	 Extremismusprävention 	 und 	 Deradikalisierung 	 zu	 
erstellen. 	In 	Österreich 	war 	dies 	bisher 	noch 	nicht 	der 	Fall. 	Im 	Rahmen 	des 	
zweiten 	Treffens 	des 	BNED, 	am 	21. 	September 	2017, 	verständigten 	sich 	alle 	
Mitglieder 	darauf, 	dass 	auch 	Österreich 	eine 	nationale 	Präventionsstrategie 	
benötigt. Alle Mitglieder des BNED wurden eingeladen, sich an der
inhaltlichen 	Ausarbeitung 	der 	Strategie 	zu 	beteiligen. 	Die 	Koordination 	der 	
Strategieentwicklung 	hat 	das 	BVT 	übernommen. 	

Das 	 Wiener 	 Netzwerk	 sieht 	 es 	 als 	 seine 	 wesentliche	 Aufgabe,	 seine	 
Erfahrungen 	und 	Expertise 	einzubringen 	und 	beteiligt 	sich 	intensiv 	an 	der 	
Ausarbeitung	 der 	einzelnen	 Handlungsfelder.	 Als	 besonders	 wichtig 	erachtet 	
das 	Wiener 	Netzwerk, 	dass 	die 	Nationale 	Strategie 	neben 	akuten 	und 	direkt 	
auf 	Extremismusprävention 	abzielenden 	Maßnahmen, 	auch 	auf 	nachhaltige 	
Präventionsmaßnahmen 	setzt, 	die 	einen 	langfristigen 	Umsetzungszeitraum 	
und 	entsprechend 	mehr 	Ressourcen 	benötigen, 	aber 	den 	sozialen 	Frieden	 
und 	gesellschaftlichen 	Zusammenhalt 	fördern. 	

 



und Prävention 

  82 83 KINDER- & JUGENDANWALTSCHAFT WIEN KINDER- & JUGENDANWALTSCHAFT WIEN 

 

 

  
  

 

  

Strukturelle Veränderungen im Wiener Netzwerk 

Das Wiener Netzwerk ist seit seiner Gründung beständig gewachsen und 

hat 2017 den fachlichen Austausch zu verschiedenen Fragestellungen stark 

intensiviert, während die konkrete Arbeit mit neuen Radikalisierungsfällen 

zurückgegangen ist. Durch die Gründung des Bundesweiten Netzwerks 

Extremismusprävention ist ein wichtiger neuer Player im Spiel, der 

viele der im Wiener Netzwerk aktiven Mitglieder sowie wichtige Partner 

(bspw. das Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes) 
nun auch auf Bundesebene in regelmäßigen Treffen zusammenbringt. 
Ganz besonders stark ist der Bereich der Justiz eingebunden, sowie die 

drei Organisationen, die das Fallplanungsteam des Ausstiegsprogramms 

bilden: Neustart, Beratungsstelle Extremismus und Verein Derad. Das 

Wiener Netzwerk begrüßt die Schaffung eines bundesweiten Netzwerks 

zur Extremismusprävention und Deradikalisierung sehr und hofft, dass 

mit dem Ausstiegsprogramm konkrete Schritte gesetzt wurden, die 

Deradikalisierungsarbeit in Österreich zu professionalisieren und zu 

institutionalisieren. 

Gründung des 
bundesweiten Netzwerks 

Demokratiekulturförderung	 und	 Menschenrechte	 als	 neue	 
Schwerpunkte 

Demokratieförderung ist 
Extremismusprävention 

Angesichts der neuen Entwicklungen wird das Wiener Netzwerk 

seine Schwerpunkte wieder verstärkt auf den Aspekt der 

Demokratiekulturförderung und auf Prävention von Abwertungsideologien 

und Extremismen legen. Demokratie und Toleranz bilden die Basis für eine 

gesunde Gesellschaft, die weniger anfällig für extremistische Strömungen 

und Hetze gegen einzelne Gruppen ist. Alle Agenden, die Justiz, Vollzug 

und Deradikalisierung betreffen, möchte das Wiener Netzwerk ab nun 

vorrangig innerhalb des Bundesweiten Netzwerks behandeln. Das Wiener 

Netzwerk wird sich hingegen wieder verstärkt Richtung stadtspezifische 

Agenden orientieren. Wichtige Herausforderungen sind hier die Integration 
von ausgrenzungsgefährdeten Gruppen, sowie gezielte Maßnahmen 

zur Förderung des Demokratieverständnisses, der Partizipation und 

Menschenrechtsbildung von Kindern und Jugendlichen im Schulbereich 

und in der Elementarpädagogik. 

In regelmäßigen Abständen möchte das Wiener Netzwerk ExpertInnen-
Hearings zu unterschiedlichen Themen abhalten. In dieser Form soll es 

auch Raum zum Austausch geben und die Magistratsexternen Mitglieder 

und Partner miteinbeziehen. 

Abb. Strukturelle Änderungen im Wiener Netzwerk Demokratiekultur und 

Prävention (vormals Wiener Netzwerk Deradikalisierung, Prävention und 

Demokratiekultur) 

Zusammenarbeit in der Extremismusprävention 
Dezember 2017 

 
   

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
    

   
 

    
  

 
 

   

 

 
 

 
 

  
 

 
  

  
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Bundesweites Netzwerk 
Extremismusprävention und 

Deradikalisierung 
Ministerien: BMI, BMJ, BMASK, BMB, BMGF, BMJ, BMFJ, BMEIA 

VertreterInnen der Bundesländer 
Zivilgesellschaftliche Organisationen: DÖW, Frauen ohne Grenzen 
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Verankerung 
von Sozialarbeit 
in pädagogischen 
Einrichtungen 

Forderungen 

Ausbau von sozialer Arbeit als Präventionsmaßnahme 

Um Gewalt und Extremismus in einer Gesellschaft umfassend vorzubeugen, 
muss Gewaltprävention bereits beim Schutz des Individuums ansetzen. 
Insbesondere Kinder und die Schwächsten in unserer Gesellschaft müssen 

vor jeder Form von psychischer, physischer und sexueller Gewalt geschützt 

werden. Der Ausbau von sozialer Arbeit an zentralen Standorten kann eine 

bessere Betreuung von Kindern und rechtlich schlechter Gestellten bedeuten 
und damit eine wesentliche Präventionsmaßnahme gegen Radikalisierung 

und Extremismus darstellen. Aus unserer alltäglichen Arbeit wissen wir, 
dass sämtliche Institutionen, seien es die Kindergärten, die Schulen, der 

Sicherheitsbereich, die Justiz oder der Sozialbereich, an Personalmangel 
leiden. Um bessere soziale Betreuung zu gewährleisten, müssen 

Personalressourcen überall dort aufgestockt werden, wo Menschen mit 

unterschiedlichsten Problemlagen täglich aufeinandertreffen. Eine gezielte 

Maßnahme wäre beispielsweise die Verankerung einer Sozialarbeiterin oder 

eines Sozialarbeiters an jeder Schule und in jeder Kindertageseinrichtung. 

Jugendarbeit ist 
(100%) Prävention 

Jugendarbeit stärken 

Die Jugendarbeit leistet in Österreich jeden Tag auf niederschwellige, 
sozialraumorientierte sowie diversitäts- und geschlechtssensible Art und 

Weise wesentliche Präventionsarbeit. Sie ist nah an den Jugendlichen 

dran, erkennt somit als Erste, neue Entwicklungen unter Jugendlichen 

und versucht mit Wertschätzung und Angeboten, den Jugendlichen ein 

Gegenangebot zu negativen Einflüssen zu machen. Die Jugendarbeit stellt 

für die Jugendlichen einen diskriminierungsfreien Raum dar, in dem sie sich 

7 Kenan Güngör , Caroline Niknafs, Irina Scheitz, Philipp Schnell, Florian Riffer: Jugendliche in der Offenen 
Jugendarbeit. Identitäten, Lebenslagen und abwertende Einstellungen. Oktober 2016. 
PDF: https://kja.at/site/files/2016/10/Studie_Jugend_Abwertung-Endfassung-min.pdf. 

https://kja.at/site/files/2016/10/Studie_Jugend_Abwertung-Endfassung-min.pdf
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verstanden	 fühlen	 und	 bei	 Problemen	 gehört	 werden,	 wie	 die	 im	 Oktober	 
2016	 veröffentlichte	 Studie	 „Jugendliche	 in	 der	 Offenen	 Jugendarbeit	 
Wien”7 	zeigte.	 Weiters	 gaben	 in	 der	 Studie	 87%	 der	 Jugendlichen	 an,	 dass	 
die	 Jugendarbeit	 sie	 davon	 abhalte	 „auf	 die	 schiefe	 Bahn	 zu	 geraten“.	 Um	 
diese	 wertvolle	 Arbeit	 zu	 stärken,	 sollten	 die	 Ausgaben	 des	 Bundes	 für	 die	 
Jugendarbeit	 in	 den	 Ländern	 verdoppelt	 werden.	 

Finanztopf	 für	 innovative	 Projekte	 und	 Initiativen 

Die	 Stadt	 Wien	 begrüßt	 innovative	 Projekte	 wie	 das	 Video-Blog-Projekt	 
„Jamal	 al-Khatib“	 des	 Vereins	 „Turn“.	 Um	 Kreative	 und	 Kunstschaffende,	 
die	 sich	 in	 der	 Präventionsarbeit	 engagieren	 wollen,	 zu	 unterstützen,	 
sollte	 ein	 Fördertopf	 des	 Bundes	 gegründet	 werden.	 Neben	 finanzieller	 
Unterstützung	 sollte	 auch	 die	 Einhaltung	 professioneller	 Qualitätskriterien 	
(z.B.	 Gendersensibilität	 und	 Ausgewogenheit,	 Vermeidung	 von	 Stereotypen	 
und	 der	 Reproduktion	 von	 problematischen	 Einstellungen)	 eingefordert	 und 	
gegebenenfalls	 auch	 inhaltliche	 Unterstützung	 und	 Expertise	 durch	 das	 
multiprofessionelle	 Netzwerk	 bereitgestellt	 werden.	 

Professionalisierung im  
Bereich Deradikalisierung  

und Prävention 

Ausbildung	 für	 Gewaltprävention	 und	 Deradikalisierung 

Für	 Personen	 aus	 Sozial-	 und	 Jugendarbeit,	 aber	 auch	 aus	 dem	
Sicherheitsbereich	 und	 der	 Sozialpädagogik	 sollte	 eine	 vom	 Bund	 
finanzierte	 hochqualifizierte	 und	 kostenlose	 Ausbildung	 für	 den	 Bereich	 
Gewaltprävention	 und	 Deradikalisierung	 geschaffen	 werden,	 um	 den	 Pool	 
an	 Personen,	 die	 zu	 besonders	 schwierigen	 Fällen	 herangezogen	 werden	 
können	 oder	 auch	 als	 MultiplikatorInnen	 in	 ihren	 Bereichen	 agieren,	 zu	 
erweitern. 

Schutz der Jugendlichen   
in Haft vor Radikalisierung 

Engmaschige	 Betreuung	 während	 und	 nach	 der	 Haft 

         

Um	 Extremismusprävention	 zu	 leisten,	 müssen	 Risikofaktoren	 für	 
Radikalisierungsprozesse	 berücksichtigt	 werden.	 Erfahrungen	 von	 Gewalt,	 
Demütigung	 und	 Missbrauch,	 sowie	 fehlende	 Perspektiven	 können	 ein	 
wesentlicher	 Faktor	 für	 soziale	 Problementwicklungen	 sein,	 wovon	 das	 
Abdriften	 in	 eine	 radikale	 Gruppe	 oder	 Ideologie	 nur	 eine	 Möglichkeit	 
darstellt.	 Tatsache	 ist	 jedoch,	 dass	 bestimmte	 Lebenserfahrungen	 Menschen 	
empfänglicher	 für	 extremistische	 Ideologien	 und	 Gruppen	 machen:	 
Gefängnisse	 gelten	 daher	 weiterhin	 als	 Orte	 der	 Radikalisierung	 in	 die	 
Gewaltbereitschaft	 hinein.	 Damit	 Kleinkriminelle	 nicht	 als	 ExtremistInnen	 
das	 Gefängnis	 verlassen,	 muss	 mehr	 Geld	 in	 die	 sozialpädagogische	 und	 
sozialarbeiterische	 Betreuung	 fließen.	 

Auch 	 für 	 jene 	 Personen, 	 die	 aufgrund 	 des	 §	 278b	 eine	 Strafe	 erhalten	 
haben	 und	 (noch)	 nicht	 im	 Ausstiegsprogramm	 bzw.	 in	 dessen	 Pilot	 betreut	 
werden,	 muss	 eine	 gute,	 stark	 vernetzte	 Betreuung	 –	 während	 und	 nach	 
der	 Haft	 –	 gewährleistet	 sein.	 Dies	 gilt	 besonders	 für	 Fälle,	 die	 keine	 
Bewährungsauflagen	 haben,	 für	 Personen	 mit	 minderjährigen	 Kindern	 und	 
weiterhin	 hoch	 ideologisierten	 Personen.	 Eine	 Vernetzung	 zwischen	 Justiz,	 
Vollzug	 und	 Helfersystemen,	 wie	 sie	 durch	 die	 Sozialnetzkonferenzen	 

geleistet werden können, sind ein gutes Instrument, um die Betreuung nach 

der Haft fortzuführen und sollten nicht nur bei Jugendlichen, sondern auch 

bei jungen Erwachsenen und Erwachsenen stattfinden. Besonders wichtig 

ist der Einbezug der Kinder- und Jugendhilfe, wenn die Klientinnen und 

Klienten minderjährige Kinder haben. 
Weiters müssen Angebote bestehen, auf die SozialarbeiterInnen, 
JugendarbeiterInnen etc. zurückgreifen können, wenn ihre KlientInnen 

Gespräche bezüglich ihrer Religion und Radikalisierung benötigen. Hier 

stoßen viele HelferInnensysteme an ihre fachlichen Grenzen. 

klare Verhältnisse für die  
Deradikalisierungsarbeit 

Klärung	 der	 Lage	 der	 Geduldeten 

Die 	Reintegration 	von 	Personen, 	die	 aufgrund 	StGB	 §	 278b	 eine	 Strafe	 erhalten 	
haben, stellt eine besondere Herausforderung dar. Wird diesen Personen  
zudem	 der	 Aufenthaltsstatus	 aberkannt	 und	 sie	 dürfen	 aufgrund	 einer	 
Duldung 	in 	Österreich 	bleiben, 	sind 	nicht 	nur	 ihre	 Zukunftsperspektiven 	
enorm	 eingeschränkt,	 sie	 –	 und	 ihre	 Kinder	 –	 werden	 auch 	mit 	einem 	Schlag	 
in	 eine	 äußerst	 prekäre	 Situation	 getrieben.	 Unter	 solchen	 Umständen	 ist	 
eine 	Resozialisierung 	kaum 	möglich. 	Es	 bedarf	 daher	 einer	 sinnvollen 	und 	
menschenwürdigen	 Klärung	 der	 Lage	 der	 Geduldeten	 Personen	 in	 Österreich. 

Integration 	von	 geflüchteten	 Menschen	 ab	 dem 	ersten	 Tag 

Ein	 weiterer	 wichtiger	 Zugang	 zum 	 Thema 	 Extremismusprävention	 ist	 
die	 Gewährleistung	 der	 sozialen 	Sicherheit	 für	 eine 	größtmögliche 	Anzahl 	
von 	Menschen. 	Unterstützung	 von	 ausgrenzungsgefährdeten	 Gruppen, 	wie 	
beispielsweise 	Geflüchtete, 	durch 	den 	Ausbau 	von	 sozialen 	Support-	und	 
Betreuungssystemen 	 kann 	 daher 	 als 	wesentliche 	 Präventionsmaßnahme	 
angesehen 	werden. 	Menschen,	 die	 in	 Österreich	 um 	Asyl	 ansuchen,	 sollten	 
möglichst 	schnell	 Klarheit	 darüber	 erhalten,	 ob	 sie	 sich 	in 	Österreich 	eine	 
Zukunft	 aufbauen	 können	 und	 wie	 im	 Fall	 eines	 negativen 	Ausgangs 	ihres 	
Ansuchens,	 ihre	 weiteren	 Optionen	 aussehen.	 Dafür	 braucht	 es	 Mindestzeiten 	
für 	 Verfahren, 	 deren 	 Start 	 sich 	 auch 	 nicht 	 länger 	 als 	 drei 	 Monate 	 nach	 
Ankunft 	verzögern 	darf,	 denn	 in	 diesen	 Phasen	 der	 absoluten	 Unsicherheit 	
ist	 für 	Menschen 	der	 Gedanke	 an	 Integration	 schwer	 möglich	 und	 wertvolle	 
Zeit	 für	 (Aus-/)Bildungsmaßnahmen	 geht	 verloren.	 Weiters	 brauchen	 
diese 	 Personen 	 Tagesstrukturen 	 und 	 sinnvolle 	 Aufgaben 	 (Deutschkurse,	 
Ausbildungen,	 Arbeit)	 sowie	 in	 Fällen 	von 	Traumatisierung,	 aufgrund	 des	 
im	 Herkunftsland	 und	 auf	 der	 Flucht	 Erlebten,	 psychologischen	 Beistand	 
und	 Therapien,	 um	 ihre	 psychische	 Gesundheit	 zu	 erhalten	 bzw.	 zu	 
verbessern. 	Die 	Investitionen, 	die 	jetzt	 in 	die 	Integration 	von	 Geflüchteten,	 
die	 aus	 humanitären 	Gründen	 Asyl 	bekommen, 	gesetzt 	werden,	 stellen	 eine	 
nachhaltige	 Prävention	 –	 nicht	 nur	 im	 Bereich	 des	 Extremismus,	 sondern	 
für	 die	 allgemeine	 gesellschaftliche	 Gesundheit	 – 	dar. 	

Extremismusprävention 	auf 	Basis	 der	 Menschrechte 

Neben	 unterschiedlichen	 Empfehlungen 	für 	die 	einzelnen 	Handlungsfelder	 
der	 Nationalen	 Strategie,	 fordert	 das	 Wiener	 Netzwerk	 ein	 eigenes	 Kapitel	 
ein, 	das 	sich 	– 	ähnlich	 einer	 Präambel	 –	 den	 Grundsätzen	 widmet,	 welche	 
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die Basis der nationalen Strategie und aller Maßnahmen bilden müssen. 
Damit eine nationale Strategie zur Extremismusprävention gelingen kann, 
ohne selbst antiliberal und diskriminierend zu werden, müssen sich alle 

Maßnahmen an den Idealen der Menschenrechte und der Unantastbarkeit 

der Menschenwürde orientieren. Besonders der Schutz von Kindern und 

Jugendlichen und deren Rechte muss oberste Priorität haben. Weiters 

hält das Wiener Netzwerk fest, dass in einem migrationsgeprägten Land 

wie Österreich ein klares Bekenntnis zu Diversität, Gleichstellung und 

zum Abbau von strukturellen Diskriminierungen erfolgen muss, da 

Marginalisierungen und Abwertungen einen Nährboden für Entfremdung 

und Radikalisierungsprozesse darstellen. Die Bedeutung von Gender als 

Querschnittsthematik soll festgeschrieben werden. 
Ebenfalls 	zentral 	 ist	 es, 	die 	Wahrung	 der 	Grundrechte 	und 	bürgerlichen	 
Freiheiten	 schriftlich	 festzuhalten,	 da	 die 	 Verteidigung	 der	 Demokratie	 

	 	 	 	 	 	

	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Sensibilisierung der 
Gesellschaft 

und 	 ihrer 	 freiheitlichen 	 Grundordnung 	 nicht 	mit 	 der 	Beschneidung 	 von	 
Persönlichkeitsrechten 	 erfolgen 	 kann. 	 Wahre 	 Extremismusprävention	 
muss	 zudem	 religiösem	 Extremismus	 und	 Rechtsextremismus	 gleichwertig	 
Aufmerksamkeit	 schenken	 und	 darf	 die	 langfristig	 destruktive	 Kraft	 von	 
rechtsextremistischen 	Gesinnungen 	gegenüber 	dem	 Bedrohungspotenzial	 
des	 dschihadistischen	 Terrorismus	 nicht	 unterschätzen. 
Gleichzeitig 	 gilt 	 es, 	 gegen 	 jegliche 	 Form 	 von 	 Abwertungsideologien	 
(Rassismus,	 Homophobie,	 Sexismus	 etc.)	 vorzugehen	 und	 das	 
Demokratieverständnis	 der	 Gesamtbevölkerung	 zu	 fördern,	 um	 den	 
gesellschaftlichen	 Zusammenhalt	 zu	 stärken. 
Um	 eine	 breite,	 gesamtgesellschaftliche	 Allianz	 gegen	 Extremismus	 zu	 
bilden	 und	 den	 sozialen	 Frieden	 zu	 wahren,	 müssen	 Bund	 und	 Länder	 sich	 
zu	 gegenseitiger	 Solidarität	 und	 Kooperation	 bekennen	 und	 gemeinsam	 
den	 stetigen	 Dialog	 sowie	 die	 Auseinandersetzung	 mit	 unterschiedlichen	 
Problemstellungen	 suchen. 

Auszeichnung für 
potentielle und 

nachhaltige Projekte 

Tätigkeitsbericht und Erfolge des Wiener Netzwerks 2017 

Österreichischer Verwaltungspreis 

Im April wurde das Wiener Netzwerk Deradikalisierung und Prävention 

mit dem Österreichischen Verwaltungspreis 2017 ausgezeichnet, 
der vom Bundeskanzleramt ausgeschrieben wurde. Das Netzwerk 

gewann in der Kategorie „Co-Creation und Kooperation“ für Projekte, 
die Rahmenbedingungen zur Partizipation und Zusammenarbeit mit 

nachhaltiger Wirkung ermöglichen. 

Die Jury bezeichnete die Gründung des Netzwerks als „eine Antwort auf 

eine große gesellschaftliche Herausforderung unserer Zeit“. Sowohl die 

breit angelegte Kooperation unterschiedlicher Träger und Institutionen 

als auch die Grundhaltung des Netzwerks, die auf der UN Kinder- und 

Jugendrechtskonvention und des Kinder- und Jugendschutzes basiert, 
wurde von der Jury als Grund für die Prämierung genannt. 

Mit dem Preis werden zukunftsweisende Projekte der Gemeinden, Länder 

und der Bundesverwaltung sowie Kooperationsprojekte prämiert und der 

breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Die Verleihung fand am 24. April 2017 in 

der Wirtschaftsuniversität Wien statt. 

Insgesamt 88 Projekte wurden in den vier unterschiedlichen Kategorien 

eingereicht. Die Jury – bestehend aus Fachleuten aus Wissenschaft, Praxis 

und Beratung – vergab pro Kategorie einen Preis und 13 Anerkennungen. 
Darüber hinaus wurden auf Grundlage externer Votings durch Studierende 

von der Wirtschaftsuniversität Wien und österreichischer Fachhochschul-
Lehrgänge für Public Management vier Sonderpreise verliehen. Das Wiener 

Netzwerk Deradikalisierung und Prävention setzte sich in seiner Kategorie 

gegen 24 andere Projekte durch. 

Wiener Kindergärten und der Islam 

Durch die Zusammenarbeit und den Austausch im Wiener Netzwerk 

konnte 2017 der Arabistiker und Dschihadismus-Experte Nico Prucha 

von der Universität Wien zur fallweisen Unterstützung für das Team der 

Kontrolleure der MA 10 Kindergärten und privaten Kindertagesgruppen 

gewonnen werden. Prucha kann herangezogen werden, wenn Einrichtungen 

von BetreiberInnen kontrolliert werden, deren Muttersprache Arabisch ist, 
um arabische Texte zu verstehen und zu deuten und die Kommunikation mit 

den BetreiberInnen zu erleichtern. 

Projektförderungen  

Die KJA und das Wiener Netzwerk unterstützen Projekte, die sich 

gemeinsam mit Jugendlichen mit den Themen Radikalisierung und 

Abwertungseinstellungen auseinandersetzen und dabei kreative Wege 

gehen. Die Produktion von Text, Film oder Musik sind nicht nur Mittel, 
um sich auszudrücken und die eigene Geschichte zu erzählen, sondern 

fördern auch eine Reihe an Kompetenzen, welche die Selbstwirksamkeit 

junger Menschen erhöhen. Nicht selten kommt dabei eine Begabung oder ein 

besonderes Interesse zutage, das auch für die berufliche Zukunft von Nutzen 

ist. Wichtig ist dabei, dass die Projekte keine Stereotypen reproduzieren und 

auch marginalisierte Gruppen in den Fokus rücken. 

jugendliche Aussteiger 
warnen vor Radikalisierung 

Jamal al-Khatib – mein Weg 

Im Sommer startete die Online-Video-Kampagne „Jamal al-Khatib – mein 

Weg!“ in dem die fiktive Figur Jamal seine Geschichte erzählt, die ihn fast nach 

Syrien geführt hätte, um sich dem Islamischen Staat anzuschließen. In den 

vier professionell gestalteten Videos werden die Lebenswirklichkeiten junger 

Männer aufgegriffen, die in Wien aufwachsen, eine Migrationsgeschichte 

haben oder sogar selbst geflüchtet sind und ihren Platz in der Gesellschaft 
suchen. Jamal erzählt von der Angst auf der Flucht, der neuen Heimat, 
Erfahrungen von Marginalisierung und Ausgrenzung und wie er sich in der 
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Gruppe seiner Freunde stark fühlt und viele Dummheiten macht. Keiner 

von ihnen hat Arbeit oder ein Ziel im Leben. Dann fangen Jamal und sein 

Freund an, sich mehr für den Islam und das Leid der Menschen in Syrien 

zu interessieren. Der Freund fährt schließlich nach Syrien und stirbt dort, 
Jamal landet im Gefängnis. Dort hat er viel Zeit nachzudenken, macht sich 

Gedanken über Glaube, Fremdenhass, Mitmenschlichkeit und sagt: „Ich 

finde, man muss da genauer hinschauen, die Welt ist nicht nur schwarz 

und weiß.“ 

Die Geschichte von Jamal al-Khatib basiert auf Texten, autobiographischen 

Erzählungen und Gedanken, die mit neun Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen (darunter vier Aussteiger aus der dschihadistischen 
Szene) erarbeitet wurden. Gemein ist allen neun, dass sie Position gegen 

islamistischen Extremismus beziehen. Jamal erzählt Geschichten, die die 

am Projekt beteiligten Jugendlichen selbst erlebt haben, und er gibt ihre 

Überlegungen zu diesen Erlebnissen online an andere Jugendliche weiter. 

Die Videos wurden von den Jugendlichen gemeinsam mit den 

JugendarbeiterInnen, Religionsexperten sowie einem Filmteam bestehend 

aus Geflüchteten aus dem Iran professionell produziert. In den Videos 

findet eine Auseinandersetzung mit Themenfeldern und Fragen statt, zu 

denen im Internet Antworten von extremistischen Positionen dominieren 

und für deren Reflexion es offline oft keinen Raum gibt, wodurch sie eine 

Hinwendung zu islamistischem Extremismus befördern können. In Social 
Media Kanälen und auf Youtube wurden die Videos eifrig kommentiert und 

mit „Jamal“ diskutiert. Ziel war es, Reflexionsprozesse und Diskussionen 

über diese Themen anzuregen und Jugendliche im Umgang mit Konflikten, 
Kompromissen und Widersprüchen zu stärken und ihre Ambiguitätstoleranz 

zu fördern. 

Jugendliche setzen sich 
mit Abwertungsideologien 

und Extremismus 
auseinander 

Echte HeldInnen sind anders 

„Basst nich“, sagt der Mann stirnrunzelnd. Der neue Freund, den die Tochter 

zum Essen mitgebracht hat, passt dem Vater absolut nicht in den Kram: 
ein Muslim, ein Flüchtling noch dazu – dabei spricht er selbst mit stark 

ausländischem Akzent. Die bemühte Mutter serviert Schweinestelze, die der 

junge Syrer ablehnt, auch Alkohol mag er keinen, offenbar unüberbrückbare 

Differenzen. Die skurrile Szene spielt in einem der drei Clips der „Echte 

Helden sind anders“- Kurzfilmreihe, die in Kooperation mit Muna Duzdar, 
Staatssekretärin für Diversität, Öffentlichen Dienst und Digitalisierung 

im Bundeskanzleramt und der Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien 

entstanden ist. 

Als Gegengewicht zu radikalisierender Propaganda und den vielen negativen 

Inhalten in Online-Medien, richtet sich das Projekt gegen Extremismus 

und Abwertung jeglicher Art. Die Kurzfilme wurden von Jugendlichen 

mitentwickelt und umgesetzt. 

In einem einwöchigen Workshop erhielten die Jugendlichen - die 

unter Anderem aus Österreich, Nepal, Pakistan und Syrien stammen -
Unterstützung von Schauspiel-Coaches und Drehbuchautoren, um eigene 

Erfahrungen kreativ umzusetzen. Die Filme beziehen sich somit auf wahre 

Begebenheiten und erzählen von der Überbrückung von Vorurteilen („Du 

basst nich“), traumatischen Erlebnissen eines jungen Mannes, der von IS-
Schergen gefoltert wurde („Haram“) oder von Mobbing und Zivilcourage 

(„Click Live“). 

Bei der filmischen Umsetzung wurden die Jugendlichen von einem 

professionellen Team unterstützt. Am 29. September fand die „Offline-
Premiere“ im Filmcasino Margareten statt. Wer wissen möchte, ob der sture 

Vater doch noch ein Einsehen hat und was für Helden sich in den anderen 

zwei Clips finden, kann die Kurzfilme auf Vimeo, Youtube und Facebook 

fnden. 

Fortbildungen, Vorträge, Workshops zum Thema Radikalisierung,  
Extremismus und Prävention  

regelmäßige Schulungen 
durch Mitglieder des 
Wiener Netzwerks 

KJA koordiniert die 
Professionalisierung 

Alle Magistratsabteilungen, die im Netzwerk Mitglied sind, bieten 

weiterhin regelmäßig und bei Bedarf, Fortbildungen für Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter an. Besonders hervorzuheben sind die verschiedenen 

Bildungsreihen und Workshops der MA 17, die von der MA 13 geförderte 

WienXtra ifp-Fachtagung „Haltung zeigen! Menschenfeindlichkeit 

als pädagogische Herausforderung“ am FH Campus Wien, sowie das 

Kooperationsprojekt zwischen Polizei, Stadtschulrat und der MA 11 zur 

Radikalisierungsprävention. In diesem Projekt wurden von April 2017 bis 

Dezember 2017 ca. 640 Personen in interdisziplinären Settings geschult. 
Eine Fortführung 2018 ist geplant. 
Die MA 11 hielt auch 2017 ihren multiprofessionellen MultiplikatorInnen-
Workshop „Deradikalisierung und Prävention“ für MitarbeiterInnen 

der Sozialpädagogik und Sozialarbeit ab. Aufgrund der Komplexität der 

Thematik wurde die Dauer auf zweieinhalb Tage verlängert. Die vier 

Vortragenden kamen aus den Bereichen Recht, Sozialpädagogik, Psychologie 

und der Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien. 

Die KJA Wien hat in diesem Jahr wieder zwei je dreistündige Workshops 

für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MA 10 zum Thema 

Extremismusprävention veranstaltet, dabei konnten 34 MultiplikatorInnen 

weitergebildet werden. 

Der Gewaltpräventions-Lehrgang des Instituts für Freizeitpädagogik (ifp) 
wurde um ein weiteres Modul zum Thema „Kompetenzbildung im Umgang 

mit radikalisierungsgefährdeten Jugendlichen“ erweitert, welches 2017 

von Jan Buschbom und Lars Schäfer vom Violence Prevention Network 

Deutschland (VPN) abgehalten wurde. Das VPN arbeitet seit 2001 höchst 
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erfolgreich mit extremistisch motivierten jugendlichen Gewalttätern 

mit der Methode der Verantwortungspädagogik. Auch der Kinder- und 

Jugendanwalt Ercan Nik Nafs hielt einen Vortrag zum Thema Kinderrechte 

im Rahmen des Lehrgangs. 

Weiters sprach der Kinder- und Jugendanwalt speziell zu diesem Thema 

auch im Rahmen des Lehrgangs „Neo-Salafistischer Islamismus: Grundlagen 

– Analyse – Prävention“ an der Donau-Uni Krems. 

	 	 	 	 	RAN Meeting in Brüssel, Juni 2017 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

Austausch über die 
Ländergrenzen 

Die Mitglieder des Wiener Netzwerks nahmen auch 2017 wieder an den 

Veranstaltungen und Treffen des Radicalisation Awareness Network 

(RAN) teil. Die KJA war im Juni bei der Veranstaltung zum Umgang mit 

RückkehrerInnen in Brüssel vertreten. Bei dem eintägigen Treffen wurde das 

Handbuch „Reaktionen auf zurückkehrende ausländische Kämpfer und ihre 

Familien“ präsentiert und einzelne Handlungsfelder im interdisziplinären 

Umfeld diskutiert. 

Das Wiener Netzwerk hatte sich bereits im Sommer 2016 mit der Veranstaltung 

„Zurück vom Jihad“ mit der Thematik befasst. Fachleute, PraktikerInnen 

und ExpertInnen aus den Bereichen forensische Psychiatrie, Politik und 

Stadtverwaltung, Jugendarbeit, Jugendhilfe, Bewährungshilfe, Justiz, 
Jugend- und Familiengerichtshilfe, Strafrecht, Vollzug, Verfassungsschutz, 
Polizei, Schule sowie VertreterInnen der MigrantInnen-Communities 

diskutierten gemeinsam über die Handlungsfelder und Lösungsansätze. 
Alle TeilnehmerInnen waren sich einig, dass verstärkter Bedarf zum 

Behörden- und Institutionenübergreifenden Informationsaustausch und 

zur Zusammenarbeit besteht. Weiters bedürfen diese Menschen besonderer 

Betreuung, auch in und nach der Haft, um eine Resozialisierung zu 

ermöglichen. 

KJA als Partner der 
UN-Einrichtungen 

Zusammenarbeit mit UNODC 

Auch das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und 

Verbrechensbekämpfung (UNODC) nahm sich dieses wichtigen Themas 

an und veröffentlichte ein Handbuch zum Umgang mit Kindern, die von 

extremistischen und terroristischen Gruppen rekrutiert und ausgebeutet 

werden. Die Erfahrungen des Wiener Netzwerks in der Präventions- und 

Interventionsarbeit mit gewaltbereiten Extremismus wurden für eine der 

Case Studies im Handbuch herangezogen. 

Kinder- und Jugendanwaltschaft als Ansprechstelle für ehemalige  
„Heimkinder“ 

Heimopferrente 
für Betroffene 

Seit Beendigung des Projekts Entschädigung für ehemalige Heimkinder 

haben sich 121 Personen in der Kinder- und Jugendanwaltschaft 

gemeldet und je nach Wunsch eine persönliche oder telefonische 

Beratung erhalten. 
Wir informierten die Betroffenen über die Möglichkeit einer Therapie 

über den Psychosozialen Dienst, über die Möglichkeit, wenn sie in 

kirchlichen Einrichtungen untergebracht waren, Kontakt mit der Erzdiözese 

aufzunehmen, sowie über das Angebot bei Fragen der Verjährung eine 

anwaltliche Beratung in Anspruch zu nehmen. 

Auch informierten wir die Betroffenen, die sich nicht anonym gemeldet 

hatten, über die Möglichkeit eine Heimopferrente zu beantragen. 
Seit dem 1.7.2017 besteht nach dem neuen Heimopferrentengesetz (HOG) der 

Anspruch, dass „Heimopfern“, die im Zeitraum von Mai 1945 bis zum Ender 

der 1990er-Jahre in Kinderheimen bzw. bei Pflegeeltern Gewalt erleben 

mussten, eine monatliche Zusatzrente von Euro 300.- zwölf Mal jährlich zur 

Pension zusteht. 

Anspruch haben auch BezieherInnen einer Dauerleistung der 

Mindestsicherung aufgrund von Arbeitsunfähigkeit und alle anderen 

Betroffenen ab dem gesetzlichen Pensionsalter. 

Voraussetzung dafür ist, dass das ehemalige Gewaltopfer entweder 

bereits eine Entschädigung von einer Opferschutzeinrichtung erhalten hat 

(Bund, Länder, oder Kirche) oder gegenüber der Rentenkommission der 

Volksanwaltschaft darlegt, Opfer von Missbrauch und oder Gewalt in einem 

Heim oder bei Pflegeeltern geworden zu sein, ohne eine Entschädigung 

erhalten zu haben. 

Weitere Informationen über die Heimopferrente sind der Homepage der 

Volksanwaltschaft zu entnehmen. 
https://volksanwaltschaft.gv.at/heimopferrente 

Ombudsstelle 

Seit 1. März 2012 befindet sich die Ombudsstelle für Minderjährige, die in 

Wohngemeinschaften aufwachsen in der Kinder- und Jugendanwaltschaft 

Wien. Dieser Schwerpunkt hat das Mandat von ca. 2.000 Kindern und 

Jugendlichen, die sich in sozialpädagogischen Einrichtungen befinden. 
Die Einrichtung dieser Funktion war Wunsch vieler ehemaliger Heimkinder, 
die Gewalt und Missbrauch in Heimen erleben mussten und die sich eine 

Ansprechperson außerhalb des Systems wünschten. 

https://volksanwaltschaft.gv.at/heimopferrente
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Einzelfallhilfe und 
Monitoring 

Aufgaben der Ombudsstelle 

• Hilfestellung bei einrichtungsbezogenen Beschwerden und 

Wahrnehmungen von sozialpädagogisch betreuten Kindern und 

Jugendlichen mit Hilfe von Mediation und/oder Konfliktmanagement 

• Besuche aller Einrichtungen der Kinder und Jugendhilfe zur 

Bekanntmachung der Ombudsstelle 

•	 Kinder/Jugendbefragung in sozialpädagogischen Einrichtungen 

• Einzelfallarbeit: Teilnahme bzw. Organisation von HelferInnenkonferenzen 

und Fallverlaufskonferenzen 

• Status-quo-Erhebung der bestehenden Strukturen in WGs und Heimen 

und damit verbundene Modifizierungen anregen 

• Regelmäßige Überprüfung und Evaluierung der gesetzlich festgelegten 

Mindeststandards 
•	 Einsatz aller zur Verfügung stehenden Mittel bei strafrechtsnahen oder 

pädagogisch unzulässigen Interventionen 

•	 Begleitung minderjähriger Opfer zur kriminalpolizeilichen Befragung 

•	 Teilnahme am Netzwerk gegen sexuelle Gewalt an Mädchen, Buben und 

Jugendlichen 
•	 Stellungnahmen verfassen 

•	 Information von SozialpädagogInnen über die Ombudsstellentätigkeit 

• Mitarbeit als Fachmann eines Arbeitskreises zu Qualitätsverbesserungen 

in der Fremdunterbringung 

Wie sich in den vergangenen Jahren gezeigt hat, ist es bei den 

Monitoring-Besuchen in Unterbringungseinrichtungen sehr wichtig, 
den Prüfschwerpunkt auch auf Gewalt zu richten. Einerseits geht es um 

Gewalt, die von Minderjährigen ausgehen kann und andererseits auch um 

strukturelle Gewalt, die in Einrichtungen existieren kann. Falls Missstände 

festgestellt werden, müssen alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten 

sowie Maßnahmen ergriffen werden, damit der Schutz der Kinder und 

Jugendlichen wieder gewährleistet ist. 

Eine Ursache für Missstände ist, dass Kinder und Jugendliche nicht 

adäquat untergebracht sind. Fehlplatzierungen, wobei Kinder und 

Jugendliche in zu großen Gruppen innerhalb pädagogisch problematischer 

Gruppenkonstellationen aufwachsen müssen, begünstigen Konflikte, 
die Minderjährige belasten. Zum Beispiel falsche Symptomgruppen, die 

sich gegenseitig traumatisieren, wie zum Beispiel Jugendliche, die unter 

Impulsdurchbrüchen leiden. 

(Durch solche Ausbrüche können Kleinkinder, die aus gewalttätigen 

Familien kommen, retraumatisiert werden. Gewaltschutzkonzepte sind 

nicht in allen Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen Standard, weswegen 
SozialpädagogInnen, die über wenig Berufserfahrung verfügen, keine oder 

zu wenig eigene Handlungskonzepte haben und dadurch Minderjährige mit 

inadäquaten pädagogischen Mitteln betreut werden, wie z.B. 

Original Zitate und Handlungsanweisungen: 
• „Auszeiten werden gegeben, wenn ein absichtliches Fehlverhalten des Kindes 

vorliegt, welches mit Lärm einhergeht, wie schreien, kreischen, „auszucken“ 
(Wutausbruch), übertriebenes vor Ärger auf den Boden trampeln und stampfen, 
etc.“ „Bitte aus dem Raum gehen, wenn ein Kind einen Wutausbruch hat. Ich 
stärke seine Resilienz, indem ich dem Kind die Rahmenbedingungen schaffe, 
um die Krise alleine durchzustehen bzw. ich bin ja präsent und das Kind ist 
nicht allein, denn es sieht mich immer und ich kommuniziere durch Blickkontakt 
mit dem Kind.“ 

• „Wenn E. mit dem Essen herumspielt, bekommt er 3 Chancen zu essen. 
NICHT FÜTTERN!!! (auch wenn er „helfa“ sagt) 

Strukturen können 
Gewalt begünstigen 

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	

Auszüge aus der Stellungnahme des Monitoring-Besuches an die 

Kinder- und Jugendhilfe 

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien macht einen unangekündigten 
Monitoring-Besuch. Während des Besuches war ein offener und wertschät-
zender Umgang der Sozialpädagoginnen mit den Kindern spürbar. Bei der 
anschließenden Befragung von sieben Minderjährigen der Gruppe wurde diese 
Wahrnehmung großteils bestätigt! Alle befragten Kinder und Jugendlichen gaben 
an, die SozialpädagogInnen zu mögen und ihnen zu vertrauen. 

Belastend schilderten alle unabhängig voneinander befragten MJ, dass sie in 
den „Auszeitraum“ gebracht werden, wenn sie Impulsdurchbrüche (sinngemäß) 
haben. Minderjährige, die sich psychisch in einem „Ausnahmezustand“ befinden, 
werden nach den Erzählungen der Kinder gegen ihren Willen in den Extraraum 
gebracht und isoliert. In fast allen Fällen werden sie daran gehindert, in die Grup-
penräumlichkeiten zurückzugehen. Manchmal wird auch die Türe zugesperrt. 
Mehrere MJ bestätigten, dass sie von solchen Maßnahmen selbst betroffen 
waren. Aufgrund der von der KJA eingesehenen Protokolle stand fest, dass die 
gesamte Leitung hinter dieser Form der „Pädagogik“ steht und sie diese als not-
wendige Konsequenz gegenüber unerwünschtem Verhalten betrachtete. 

Auch die personelle Situation in dieser Gruppe war problematisch, 
da zu wenig Ressourcen zur Verfügung gestellt wurden. 

Die hohe Fluktuation des Personals sprach ebenfalls dafür, dass es schlechte 
Arbeitsbedingungen gab. Seit Jahren kam es zu keiner personellen Stabilität. Ein 
Grund dafür waren unter anderem die oben beschriebenen Erziehungsvorgaben, 
die die PädagogInnen anwenden müssen. Einige der Kinder gaben auf die Frage, 
was das Schlimmste in der WG sei, spontan den Verlust von BetreuerInnen an, 
zu denen man eine Beziehung aufgebaut habe. Die fehlende Transparenz in 
den Kommunikationsstrukturen, die einerseits das Personal betrifft, anderseits 
die Kinder und Jugendlichen, waren erkennbar. Weder falsche Personalentschei-
dungen, noch der tragische Verlust von PädagogInnen wurden in der betroffenen 
Einrichtung adäquat aufgearbeitet. 
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Empfehlungen 

(Auszüge aus der Dokumentation der Einrichtung sowie Auszüge aus der 
Stellungnahme der Kinder- und Jugendanwaltschaft – die Einrichtung wurde 
geschlossen) 

Heute leben die betroffenen Minderjährigen in einer personell stabilen 

Einrichtung und entwickeln sich positiv. 

Bes
Resümee 

tehende Formen der Betreuung müssen evaluiert werden und alternative 

Unterbringungsformen, die auf die individuelle Situation der Kinder und 

Jugendlichen abzielen, müssen überlegt und zusätzlich angeboten werden. 
Es bedarf sowohl der Weiterentwicklung bestehender Standards als auch 
der Verbesserung von Rahmenbedingungen, damit Kinder und Jugendliche, 
die nicht zuhause leben können, sich gut entwickeln und (wieder) lernen zu 

vertrauen. 

GASTARTIKEL 

Jugendhilfe und junge Erwachsene von Dr. Hubert Löffler, 
Geschäftsführer des DÖJ 

Die Zeit bis zur beruflichen und finanziellen Selbständigkeit junger 

Menschen hat sich weit in das 2. Lebensjahrzehnt hinein verschoben. Im 

Schnitt ziehen junge Erwachsene in Österreich erst mit 25 Jahren aus dem 

Haushalt ihrer Familie aus. Diese gesellschaftspolitische Entwicklung 

hat die Kinder- und Jugendhilfe noch kaum realisiert. Die Jugendhilfe 

endet mit 18 Jahren. Die lt. Gesetz mögliche Verlängerung bis maximal 21 

Jahren obliegt den Jugendhilfeträgern und wird von den Bundesländern 

äußerst unterschiedlich gehandhabt. In Wien wird die ambulante 

Übergangsbegleitung praktisch nicht realisiert, eine stationäre in 4.5% aller 

Maßnahmen. Die Dauer der Verlängerung ist dabei nicht berücksichtigt. Die 

meisten Verlängerungen dauern weniger als ein Jahr. 

Unterstützung nach dem 
Erreichen der Volljährigkeit 
oftmals notwendig 

Verlängerung der Jugendhilfe-Maßnahmen über die Volljährigkeit in den einzelnen Bundesländern: 
Links: Prozentsatz der ambulanten Verlängerungen (als „Unterstützung der Erziehung“) im Verhältnis 
zu allen Maßnahmen (Unterstützung der Erziehung + Volle Erziehung). Rechts: Anzahl der stationären 
Verlängerungen (als Volle Erziehung) im Verhältnis zu allen Maßnahmen (Unterstützung der Erziehung + 
Volle Erziehung). (Zahlen aus Bundes-Statistik der Kinder-und Jugendhilfe 2016: https://www.bmfj.gv.at/ 
familie/kinder-jugendhilfe/statistik.html ). 

 Eine Begleitung ins Erwachsenenleben haben Jugendliche gewöhnlich durch 
ihre eigenen Eltern. Wenn aber die elterliche Unterstützung - wie bei vielen 

jungen Erwachsenen aus der Jugendhilfe - nicht zur Verfügung steht, ist ein 

„Absturz“ vorprogrammiert. So werden nach einer neuen wissenschaftlichen 

Untersuchung in Wien junge Männer aus der Jugendhilfe 16 Mal (!) so häufig 

delinquent als andere junge Männer gleichen Alters! Auch für Mädchen aus 

der Jugendhilfe gilt die 8-fache Häufigkeit von Delikten. Entwicklungen, wie 

versteckte Obdachlosigkeit, Kleinkriminalität, Gesundheitsprobleme usw. 
könnten durch Unterstützung junger Erwachsener aus der Jugendhilfe im 

Übergang zur Selbständigkeit wahrscheinlich hintangehalten werden. 

Die Problematik der „Care Leaver“ – so nennt man junge Menschen 

nach der Jugendhilfe – ist den Kinder-und Jugendanwaltschaften in 

http:https://www.bmfj.gv.at
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ganz Österreich seit vielen Jahren bekannt und sie forderten regelmäßig 

angemessenere Lösungen. Eine solche konnte aber auch im letzten Kinder-
und Jugendhilfegesetz 2013 (B-KJH-G) nicht implementiert werden. 
Nun hat sich unter dem DÖJ eine neue österreichweite Plattform mit dem 

Namen „Jugendhilfe 18+“ gebildet. Aktueller Anlass ist die Evaluierung 
des B-KJH-G 2013, die gerade läuft und 2018 abgeschlossen werden soll. 
Dort müsste nach Ansicht der Plattform dieses Thema erneut behandelt 

werden. Die Plattform, der neben den Kinder- und Jugendanwaltschaften 

Österreichs alle großen NGOs angehören, die mit Care Leaver zu tun 

haben (z.B. SOS-Kinderdörfer, Volkshilfe Österreich, Liga für Kinder- und 

Jugendgesundheit, Dachverband der SozialarbeiterInnen (obds), Diakonie 

Österreich, Pro mente, Jugend am Werk, …) will eine Übergangsbegleitung 

für junge Erwachsene möglichst bis 24 als Rechtsanspruch im B-KJH-G 

erreichen. Denn die aktuelle Gesetzeslage ist für Care Leaver ungerecht, in 

Bezug auf die Definition des Jugendalters wissenschaftlich überholt und 

zudem volkswirtschaftlich fahrlässig. 

individuelle Unterstützung 
und Begleitung 

Eine 	 gewisse 	 Hoffnung 	 ergibt 	 sich 	 aus 	 dem 	 Regierungsprogramm der  
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	  

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

neuen Koalition. Dort will man ein verbessertes Sozialhilferecht für 

junge Erwachsene schaffen. Das Management der Schnittstelle zwischen 

Jugend- und Erwachsenhilfe soll neu geregelt werden (siehe Stellungnahme 

des DÖJ zum Regierungsprogramm: http://www.doej.at/index.php/ 

presseaussendungen/97-stellungnahme-zum-regierungsprogramm) 

Eine Begleitung der Care Leaver bis zum Alter von 24 Jahren 

erscheint besonders wichtig für diese jungen Menschen, die oft 

traumatische Biographien besitzen. Dass bei der neu zu installierenden 

Übergangsbegleitung auch auf jene Fachleute zurückgegriffen werden 

muss, die die jungen Menschen schon während der Jugendhilfe betreuten, 
erscheint selbstverständlich. 

Als besondere Aktion für die Zielgruppe der Care Leaver in neuen Jahr werden 

der DÖJ, die Bundesjugendvertretung (BJV) und FICE-Austria gemeinsam 

das Erasmus-Projekt „Care Leaving Dialog“ starten: Die Betroffenen selbst 
sollen mit den politischen Entscheidungsträgern in allen Bundesländern 

und auf Bundesebene in Dialog treten, ihre Erfahrungen berichten und ihre 
Forderungen anmelden. 

Gleichzeitig wird das vor 2 Jahren gestartete Projekt „Welcome to Life“ 

auch 2018 weitergeführt. 18 private Jugendhilfeeinrichtungen unterstützen 

in 4 Bundesländern (Vorarlberg, Tirol, Kärnten, Wien) mehrere hundert 

Care Leaver persönlich, vernetzen sie miteinander, und bieten Workshops 

an. Dieses Projekt wird zu 2/3 über die Gesundheitsförderung (Fonds 

Gesundes Österreich, FGÖ) finanziert, weil man dort erkannt hat, dass 

die Chancengerechtigkeit der Care Leaver in Bezug auf Gesundheit stark 

verringert ist. Der FGÖ brachte auch das berührende Soft-Cover Buch 

„Kuckucksnest“ heraus, in dem 13 Betroffene aus ganz Österreich zu ihrer 

Situation interviewt wurden. Das „Kuckucksnest“ mit dem Untertitel: 
„Werden die Flügel reichen, um in eine gesunde Zukunft zu fliegen?“, kann 

kostenlos unter fgoe@goeg.at angefordert werden. 
Der DÖJ mit seinen über 150 privaten Einrichtungen im Bereich der Kinder-
und Jugendhilfe richtet also 2018 durch die beiden genannten Projekte 

erneut den Schwerpunkt seiner Aktivitäten auf das Thema „Jugendhilfe 

für junge Erwachsene“ und hofft durch den breiten Zusammenschluss 

von Stakeholdern in der „Plattform Jugendhilfe 18+“ die entscheidende 

Wirkkraft zu erzielen. 

Erhöhte Aktivitäten des Dachverbandes Österreichischer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen (DÖJ): 
“Plattform 18 +”, Projekt “Leaving Care Dialog”, Projekt „Welcome to Life“ 

mailto:fgoe@goeg.at
http://www.doej.at/index.php
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FORDERUNGEN  
Reaktion auf neues Regierungsprogramm 

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien (KJA) hat für die neue Regierung 

eine Liste an „Neujahrsvorsätzen“ zur Verbesserung der Situation von 

Kindern und Jugendlichen erstellt. Die KJA möchte ÖVP und FPÖ gern 

beim Wort nehmen, wenn sie im Regierungsprogramm schreiben: „Für uns 

stehen vor allem die Kinder im Mittelpunkt“ (Seite 9). Leider vermissen wir 

für die Umsetzung dieses Ziels zahlreiche wichtige inhaltliche Aspekte. So 

mangelt es dem Programm vor allem, auch an Maßnahmen für armuts- und 

ausgrenzungsgefährdete Kinder und Jugendliche, insbesondere für Kinder, 
die geflüchtet sind. Auch das Wort Kinderrechte kommt kein einziges Mal 
im Programm vor. 

Einseitiges Familienbild 

Auch das Familienbild der beiden Parteien – die sogenannte Kernfamilie von 

Frau und Mann mit gemeinsamen Kindern – entspricht weder der Realität 

vieler Menschen in Österreich, noch ist dieses Modell, welches im Programm 

als „natürliche Keimzelle und Klammer für eine funktionierende Gesellschaft“ 
bezeichnet wird, eine Garantie, dass Kinder behütet aufwachsen können. 
Dazu braucht es wesentliche gesetzliche und gesellschaftliche Änderungen 

bezüglich der Kinderrechte. 

Sinnvolle Politik kann nur gemacht werden, wenn sich ein Regierungs-
programm an den Lebensrealitäten der Menschen und nicht an vorgestrigen 

Normvorstellungen orientiert. Tatsache ist, dass Kinder und Jugendliche 

egal in welcher familiären Konstellation sie aufwachsen, welche Herkunft 

sie haben, welche Erstsprache sie sprechen oder welcher Religion sie 

angehören, alle die gleichen Rechte haben. 

Was 2018 endlich umgesetzt werden muss 

Liegt den Regierungsparteien tatsächlich das Kindeswohl am Herzen, 
sollten sie folgende Aspekte beachten: 

Kinderrechte in die Verfassung 

• Es braucht ein klares Bekenntnis zum Schutz aller Kinder und Jugendlichen 

vor jeglicher Form von Gewalt (sexuelle, körperliche, psychische) 
von allen EntscheidungsträgerInnen in sämtlichen politischen und 

gesellschaftlichen Ebenen, Institutionen, Behörden und Vereinen. 
• Umfassende und vollständige Verankerung der gesamten 

Kinderrechtskonvention auf Verfassungsebene, nach dem Vorbild der 

Europäischen Menschenrechtskommission, ist ein unabdingbares 

Instrument zur Anerkennung der Rechte aller Kinder und Jugendlichen, 
egal wie ihr aufenthaltsrechtlicher, ökonomischer oder sozialer Status 

ist. 
• Dies inkludiert die ersatzlose Streichung des Artikels 7 (Gesetzesvorbehalt 

mit Kriterien für zulässige Beschränkungen der Kinderrechte). 

• Flächendeckende Informationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche 

über ihre Rechte stellen einen wesentlichen Präventionsaspekt dar – 

die Aufgabe Kinder und Jugendliche zu schützen, obliegt jedoch den 

Erwachsenen. 
• Eine weitere wichtige Prävention wären flächendeckende Kinderrechte-

Sensibilisierungsmaßnahmen sowie Aus- und Weiterbildung für Eltern 

und andere Personen, die Verantwortung für Kinder und Jugendliche 

übernehmen (Schule, Freizeit, Medizin, Exekutive, Justiz, Sozialarbeit etc.). 

Anerkennung und Wertschätzung der diversen Lebensrealitäten 

• Das Regierungsprogramm spricht viel von „unseren Werten“, lässt 

jedoch aus, was genau diese Werte darstellen und wer in das „unsere“ 

inkludiert ist. Die Differenz zwischen „Zuwanderern“ und „Österreichern“ 

wird immer wieder betont. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft hält 

es für einen wesentlichen Fehler in einem migrationsgeprägten Land, 
Menschen mit Migrationshintergrund nicht als gleichwertigen Teil der 

Gesellschaft anzuerkennen und Diversität nur über die Kulturalisierung 

von Problemen zu denken. Wir fordern die Wertschätzung von Diversität 

und Transkulturalität ein. Denn Kinder (und auch Erwachsene) müssen 

sich nicht zwischen der einen oder der anderen Kultur entscheiden – 

Identitäten sind dynamisch, vielfältig, relativ und nichts Festes, klar 

Abgrenzbares. 
•	 Integration wird von ÖVP und FPÖ vehement eingefordert. Dass Kinder, 

die „keine ausreichenden Deutschkenntnisse aufweisen“ in separaten 

Klassen unterrichtet werden sollen und das „Sonderschulwesen“ erhalten 

und gestärkt werden soll, widerspricht diesem Ziel jedoch massiv. 
Integration funktioniert nur durch Inklusion. 

• Die Ideen zum Bildungssystem sind sehr stark von einem 

Leistungsgedanken motiviert. Während die Ambition, junge Menschen mit 

ausreichend Kompetenzen für ihre Zukunft auszustatten, zu unterstützen 

ist, fehlt es aber an Visionen, wie gegen strukturelle Diskriminierung 

vorgegangen werden kann und wie Inklusion, Partizipation sowie die 

Rechte von Kindern im Schulsystem gefördert werden können. 
•	 Positiv bewertet die KJA, dass die neue Regierung Elementarpädagogik 

aufwerten möchte, vermisst jedoch die Wertschätzung für Diversität 

und Mehrsprachigkeit als Ressource, die sich auch in der Aus-, 
Fort- und Weiterbildung und letztlich in der Praxis niederschlagen 

muss. Transkulturelle Kompetenzen, altersgerechte Sexualpädagogik 

und Vermittlung der Kinderrechte als nachhaltige Maßnahme 

zur Gewaltprävention sollten wesentlicher Bestandteil der 

elementarpädagogischen Ausbildung sein. 
•	 Der geplante Ausbau der Frühen Hilfen zur Unterstützung von Familien 

in besonders belastenden Situationen ist begrüßenswert. Zusätzlich 

braucht es jedoch auch einen Ausbau an ambulanten Angeboten der 

Kinder- und Jugendhilfe zur Vermeidung von Fremdunterbringung, 
wie im Sonderbericht der Volksanwaltschaft 2017 und im 

Gewaltpräventionsbericht der KIJAS gefordert. 
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• Inakzeptabel ist die Tatsache, dass das Regierungsprogramm keine 

gezielten Unterstützungsmaßnahmen für armutsgefährdete und von 

Armut betroffene Familien und Kinder, insbesondere Mehrkindfamilien 

und Alleinerziehende, vorsieht. Ein Grundeinkommen für Kinder und 

Jugendliche wäre ein Schritt aus der Armut. 
• Das Programm enthält keinerlei rechtlichen Verbesserungsvorschläge für 

LGTBQI*Personen (Abkürzung für Lesbian, Gay, Transgender, Bisexual, 
Queere und Intersexual). Auch hier gibt es eine Reihe an Forderungen, um 

die Rechte von Kindern und Jugendlichen zu stärken. Besonders dringend 

braucht es ein Verbot von medizinisch nicht notwendigen und oftmals 

irreversiblen Geschlechtsanpassungen an Kindern und Jugendlichen 

ohne deren Einwilligung. Auch die Anerkennung des dritten Geschlechts, 
wie es in Deutschland bereits der Fall ist, steht in Österreich aus. 

Justiz, Prävention und Resozialisierung 

• Über die Pläne zum Ausbau des Kinderschutzes durch Reformen im 

Zivil- und Familienrecht (Seite 43) hätten wir gerne mehr erfahren, 
als die bloße Ankündigung. Vorschläge dazu stellen die Kinder- und 

Jugendanwaltschaften gerne zur Verfügung. 
• Die angedachte Angleichung der Strafdrohungen für junge Erwachsene 

an jene von Erwachsenen ist abzulehnen. Stattdessen braucht es einen 

Ausbau pädagogisch geführter Angebote für verurteilte Jugendliche 

und junge Erwachsene mit geringem kriminellen Potenzial, in dem sie 

Stabilisierung und Integration erproben können. Damit eine wirkliche 

Resozialisation gelingen kann, müsste sich der Vollzug an den 

Bedürfnissen der Jugendlichen orientieren. 
• Weiters sollten sämtliche Präventionsmöglichkeiten bezüglich 

Jugendkriminalität ausgeschöpft werden. 
• Die KJA fordert weiterhin die Schaffung eines Jugendgerichtshofes, sowie 

eine eigene Abteilung für JugendrichterInnen in allen Landesgerichten 

und Staatsanwaltschaften. 
• Um eine erfolgreiche Resozialisierung in die Gesellschaft zu gewährleisten, 

braucht es zudem Rechtsanspruch auf psychiatrische Behandlung und 

Pflichtschulabschluss im Vollzug. 
• Das Regierungsprogramm sieht vor, dass bei Gewalt- und Sexualdelikten, 

die nachhaltig psychischen Folgen für Opfer im Strafausmaß berücksichtigt 
werden. Da in letzter Zeit bereits der Strafrahmen angehoben wurde, 
sollte eine Evaluierung der bestehenden Gesetze erfolgen. An dieser Stelle 

fordert die KJA erneut den Ausbau an psychiatrischen Hilfen für Kinder 

und Jugendliche, die Gewalt erlebt haben. 

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien wünscht der Regierung Mut, um 

über die Lücken in ihrem Programm zu reflektieren und viel Erfolg für die 

Umsetzung sinnvoller Ideen, wie etwa der bundesweiten Vereinheitlichung 

des Jugendschutzes. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien ist gerne 

bereit ihr fachliches Wissen bei sinnvollen Maßnahmen einzubringen. 

Abschließend möchten wir uns bei allen Partnerinnen und Partnern für 

ihren Einsatz für die Kinderrechte im Jahr 2017 herzlich bedanken und 

freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit im neuen Jahr! 
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